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Einstieg ins Handbuch 0.1

Vorwort

O EINSTIEG INS HANDBUCH

0.1 Vorwort

Geschatzte Leserin, geschatzter Leser

Im Kanton Zirich begann die systematische Bearbeitung von belaste-
ten Standorten in den frihen 1990er Jahren. Damals wurden, ge-
stutzt auf das Umweltschutzgesetz des Bundes und das kantonale
Abfallgesetz, alle potenziell belasteten Standorte im so genannten
Altlastenverdachtsflachen-Kataster (VFK) erfasst. Darin waren anfangs
rund 13’000 belastete und altlastenverdachtige Standorte verzeich-
net. Mit dem VFK als Basis begann auch der routinemassige ,, Altlas-
tenvollzug” im Rahmen von Bauvorhaben.

1998 schuf die Bundesverordnung tber die Sanierung von belasteten
Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV) eine landesweit einheitliche
Basis fur die Bearbeitung von belasteten Standorten. Sie verpflichtet
die Kantone, einen Kataster der belasteten Standorte (KbS) zu erstel-
len und zu fahren. Im Unterschied zum VFK enthalt der KbS aber kei-
ne Verdachtsflachen mehr, sondern nur noch Standorte, bei denen
feststeht oder mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie
mit Abfallen belastet sind. Die Arbeiten am Aufbau des KbS dauern
noch bis Ende 2011.

Mittlerweile hat die Altlastenbearbeitung im Kanton Zurich einen ho-
hen Rationalisierungs- und Standardisierungsgrad erreicht. Ab Mitte
2011 wird bei der Entsorgung von Materialien aus belasteten Stand-
orten die private Kontrolle eingeftihrt. Dieser Schritt gibt die notwen-
digen Kapazitaten frei, um die , Generationenaufgabe” anpacken zu
kdnnen: Die Bereinigung der Altlasten im Kanton Zrich bis ins Jahr
2023.

Begleitend dazu wurden die bereits bestehenden Hilfs- und Arbeits-
mittel angepasst. Das jetzt aktualisierte Handbuch gibt einen kon-
zentrierten Uberblick Uber alle relevanten Abldufe, Begriffe und
Hilfsmittel.

Das Handbuch richtet sich an alle mit belasteten Standorten befass-
ten Personen — an Standortinhaber, Behorden, Altlastenberater, Ban-
ken, Versicherungen und Anwalte. Um von diesem Handbuch profi-
tieren zu kénnen, braucht man kein Spezialistenwissen — allerdings
wird ein gewisses Verstandnis fir komplexe Sachverhalte vorausge-
setzt.

Zurich, Marz 2011
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Einstieg ins Handbuch 0.2
Aufbau des Handbuchs

0.2 Aufbau des Handbuchs

Die Gliederung des Handbuchs folgt im Wesentlichen der zeitlichen
Entwicklung eines belasteten Standorts. Sie ldsst sich in vier Bereiche
unterteilen, die sich gleichzeitig auch als Teilprozesse des behordli-
chen Vollzugs definieren lassen:

1. Eintrag in den KbS

Hier beginnt in der Regel die Bearbeitung eines belasteten Standorts.
Beim Erstellen des KbS werden die Standorte — grob gesagt — in die
Kategorien , nicht untersuchungsbedurftig” und , untersuchungsbe-
durftig” eingeteilt.

2. Untersuchen, Uberwachen und Sanieren

Dieser Teil des Vollzugs betrifft all jene Standorte, die im KbS als ,, un-
tersuchungsbedurftig” eingestuft wurden. Bei ihnen mussen entspre-
chende Abklarungen zeigen, ob sie Uberwacht oder saniert werden
mussen.

3. Bauen auf belasteten Standorten

Wenn auf einem belasteten Standort gebaut wird, besteht die Ge-
fahr, dass Mensch oder Umwelt durch freigesetzte Schadstoffe ge-
schadigt werden. Um dem vorzubeugen, wurden spezielle Verfahren
und Ablaufe entwickelt, die sich teilweise erheblich von denen bei
unbelasteten Standorten unterscheiden.

Bei Bauvorhaben auf ,,nur” belasteten Standorten (belastete Standor-
te ohne schadliche oder lastige Einwirkungen und weder Gberwa-
chungs- noch sanierungsbedrftige belastete Standorte) gilt es vor al-
lem abfallrechtliche Rahmenbedingungen zu beriicksichtigen. Solche
Bauvorhaben werden ab Mitte 2011 durch von der Baudirektion an-
erkannte und befugte Altlastenberater im Rahmen der Privaten Kon-
trolle (PK) bearbeitet.

Bei Bauvorhaben auf untersuchungsbedurftigen belasteten Standor-
ten oder auf solchen, die bereits als Gberwachungs- oder sanierungs-
bedirftig beurteilt wurden, liegt der Schwerpunkt auf dem Altlasten-
recht. Dieses Verfahren wird nach wie vor durch die Sektion Altlasten
betreut.

4. Kostenverteilung

Altlasten verursachen Kosten, die vorerst der Standortinhaber (in der
Regel der Grundeigentiimer) tragt. Oft hat aber nicht er die Belas-
tung urspringlich verursacht, sondern jemand anderes. Damit stellt
sich die Frage, wer dem Grundeigentimer die angefallenen Kosten
ganz oder teilweise ersetzt. In diesem Kapitel werden die Grundlagen
und das Vorgehen beschrieben.
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Einstieg ins Handbuch 0.2
Aufbau des Handbuchs

Bild 0-1 zeigt das gesamte Verfahren in Form eines Ablaufschemas.
Jeder der vier Teilprozesse erhielt ein eigenes Register im Handbuch.
Die Kapitel innerhalb dieser Register sind immer gleich strukturiert:

Ubersicht

Rechtliche Grundlagen
Verfahrensbeschreibung
 Haufig gestellte Fragen
Informationen und Kontakte

Ein weiteres Register enthalt das umfassende Glossar, das die we-
sentlichen Fachbegriffe erklart. Das letzte Register schliesslich enthalt
das Sachverzeichnis; es dient der raschen Orientierung im Inhalt.
Schliesslich sollen auch Verweise auf vorhandene kantonale Merk-
blatter und Richtlinien die Beteiligten in ihrer Arbeit unterstitzen.

Das Handbuch der belasteten Standorte wird im Internet unter
www . altlasten.zh.ch verdffentlicht. Dort lasst es sich als pdf-Datei
herunterladen und von dort kénnen auch Aktualisierungen und Er-
ganzungen bezogen werden. Am selben Ort liegen auch die publi-
zierten Merkblatter und Richtlinien zum Herunterladen bereit.
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Einstieg ins Handbuch 0.2
Aufbau des Handbuchs

KbS ,Nieten"

Bauen, abfallrechtliches Verfahren

Bauen, altlastenrechtliches Verfahren ,kurz*
Voruntersuchung

Uberwachung

Detailuntersuchung, Sanierung

CENNOOON

Kostenverteilung

Bild 0-1: Ablaufdiagramm zu den Verfahren bei belasteten Standorten
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Einstieg ins Handbuch 0.3

Orientierungshilfen

0.3 Orientierungshilfen

Um die BenUtzung des Handbuchs zu erleichtern, wurde eine Reihe
von Orientierungshilfen eingefiihrt. Pate hierbei stand das bewéhrte
Konzept des kantonalen Handbuchs fur Vergabestellen, das ebenfalls
von der Baudirektion Kanton Zurich herausgegeben wird.

Hinweis: Die Orientierungshilfen arbeiten mit Farben. Damit Sie den
optimalen Nutzen daraus ziehen kénnen, sollten Sie das Handbuch
farbig drucken.

Inhaltsverzeichnis
Das Handbuch ist gegliedert nach Register- und Kapitelnummern.
Dies erleichtert es, das Dokument bedienungsfreundlich in gedruckter
Form in einem Ordner abzulegen.

Haufig gestellte Fragen
Informationen und Kontakte

EINSTIEG INS HANDBUCH 0
Vorwort 0.1
Ubersicht tber die Verfahren 0.2
Orientierungshilfen 0.3
KATASTER DER BELASTETEN STANDORTE 1
Ubersicht 1.1
Rechtliche Grundlagen 1.2
Verfahren 1.3

1.4

1.5

Inhaltsbeschreibung
Am Anfang jedes Registers zeigt eine kurze Inhaltsbeschreibung, was
in den einzelnen Kapiteln besprochen wird.

Kataster der belasteten Standorte

Eine kurze Ubersicht: Was sind belastete Standorte? Wie kommt der K1.1
Kataster der belasteten Standorte zustande und wozu soll er gut sein?

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen zum Kataster der belasteten Stand- ~ K'1.2
orte

Kopfzeile
Die Kopfzeile enthalt den Namen des Registers und des Kapitels
sowie die Kapitelnummer.
Kataster der belasteten Standorte K1.1
Ubersicht
Handbuch der belasteten Standorte Seite 8

Ausgabe Marz 2011




Einstieg ins Handbuch 0.3
Orientierungshilfen
Fusszeile
Die Fusszeile enthalt das Ausgabedatum und die Seitennummer, be-
zogen auf das gesamte Handbuch.
Handbuch der belasteten Standorte Seite 2
Ausgabe Mérz 2011
Glossar
Im Glossar finden Sie die wesentlichen Begriffe erklart, zudem enthalt
es Verweise auf weiterfihrende Informationen in diesem Handbuch.
Begriffe, die das Glossar erklart, sind rot markiert.
Glossar K4
Abklérung (KbS)
Mit den Abklarungen kénnen auf Verdachtsflachen bzw. K1.1
belasteten Standorten Art und Umfang der Belastungen und
allfallige Beeinflussungen durch ein Vorhaben herausgefun-
den werden. Die Behdrde gibt den Standortinhabern im
Rahmen der Erstellung des Katasters der belasteten Standor-
te Gelegenheit, zum Eintrag in den KbS Stellung zu nehmen
und Abklarungen durchzufthren.
Verweise
Mit den Verweismarken wird auf relevante Kapitel, Merkblatter und
Arbeitsmittel sowie auf Rechtsgrundlagen hingewiesen.
Die Inhaber dieser Standorte wurden damals nicht Gber den K15
Eintrag im VFK informiert — auf Anfrage ist der VFK aber beim
AWEL oder bei den Gemeinden einsehbar.
Das Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (USG) verpflichtet die  § Art. 32 USG
Kantone, einen Kataster zu fihren, in dem die belasteten
Standorte verzeichnet sind.
In bestimmten Fallen kann die Beurteilung eines Grundstlcks M ,Norzeitige
vorgezogen werden. Diese vorzeitige Beurteilung lauft nach Beurteilung
demselben Verfahren ab wie die ordentliche Bearbeitung. Die und Erfassung
wichtigsten Rechtsgrundlagen zum Kataster der belasteten im Kataster der
Standorte belasteten
Standorte”
K Kapitel
$§ Rechtsgrundlage
M Merkblatt/Arbeitsmittel
Handbuch der belasteten Standorte Seite 9
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Kataster der belasteten Standorte

1 KATASTER DER BELASTETEN STANDORTE

Eine kurze Ubersicht: Was sind belastete Standorte? Wie
kommt der Kataster der belasteten Standorte zustande,
und wozu soll er gut sein?

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen

Die Verfahrensschritte einzeln erklart: Grundsatzliches,
Ablauf (inklusive Erstattung von Untersuchungskosten bei
Standorten, die sich als nicht belastet erweisen), Rechte
und Pflichten

Haufig gestellte Fragen

Wichtige und hilfreiche Adressen und Informationsquellen

Handbuch der belasteten Standorte
Ausgabe Marz 2011

K1.1

K1.2

K1.3

K14

K15
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Kataster der belasteten Standorte

1.1 Ubersicht

(neuer) Standort

Altlastenverdachtsflache zur Abklarung

ccarsrnensannsnnaned

Kapitel 3:
Bauen und Entsorgen

Entscheid

Vorgang
Zustand

Standortinhaber
AWEL
Eintrag im KbS

0en 0o

* Bericht mit Schatzung der
Massnahmekosten (und
Angabe der Verursacher,
falls fiir das Verfahren
notwendig)

Bild 1-1: Ablaufdiagramm zum Verfahren bei der Erstellung des KbS
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Kataster der belasteten Standorte 1.1
Ubersicht

1.1.1 Belastete Standorte

In der Vergangenheit wurde verhaltnismassig sorglos mit umweltge-
fahrdenden Stoffen und Abféllen umgegangen. Beispielsweise wur-
den vielerorts Uber Jahrzehnte Abfalle in offenen Gruben abgelagert.
Auch durch Verluste bei der Handhabung in Betrieben oder durch
Unfalle gelangten gefahrliche Stoffe in den Untergrund. Derart ver-
unreinigte Bereiche nennt man belastete Standorte.

Das Umweltschutzgesetz (USG) verpflichtet die Kantone, einen Katas-  § Art. 32 USG
ter zu fuhren, in dem die belasteten Standorte verzeichnet sind. Die-

ser Kataster der belasteten Standorte (KbS) ist 6ffentlich zuganglich.

Er gibt unter anderem Auskunft darlber,

* ob ein Standort belastet ist und
 ob von einem belasteten Standort schadliche oder lastige Einwir-
kungen zu erwarten sind.

Sind von einem Standort schadliche oder lastige Einwirkungen zu er-
warten, muss weiter untersucht werden, ob er Uberwacht oder gar
saniert werden muss. Ein Standort, der saniert werden muss, ist eine
Altlast im rechtlichen Sinn.

1.1.2  Mit System zum KbS

Im Kanton Zurich ist das AWEL Amt fur Abfall, Wasser, Energie und
Luft fr die Erstellung des KbS verantwortlich.

Beim Erstellen des KbS stlitzt sich das AWEL auf den Altlastenver-
dachtsflachen-Kataster (VFK). Darin sind seit den friilhen 1990er-
Jahren Standorte aufgefuhrt, bei denen der Verdacht auf Belastun-
gen besteht.

Der VFK genugt den heutigen rechtlichen Anforderungen nicht mehr —
er bietet aber eine gute Datenbasis fur den Aufbau des KbS. Hierfiir
werden alle im VFK vorhandenen Standorte auf Basis der Altlasten-
Verordnung bezlglich vorhandener Belastungen Uberpriift. Dabei
geht das AWEL nach dem folgenden Verfahren vor:

1. Beschaffen der Informationen zum Standort
2. Beurteilung des Standorts
3. Information des Standortinhabers Gber den Befund

Die Standortinhaber werden eng in dieses Verfahren mit einbezogen.
Sie liefern Informationen und Daten fur die Beurteilung ihres Stand-
orts. Sie erhalten auch Gelegenheit, zum Eintrag Stellung zu nehmen
und allenfalls eigene Abklarungen durchzufihren. Auf Verlangen er-
lasst die Baudirektion zum vorgesehenen Eintrag in den KbS eine
Feststellungsverfigung. Gegen diese Verfligung kann der Standort-
inhaber Rechtsmittel ergreifen.

Handbuch der belasteten Standorte Seite 12
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Kataster der belasteten Standorte 1.1
Ubersicht

Kategorien von belasteten Standorten
Im KbS werden drei Typen von Standorten erfasst:

» Ablagerungsstandorte
» Betriebsstandorte
« Unfallstandorte

Die drei Standorttypen werden je in eigenen Teilprojekten bearbeitet.
Derzeit ist nur noch das Teilprojekt fur Betriebsstandorte in Arbeit. Es
wird Ende 2011 abgeschlossen. Die Bearbeitung der Ablagerungs-
und Unfallstandorte wurde 2007 respektive 2006 abgeschlossen.

Kosten

Die Kosten fur die Erstellung des KbS tbernimmt grundsatzlich der
Kanton.

1.1.3  Wozu ein KbS?
Der KbS bringt allen Beteiligten Vorteile, einige Beispiele hierfur sind
in Tabelle 1-1 aufgefuhrt:

Der Standortinhaber erhélt Die Behorde erhalt

Gelegenheit, aktiv am « eine Informationsbasis zur

Prozess teilzunehmen Belastungssituation bei
Bauvorhaben und
Nutzungsanderungen

e frihzeitig zuverlassige * ein Instrument fur das
Informationen tber Flachenrecycling
Belastungen auf seinem
Grundstick

* Rechtssicherheit bezlglich der ¢ eine Vollzugshilfe zur
Bewertung seines Grund- Steuerung der Abfall-

stlicks

Planungssicherheit
hinsichtlich kinftiger

materialfltisse

ein Instrument zur Schonung
von Ressourcen

Bauvorhaben
Tabelle 1-1: Vorteile des KbS

Die Standortinhaber profitieren vom KbS auch, weil dort nur noch
klar begrenzte Teilflachen mit Belastungen eingetragen werden und
nicht — wie beim VFK — ganze Betriebsareale. Der Nutzen dieser prazi-
sen Erfassung wird sich spatestens bei einem Bauvorhaben oder im
Fall einer Finanzierung (Wertbeurteilung) zeigen.

Handbuch der belasteten Standorte
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Kataster der belasteten Standorte
Rechtliche Grundlagen

1.2

1.2 Rechtliche Grundlagen

1.2.1

1.2.2

Vorgaben des Bundes

Gemass Umweltschutzgesetz und Altlasten-Verordnung sind die Kan-
tone verpflichtet, einen KbS zu erstellen und zu fihren. Dort werden
Standorte eingetragen, bei denen feststeht oder mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie belastet sind.

Je nach Art und Menge der vorhandenen Belastungen werden die
Eintrdge im KbS eingeteilt in:

 belastete Standorte, die nicht weiter untersucht werden mussen,
weil keine schadlichen oder lastigen Einwirkungen zu erwarten sind
(nicht untersuchungsbeddrftige belastete Standorte).

 Standorte, bei denen untersucht werden muss, ob sie Uberwa-
chungs- oder sanierungsbedrftig sind (untersuchungsbedirftige
belastete Standorte).

Der KbS muss laufend nachgefihrt werden. Dabei werden die Eintra-
ge erganzt um Angaben

+ zum Uberwachungs- und Sanierungsbedarf,
* zu den Zielen und der Dringlichkeit einer Sanierung,
* zu durchgefiihrten und angeordneten Massnahmen.

Mit der 2001 veréffentlichten Vollzugshilfe , Altlasten: Erstellung des
Katasters der belasteten Standorte” schuf das Bundesamt fir Umwelt
(BAFU), damals Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL), die Basis fur die landesweit einheitliche und rechtsgleiche
Beurteilung von Standorten.

Ergibt die Untersuchung eines im KbS eingetragenen oder fur den
Eintrag vorgesehenen Standortes, dass dieser nicht belastet ist, so
werden die Kosten fir die notwendigen Untersuchungsmassnahmen
unter bestimmten Bedingungen rickerstattet

Vorgaben des Kantons

Auf Kantonsebene schafft das Gesetz Uber die Abfallwirtschaft (Ab-
fallgesetz, AbfG) die nétigen rechtlichen Grundlagen. Es bestimmt,
dass Vollzug, Erstellung und Nachfthrung des KbS Sache der Baudi-
rektion sind. Sie wiederum hat das AWEL damit beauftragt.

Handbuch der belasteten Standorte
Ausgabe Marz 2011

& Art. 32c USG
& Art. 2, 5und 6 AltlV

& Art. 6 AltlV

& Art. 32d Abs. 5 USG

§ §8 30 und 39 AbfG
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Kataster der belasteten Standorte 1.4
Haufig gestellte Fragen

1.3 Verfahren zur Erstellung des KbS

1.3.1 Informationsbeschaffung

Grundsatzliches

Die erste Phase des Verfahrens zur Beurteilung der Belastungssituati-
on auf einem Standort dient dazu, die erforderlichen Informationen
zu sammeln. Das Vorgehen dabei ist bei allen Standorttypen (Ablage-
rungs-, Betriebs- und Unfallstandorte) ahnlich, aber nicht

identisch. In jedem Fall aber werden die Standortinhaber frih mit
einbezogen. Dadurch kann ihr Wissen in die spatere Beurteilung ein-
fliessen.

Verfahren

1. Die vom AWEL beauftragten Fachleute sammeln vorhandene In-
formationen zum Standort. Dabei werten sie Archive kantonaler,
kommunaler sowie sonstiger Stellen aus und sehen Luftbilder, Karten
und Verzeichnisse ein.

2. Das AWEL und die beauftragten Fachleute orientieren die Stand-
ortinhaber gemeinsam Uber das weitere Vorgehen. Anschliessend
nehmen die beauftragten Fachleute Kontakt mit den Standortinha-
bern auf. Dabei werden die vorhandenen Daten zum Standort be-
sprochen und erganzt. Bei Bedarf ertrtern die Fachleute die Situation
mit den Standortinhabern vor Ort.

Die Inhaber von Betriebsstandorten erhalten einen ersten Fragebogen
A, auf welchem sie deklarieren, welche relevanten Prozesse und Ta-
tigkeiten auf dem Betriebsareal stattgefunden haben. Die Fachleute
prufen die ausgefillten Fragebogen und bereinigen sie falls ndtig mit
den Standortinhabern. Auf einem zweiten, spezifischen Fragebogen
B liefern die Betriebsinhaber detaillierte Angaben zu den im ersten
Fragebogen deklarierten Prozessen.

3. Die beauftragten Fachleute kldren die Ausdehnung der Belastun-
gen vor Ort parzellenscharf ab. Ist die Standortbeurteilung und -
abgrenzung noch nicht méglich, werden in Ausnahmefallen auch
einfache Sondierungen vor Ort durchgefihrt.

Rechte und Pflichten

Die Standortinhaber sind gegentiber dem AWEL zur Auskunft und $§ Art. 46 USG
zur Mitwirkung verpflichtet. Verweigern sie die Zusammenarbeit,

werden die Standorte entweder allein aufgrund der verfiigbaren In-

formationen beurteilt oder bei Bedarf Abklarungen im Sinne einer Er-

satzvornahme angeordnet. Die Folgen dieses Vorgehens tragt der

Standortinhaber.

Handbuch der belasteten Standorte Seite 15
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Kataster der belasteten Standorte 1.4
Haufig gestellte Fragen

1.3.2 Beurteilung der Standorte

Grundsétzliches

Nachdem alle erforderlichen Daten zusammengetragen sind, kann
der Standort beurteilt werden. Dabei wird grundsatzlich entschieden,
ob er belastet ist und deshalb in den KbS eingetragen werden muss.
Zudem wird der belastete Bereich moglichst genau abgegrenzt.

Ist ein Standort belastet, beurteilen die beauftragten Fachleute, ob $ Art. 5 Abs. 4 AltlV
weitergehende Untersuchungen erforderlich sind. Wenn ja, wird ent-

schieden, ob die Untersuchungen prioritar angeordnet werden mis-

sen.

Verfahren

Die beauftragten Fachleute beurteilen anhand der vorliegenden In-
formationen die Belastungssituation flr jeden Standort. Sie entschei-
den nach klar definierten, nachvollziehbaren Kriterien, ob der Stand-
ort in den KbS eingetragen wird oder nicht. Im Zuge der Beurteilung
werden belastete Standorte je nach Art und Menge der Schadstoffe
in folgende Kategorien eingeteilt:

* Belastete Standorte ohne schadliche oder ldstige Einwirkungen

Bei Standorten ohne Untersuchungsbedarf wird davon ausgegangen, K3

dass keine schadlichen oder lastigen Einwirkungen entstehen. Solche

Standorte erfordern erst bei einer Zustandsénderung (z. B. einem M ,Mit Abfall belaste-

Bauvorhaben) weitere Schritte. Dann muss sichergestellt werden, ter Séa”dgrtf W"f_ mus-

dass Mensch und Umwelt nicht gefahrdet werden. Zudem mussen fm B;ﬂ;'rginvﬁgg;;
anfallende belastete Bauabfalle korrekt entsorgt werden. Bauvorha-

ben auf belasteten Standorten benétigen deshalb die Zustimmung

des AWEL.

 Bei Zustandsénderung untersuchungsbedlirftige belastete Standorte

Bedarf fur Untersuchungen besteht dann, wenn ein Standort Schutz- K2
guter (z. B. Grundwasser oder Oberflachengewasser) gefahrdet. Ist

die Gefahrdung nur gering oder latent, muss ein Standort erst bei ei-

ner Zustandsanderung untersucht werden. Dann allerdings ist der In-

haber dazu verpflichtet, eine Voruntersuchung zu veranlassen. Sie

zeigt, ob der Standort Uberwachungs- oder sanierungsbedurftig ist.

Bei Bauvorhaben auf untersuchungsbeddrftigen Standorten ist die
Zustimmung des AWEL erforderlich.

* Prioritdr untersuchungsbedtrftige belastete Standorte

Ist bei einem belasteten Standort ein Schutzgut konkret geféhrdet, K2
muss er auch dann untersucht werden, wenn keine Zustandsande-

rung ansteht. Flr den Standortinhaber heisst das: Er muss innerhalb

von drei Jahren nach dem Eintrag in den KbS eine Voruntersuchung
durchfuhren. Sie zeigt, ob der Standort Uberwachungs- oder sanie-
rungsbedurftig ist.
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Die Beurteilung ist abgeschlossen, wenn es moglich ist, den Standort
eindeutig einer der drei Typen zuzuordnen und maéglichst genau ab-
zugrenzen. Die erhobenen Daten werden dokumentiert und in einer
Datenbank abgelegt. Zudem sorgt eine unabhangige Qualitatssiche-
rung daflr, dass die Daten vergleichbar und von guter Qualitat sind.
Sie gewahrleistet insbesondere, dass die Kriterien zur Beurteilung der
Standorte immer gleich angewendet werden. Uber die gesamte Er-

hebungsphase werden alle Abklarungen und Kontakte protokolliert.

Die grundlegenden Kriterien fir die Beurteilung von Standorten sind
im Internet publiziert. Sie kénnen von www .altlasten.zh.ch — Katas-
ter der belasteten Standorte heruntergeladen werden.

1.3.3  Mitteilung an den Standortinhaber

Grundsétzliches

Die Standortinhaber erhalten den Befund zu ihrem Standort schrift-
lich er6ffnet. Nun kénnen sie noch bestehende Unklarheiten beseiti-
gen oder eigene Abklarungen veranlassen. Schliesslich nehmen sie
zum Befund Stellung. Das AWEL fuhrt den KbS und den VFK entspre
chend dem Befund nach.

Verfahren

Nachdem der Standort beurteilt ist, informieren die beauftragten
Fachleute die Standortinhaber schriftlich Gber den Befund

(= rechtliches Gehor). Sie kdnnen im Gesprach mit den beauftragten
Fachleuten bestehende Unklarheiten beseitigen.

Falls die Standortinhaber dies als nétig erachten, kédnnen sie auf ei-
gene Kosten weiter gehende Abklarungen veranlassen. Dabei steht
es ihnen frei, Altlastenberater beizuziehen. Eine Liste mit den Adres-
sen von Altlastenberatern fihrt der Aushub-, Rickbau- und Recyc-
ling-Verband Schweiz ARV). Sie kann von www.arv.ch — Altlasten —
Altlastenberater heruntergeladen werden.

Ist der Standort gemass Beurteilung belastet, nehmen die Inhaber
schriftlich zum Befund Stellung (bei Standorten, die sich als nicht be-
lastet erwiesen haben, entfallt die Stellungnahme). Erklaren sie sich
einverstanden, wird der Standort in den KbS gemass dem Befund
eingetragen. Liefern die Standortinhaber mit ihrer Stellungnahme Re-
sultate von eigenen Abklarungen, die im Widerspruch zum Befund
stehen, prift sie das AWEL. Soweit die neuen Informationen nach-
vollziehbar sind, berlcksichtigt sie das AWEL beim Eintrag in den
KbsS.

Hat sich der Standort als unbelastet erwiesen, wird er im VFK ge-
I6scht und nicht in den KbS eingetragen. Damit ist das Verfahren im
Zusammenhang mit der Erstellung des KbS abgeschlossen.
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Rechte und Pflichten

Auf Verlangen erlasst die Baudirektion zum vorgesehenen Eintrag in
den KbS eine Feststellungsverfigung. Gegen diese Verfligung kann
der Standortinhaber beim Regierungsrat rekurrieren.

1.3.4 Erstattung von Untersuchungskosten bei Standorten, die sich als
nicht belastet erweisen

Grundsétzliches

Ergibt die Untersuchung eines im KbS eingetragenen oder fir den § Art. 32d Abs. 5 USG
Eintrag vorgesehenen Standortes, dass dieser nicht belastet ist, so

werden die Kosten fur die notwendigen Untersuchungsmassnahmen

unter bestimmten Bedingungen rlickerstattet.

Verfahren
Damit das AWEL auf einen Antrag auf Ruckerstattung von Untersu- M “Erstattung von
chungskosten eintreten kann, mussen folgende Voraussetzungen er- Untersuchungskosten
fullt sein: bei im Kataster der
’ belasteten Standorte
. (KbS) eingetragenen

+ Die Untersuchungen wurden nach dem 1. November 2006 durch- Standorten, die sich als

gefuhrt. nicht belastet erweisen”

 Untersuchungen mit dem Ziel einer Léschung beziehungsweise Ent-
lassung aus dem KbS sind vorgdngig mit dem AWEL beziiglich
Vorgehen und Umfang abzusprechen. Kosten fur Untersuchungen
werden nur dann erstattet, wenn der Standort im KbS eingetragen
wurde oder fur den Eintrag vorgesehen war (rechtliches Gehor er-
folgt) und die Kosten danach anfielen. Kosten fur Untersuchungen,
die im Rahmen des rechtlichen Gehérs (,Loop”) durchgefihrt wer-
den, fallen grundséatzlich nicht unter die Rickerstattungspflicht.

« Die Untersuchung muss nachvollziehbar zeigen, dass tatsachlich ei-
ne Léschung des Standortes aus dem KbS wegen nicht vorhande-
ner Belastungen zu erfolgen hat.

Sind die oben genannten Voraussetzungen erfdllt, kann das AWEL
auf den Antrag auf Rlckerstattung von Untersuchungskosten eintre-
ten.

Ob und in welchem Umfang Kosten fir die Untersuchungsmassnah-
men rickerstattet werden, hangt von den Untersuchungsresultaten
und von der Art und Weise der Durchfihrung ab. Dabei orientiert
sich das AWEL an den Kriterien, welche das BAFU bezlglich der Ab-
geltung von Untersuchungskosten festgelegt hat.

 Es werden nur dann Untersuchungskosten erstattet, wenn die Un-
tersuchungen zeigen, dass ein ganzer Standort (und nicht nur eine
Flache eines Standorts) nicht belastet ist.
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1.4

 Es werden nur diejenigen Untersuchungskosten erstattet, die not-
wendig sind, um zu zeigen, dass der fragliche Standort nicht be-
lastet ist.

« Die volle Erstattung von Untersuchungskosten setzt ein korrekt ab-
gelaufenes Verfahren zur KbS-Erstellung voraus. Dazu gehort die
aktive Mitwirkungspflicht der Betroffenen gemass Art. 46 des Um-
weltschutzgesetzes. Die Weigerung der Standortinhaber Auskinfte
zu erteilen beziehungsweise zumutbare Abklarungen durchzufih-
ren, sowie auch unvollstandige und unrichtige Ausklnfte kénnen
zu einer falschen Beurteilung des Standortes und damit zur Kur-
zung der zurlck zu erstattenden Untersuchungskosten fiihren.

Handbuch der belasteten Standorte
Ausgabe Marz 2011

& Art. 46 USG

Seite 19



http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf�

Kataster der belasteten Standorte 1.4
Haufig gestellte Fragen

1.4 Haufig gestellte Fragen

Wer flihrt die Abklarungen fur die Erstellung des KbS durch und wer
bezahlt das alles?

Die Abklarungen werden im Auftrag der Baudirektion des Kantons
Zurich durch das AWEL durchgefuhrt. Die Kosten der KbS-
Abklarungen gehen vollumfanglich zulasten des Kantons.

Warum veranlasst das AWEL Abklarungen Uber belastete Standorte?
Das Umweltschutzgesetz und die Altlasten-Verordnung verpflichtet
die Kantone, einen Kataster der Deponien und anderen mit Abfallen
belasteten Standorten zu erstellen und zu fihren.

Bin ich als Standortinhaber gegentiber dem AWEL zur Auskunft ver-
pflichtet?
Ja, die Auskunftspflicht ist in Art. 46 des Umweltschutzgesetzes fest-
gehalten.

Wie genau wird der belastete Standort abgegrenzt?

So genau, wie aufgrund der verfigbaren Informationen mdglich. Im
Unterschied zum VFK werden im KbS nicht mehr grundsatzlich die
ganzen Betriebsareale eingetragen, sondern nur klar umgrenzte Teil-
flachen, die nachweislich oder mit grosser Wahrscheinlichkeit belastet
sind.

Wer gibt abschliessend Auskunft tiber mein Grundstick? Wann er-
hélt man Bescheid?

Sie erhalten vom AWEL eine Mitteilung Gber die Ergebnisse der Ab-
kldarungen und die Beurteilung des Standortes auf Ihrem Grundstck.
Die Mitteilung wird in der Regel innerhalb von vier bis fiinf Monaten
nach Eintreffen der Fragebogen B verschickt. Nach allfalligen Riick-
fragen bei den zustandigen Fachleuten und der Klarung noch offener
Fragen, kdnnen Sie bei Bedarf vom Kanton eine Feststellungsverfu-
gung verlangen. Diese ermdglicht es, gegen den Entscheid zu rekur-
rieren.

Was habe ich zu tun, falls mein Grundstiick belastet ist?

Das hangt von der Art und vom Ausmass der Belastung ab sowie von
der unmittelbaren Gefahr, die von der Belastung ausgehen kénnte.
Falls von den Belastungen keine unmittelbare Gefahr fir Mensch und
Umwelt ausgeht, besteht erst bei einer Zustandsanderung z. B. im
Rahmen eines Bauvorhabens Handlungsbedarf. Dann missen Sie bei-
spielsweise dafur sorgen, dass belastete Bauabfalle korrekt entsorgt
werden. Wenn hingegen nicht auszuschliessen ist, dass von der Be-
lastung eine Gefahr fir Mensch und Umwelt ausgeht, werden Sie
vom Kanton aufgefordert, eine Voruntersuchung durchfihren zu las-
sen. Erst die Resultate der Voruntersuchung erlauben es abzu-
schatzen, ob der Standort Uberwachungs- oder sanierungsbedurftig
ist. Prioritar untersuchungsbedurftige belastete Standorte mussen
vom Standortinhaber innerhalb von drei Jahren untersucht werden.
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Untersuchungsbedurftige Standorte mussen jedoch immer vor einer
Zustandsanderung (z. B. Bauvorhaben, Nutzungsanderung, Entsiege-
lung) untersucht werden.

Was passiert, wenn Teile meines Betriebsareals in den KbS eingetra-
gen werden?

Falls Sie vorher bereits einen Eintrag im VFK hatten, wird sich Ihre Si-
tuation in der Regel eher verbessern. Im KbS werden namlich nur die-
jenigen Teilflachen eingetragen, die nachweislich oder mit grosser
Wahrscheinlichkeit belastet sind. Im VFK hingegen wurde seinerzeit
grundsatzlich das ganze Betriebsareal als Verdacht eingetragen.

Darf auf belasteten Standorten gebaut werden?

Ja, aber in der Regel mussen unter Neubauten umweltgefédhrdende
Schadstoffherde entfernt werden. Gegebenenfalls sind basierend auf
den Ergebnissen der Voruntersuchung auch weitere Massnahmen er-
forderlich, beispielsweise eine Sanierung, wenn es sich um einen sa-
nierungsbedurftigen Standort (=Altlast) handelt.

Ich habe die Belastung auf meinem Grundsttick nicht verursacht. Wer
entschadigt mich fur den Minderwert meines Grundsttcks und fr
die Kosten von allfalligen Massnahmen?

Ein Minderwert entsteht nicht durch die Aufnahme im KbS an sich,
sondern durch die am Standort vorhandene Belastung (Abfalle). Die
vom Kanton durchgefiihrten Abklarungen sagen auch nichts aus
Uber den oder die Verursacher.

Bei Massnahmen, die im engeren Zusammenhang mit der Eruierung
oder Beseitigung der Geféhrdung eines Schutzgutes wie Grund- oder
Oberflachengewasser stehen, kann mit einem Kostenverteilungsver-
fahren nach Umweltrecht auf den Verursacher der Belastung zurlck-
gegriffen werden. Massnahmen, die abfallrechtlich motiviert sind,
kénnen eventuell zivilrechtlich auf andere Verursacher abgewalzt
werden.

Wie kann ich die Entscheidung Uber den Eintrag in den KbS widerru-
fen?

Das Verfahren im Rahmen des KbS erlaubt, den Eintrag bestimmter
Teilflachen neu zu beurteilen. Dies kann bereits im Rahmen des recht-
lichen Gehors erfolgen. Falls sie beztuglich einer eingetragenen Teil-
flache Uber zuséatzliche Informationen verfligen, die zeigen, dass eine
Belastung dort ausgeschlossen werden kann, reichen sie dies beim
AWEL ein. Aufgrund der neuen Sachlage wird die Belastungssituation
neu Uberprift.

Eine Neubeurteilung ist jederzeit auch spater maéglich. Der KbS wird
laufend den veranderten Standortverhaltnissen angepasst. Liegen
wesentliche neue Erkenntnisse vor — zum Beispiel aufgrund einer zwi-
schenzeitlich durchgefihrten altlastenrechtlichen Untersuchung —
kdnnen Sie beim AWEL eine Neubeurteilung des Standorts beantra-
gen. In einem solchen Fall bitten wir Sie hoflich, die Unterlagen voll-
standig einzureichen und die massgeblichen Grinde fiir die ersuchte
Neubeurteilung anzugeben.
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1.5 Informationen und Kontakte

1.5.1 Kanton Zirich

AuskUnfte zum Kataster der belasteten Standorte

AWEL Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
Sektion Altlasten

Weinbergstrasse 34, Postfach

8090 Zirich

Tel. 043 259 39 73, Fax 043 259 39 33
info.altlasten@bd.zh.ch, www.altlasten.zh.ch

Kataster der belasteten Standorte im Web
www.gis.zh.ch

Gesetzestexte Kanton ZUrich
www.zhlex.zh.ch

1.5.2 Bund

Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
www.bafu.admin.ch — Themen — Altlasten

Gesetzestexte Bund
www.admin.ch — Bundesrecht — Systematische Sammlung

1.5.3 Unterstltzung Standortinhaber

Altlastenberater

Eine Liste von Firmen, die Beratungen im Bereich Altlasten anbieten,
kann bezogen werden beim

Aushub-, Rickbau- und Recycling-Verband Schweiz ARV
Gerbegasse 10

8302 Kloten

Tel. 044 813 76 56, Fax 044 813 76 70

info@arv.ch, www.arv.ch

Die Liste kann auch von www.arv.ch — Altlasten — Altlastenberater
heruntergeladen werden.
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Befugte Altlastenberater gemadss Privater Kontrolle

Bauvorhaben, die im Rahmen der Privaten Kontrolle bearbeitet wer-
den, missen von einem durch die Baudirektion befugten Altlastenbe-
rater begleitet werden. Ab Mitte 2011 kann eine Liste der befugten
Altlastenberater unter www.altlasten.zh.ch — Bauen und Entsorgen
— Private Kontrolle heruntergeladen werden.

Spezialisierte Rechtsanwalte

Ausklnfte zu Rechtsanwalten, die auf Altlasten spezialisiert sind, gibt
das

Sekretariat Zurcher Anwaltsverband

Bahnhofstrasse 61

Postfach 2392

8022 Zurich

Tel. 044 211 51 81, Fax 044 211 51 82

sekretariat@zav.ch, www.zav.ch

Unter www.zav.ch finden Sie ein Werkzeug, das bei der Suche nach
einem geeigneten Anwalt hilft.
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2 UNTERSUCHEN, UBERWACHEN, SANIEREN

Eine kurze Ubersicht: Welches Vorgehen erfordern die
verschiedenen Kategorien von belasteten Standorten?
Welche Dokumente missen eingereicht werden? Wie
geht man bei Bauvorhaben auf untersuchungsbedurftigen
Standorten vor?

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen

Die Verfahrensschritte einzeln erklart: Grundséatzliches,
Ablauf, Rechte und Pflichten

Haufig gestellte Fragen

Wichtige und hilfreiche Adressen und Informationsquellen
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Untersuchen, Uberwachen,

Sanieren

2.1 Ubersicht

Verfahren|.ordentlich*
y

Kapitel 3:
Bauen und Entsorgen

<> Entscheid
[ vorgang
() Zustand

[ standortinhaber

=] AWEL

[ Eintrag im KbS

* Bericht mit Schatzung der
Massnahmekosten (und
Angabe der Verursacher,
falls fir das Verfahren
notwendig)

CENED

Bild 2-1: Ablaufdiagramm zum Verfahren bei Untersuchen, Uberwachen und Sanieren
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Untersuchen, Uberwachen, Sanieren 2.1
Ubersicht

Beim Erstellen des KbS wurden die belasteten Standorte in eine der K1
folgenden Kategorien eingeteilt:

* nicht untersuchungsbediirftig
* bei Zustandsdnderung untersuchungsbeddrftig
* prioritdr untersuchungsbedrftig

Bei den nicht untersuchungsbeddrftigen Standorten wird davon aus-
gegangen, dass keine schadlichen oder lastigen Einwirkungen ent-
stehen. Solche Standorte verlangen deshalb bloss noch abfallrechtli-
che Massnahmen bei Zustandsanderungen.

2.1.1  Untersuchungsbedurftige belastete Standorte

Bei den untersuchungsbeddrftigen belasteten Standorten hingegen § Art. 7 Abs. 1 AltlV
muss abgeklart werden, ob altlastenrechtliche Massnahmen erforder-

lich sind. Hierzu wird als Erstes der Standortinhaber verpflichtet, eine

Voruntersuchung zu veranlassen. Sie zeigt, ob der Standort Uberwa-

chungs- oder sanierungsbeddrftig ist. Sollte die Voruntersuchung zei-

gen, dass die Belastungssituation weniger gravierend ist als urspring-

lich angenommen, kann der Standort auch zurtickgestuft werden

(belastet, aber weder Gberwachungs- noch sanierungsbeddrftig).

2.1.2 Uberwachungsbediirftige belastete Standorte

Ein Uberwachungsbedurftiger belasteter Standort weist ein hohes Ge-  § Art. 8 Abs. 2 lit a Altlv
fahrdungspotenzial auf. Er muss momentan nicht saniert werden. § Art. 20 Abs. 1 AltlV
Damit ein allenfalls auftretender klnftiger Sanierungsbedarf so frih

wie moglich erkannt werden kann, muss er aber Uberwacht werden.

Hierfir lasst der Standortinhaber ein Uberwachungskonzept erarbei-

ten. Darauf basierend legt das AWEL die Uberwachungsmassnahmen

fest.

Der Inhaber lasst den Standort entsprechend den Anordnungen des § Art. 13 Abs. 1 AltlV
AWEL Uberwachen. Dabei werden die Resultate dokumentiert und im & Art. 20 Abs. 1 AltlV
Altlasten-Monitoring-Informations-System ALMIS des Kantons Zurich
erfasst. Daraufhin beurteilt das AWEL, ob
« unterdessen ein Sanierungsbedarf eingetreten ist,
« der Standort weiterhin Uberwacht werden muss oder
« der Standort als nicht Gberwachungsbedurftig zurickgestuft wer-
den kann.

2.1.3  Sanierungsbedurftige belastete Standorte

Ein sanierungsbeddrftiger belasteter Standort (= Altlast im rechtlichen  §Art. 32c Abs. 1 USG
Sinn) verursacht bereits schadliche oder lastige Einwirkungen auf die S Art. 13 ff AltlV
Umwelt. Oder es besteht die konkrete Gefahr, dass solche Einwir-

kungen entstehen. Solche Standorte missen gemass Umweltschutz-

gesetz und Altlasten-Verordnung innerhalb einer angemessenen Frist

saniert werden.
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Untersuchen, Uberwachen, Sanieren 2.1
Ubersicht

Der erste Schritt hin zur Sanierung ist die Detailuntersuchung. Sie lie- $§ Art. 14f AltlV
fert die notwendigen Informationen zum Gefahrdungspotenzial und

damit zur Festlegung der Ziele und der Dringlichkeit einer Sanierung.

Die Resultate der Detailuntersuchung lasst der Standortinhaber vom

AWEL prufen.

Auf Basis der Detailuntersuchung und der Stellungnahme des AWEL § Art. 17b und c Altlv
|asst der Standortinhaber dann ein Sanierungsprojekt ausarbeiten

und wiederum vom AWEL prifen. Das Sanierungsprojekt definiert

insbesondere die Sanierungsziele und die erforderlichen Massnah-

men. Darin sind auch das Vorgehen bei der Sanierung, die zu erwar-

tenden Abfalle und die Entsorgungswege dokumentiert.

Schliesslich lasst der Inhaber den Standort entsprechend dem Sanie-
rungsprojekt sanieren. Je nach Situation berichtet er dem AWEL
schon wahrend der Sanierung, auf jeden Fall aber nach beendeter
Sanierung Uber die durchgefihrten Massnahmen. Das AWEL kontrol-
liert anhand des Sanierungsberichts, ob die Sanierungsziele erreicht
wurden. Anschliessend beurteilt es den Standort neu und fihrt den
KbS nach.

2.1.4 Dokumente und Verfahrensschritte

Samtliche Dokumente, die bei der Bearbeitung von untersuchungs-,
tberwachungs- und sanierungsbedurftigen Standorten eingereicht
werden, dienen den beteiligten Behérden als Grundlage fur die Beur-
teilung von Sachverhalten und Massnahmen. Deshalb mussen sie voll-
standig und nachvollziehbar sein. Fehlen Angaben, werden sie nachge-
fordert, was besonders bei Bauprojekten zu Verzégerungen fihren
kann.

Die oben dokumentierte Abfolge von Bearbeitungsschritten bei be-
lasteten Standorten ist in der Altlasten-Verordnung verbindlich vor-
gegeben. Das heisst aber nicht, dass ein Standortinhaber die zugeho-
rigen Berichte zwingend nacheinander beim AWEL einreichen muss.
Wenn sinnvoll, kdnnen mehrere Berichte gemeinsam eingereicht
werden.

Im Hinblick auf Kostenverteilungsverfahren oder VASA- Ka
Abgeltungsverfahren sind dem AWEL bei den einzelnen Verfahrens-
schritten jeweils folgende Angaben, stufengerecht und mit verhalt-
nismassigem Aufwand ermittelt, mitzuteilen:
* beteiligte Parteien (Standortinhaber, Verursacher, ...), und
 Kostenschatzung der vorgesehenen altlastenrechtlichen Massnah-

men (Untersuchung, Uberwachung, Sanierung).
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Ubersicht

Bei Schiessanlagen und Siedlungsabfalldeponien sind dem AWEL

nach Abschluss der altlastenrechtlichen Massnahmen (Untersuchung,

Uberwachung, Sanierung) folgende Dokumente einzureichen (Vorla-

gen kénnen unter www.altlasten.zh.ch heruntergeladen werden):

 Kostenzusammenstellung

» Rechnungskopien inkl. Zahlungsnachweise

e Formular ,, Generelle Angaben zum belasteten Standort bzw. zur
Altlast”

Nach Prifung der Unterlagen stellt das AWEL beim BAFU ein ent- K4
sprechendes Auszahlungsgesuch. Die definitive Entscheidung betref-
fend die Anrechenbarkeit der Kosten fur die altlastenrechtlichen
Massnahmen liegt beim BAFU. Vom BAFU zugesicherte VASA-
Abgeltungen werden vom AWEL in der Regel dem Realleistungs-
pflichtigen weitergeleitet. Gemass Subventionsgesetz verjahren For-
derungen aus Finanzhilfe- und Abgeltungsverhaltnissen nach funf
Jahren. Werden die Unterlagen dem AWEL nicht innerhalb von finf
Jahren nach Durchfiihrung der Massnahmen eingereicht, kann auf
ein Abgeltungsgesuch nicht mehr eingetreten werden.

& Art. 32 Abs. 1 SuG

2.1.5 Bauvorhaben auf untersuchungsbedurftigen belasteten Stand-
orten
Bei Bauvorhaben auf untersuchungsbedirftigen belasteten Standor-

ten richtet sich das Verfahren nach den Vorgaben des kantonalen
Planungs- und Baugesetzes (PBG) sowie der Bauverfahrensverord-

nung (BVV).

Das Durchlaufen des ordentlichen altlastenrechtlichen Verfahrens K3

kann unter Umstanden mehrere Jahre beanspruchen. Unter bestimm- .

ten Bedingungen besteht die Maglichkeit, vom ordentlichen alt- M, Mit Abfall belaste-

lastenrechtlichen Verfahren abzuweichen und ein abgekirztes Ver- ter Standort: Was mus-
sen Grundeigentiimer

fahren durchzufuhren, welches nur wenige Monate beansprucht. Bei |4 gauherren wissen?”
diesem tragt der Bauherr alle Kosten selbst, kann sein Vorhaben aber

schneller umsetzen. Die entsprechenden Ablaufe sind im Kapitel 3

und im Leporello , Mit Abfall belasteter Standort: Was mussen

Grundeigentimer und Bauherren wissen?” beschrieben.

2.1.6 Beizug von Altlastenberatern

Die Bearbeitung von untersuchungs-, iberwachungs- und sanie-
rungsbedurftigen Standorten ist Sache von ausgewiesenen Altlasten-
beratern. Dies gilt fur die erforderlichen Untersuchungen ebenso wie
fur das Verfassen von Uberwachungskonzepten, Sanierungsprojekten
und Ausflhrungskonzepten. Eine Liste mit den Adressen von Altlas-
tenberatern fuhrt der Aushub-, Rickbau- und Recycling-Verband
Schweiz (ARV)). Sie kann heruntergeladen werden von www.arv.ch
— Altlasten — Altlastenberater.
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Rechtliche Grundlagen

2.2

2.2 Rechtliche Grundlagen

2.2.1

Vorgaben des Bundes

Das Umweltschutzgesetz verpflichtet die Kantone daflr zu sorgen,
dass belastete Standorte saniert werden, wenn von ihnen schadliche
oder lastige Einwirkungen auf die Umwelt ausgehen. Eine Sanierung
ist aber auch dann erforderlich, wenn die konkrete Gefahr besteht,
dass solche Einwirkungen entstehen kénnen. Als Vollzugsinstrument
flr die Sanierungen dient der KbS.

In der Altlasten-Verordnung ist das Vorgehen bei der Untersuchung
und Beurteilung von belasteten Standorten festgelegt. Dort sind auch
die Kriterien zu finden, nach denen ein Standort als Gberwachungs-
respektive sanierungsbedurftig eingestuft wird und wann ein Stand-
ort dringlich saniert werden muss.

Die Altlasten-Verordnung legt grundséatzlich fest, dass die Standortin-
haber fur die Sanierung zustandig sind. Sie definiert auch das Vorge-
hen bei der Sanierung und legt die erforderlichen Massnahmen und
Anforderungen fest.

Die Behdrde kann abweichend vom reguldren Vorgehen an Stelle des
Standortinhabers auch den Verursacher einer Belastung verpflichten,
die Untersuchungs-, Uberwachungs- und Sanierungsmassnahmen
durchzufthren.

Gestltzt auf Art. 32e des Umweltschutzgesetzes leistet der Bund un-
ter bestimmten Bedingungen Abgeltungen an die Untersuchung,
Uberwachung und Sanierung von belasteten Standorten bei Schiess-
anlagen und Siedlungsabfalldeponien. Ein entsprechendes Abgel-
tungsgesuch stellt der Kanton anhand der vom Standortinhaber ein-
gereichten Unterlagen. Forderungen, die mehr als fiinf Jahre nach
Durchfuhrung der Massnahmen gestellt werden, gelten gemass Sub-
ventionsgesetz als verjahrt.

Gemass der Technischen Verordnung Uber Abfalle missen Bauabfalle

getrennt werden. Zudem mdssen sie verwertet werden, wenn

« dies technisch moglich und wirtschaftlich tragbar ist;

« dies die Umwelt weniger belastet als die Beseitigung und Neupro-
duktion.

Die Technische Verordnung Uber Abfalle legt auch fest, welche Ab-
fallqualitaten auf welchen Deponien abgelagert werden durfen.

In der Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVa) ist der Um-
gang mit Sonderabfallen und anderen kontrollpflichtigen Abféllen
geregelt. Sie soll sicherstellen, dass die Abfalle von Abgeberbetrieben
nur an geeignete Entsorgungsunternehmen tbergeben werden.
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Rechtliche Grundlagen

Die besonderen Aspekte des Bodenaushubs sind in der Verordnung § Anhang 1 und 2 VBBo
Uber Belastungen des Bodens (VBBo) festgeschrieben. Sie definiert

insbesondere die Verwertungsmaglichkeiten fur unterschiedlich stark

belastete Boden. Weitere Informationen zum Thema sind unter

www.boden.zh.ch zu finden.

2.2.2 Vorgaben des Kantons

Im Abfallgesetz sind das Verursacherprinzip bei der Kostentragung $ 812 AbfG
und die Entsorgung von Bauabfallen konkretisiert. $§ 5§ 16a AbfG
Sanierungen von belasteten Standorten sind grundsatzlich als Bau- $ 5216 PBG
vorhaben anzusehen. Die Verfahren fur den Planungs- und Baupro- §§318PBG
zess sind im kantonalen Planungs- und Baugesetz sowie in der Bau- §§319PBG
verfahrensverordnung festgelegt. Dort sind insbesondere auch die § 5§71 und Anh. Ziff.
Behandlungsfristen fur Baubewilligungen vorgegeben. 1.7 BW
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Verfahren

2.3

2.3 Verfahren beim Untersuchen, Uberwachen und
Sanieren

2.3.1

Voruntersuchung

Grundsatzliches

Ist ein Standort im KbS als untersuchungsbedurftig eingetragen, ver-
langt das AWEL vom Inhaber eine Voruntersuchung. Dabei wird un-
terschieden zwischen Standorten, die

a) erst bei einer Zustandsanderung oder
b) prioritdr untersucht werden mussen.

Im Fall a) ist die Voruntersuchung in der Regel erst dann erforderlich,
wenn eine Zustandsanderung (beispielsweise ein Bauvorhaben) an-
steht. Dabei gelten im Kanton Zurich die Ablaufe, wie sie von der
Bauverfahrensverordnung vorgegeben sind.

Im Fall b) setzt das AWEL dem Standortinhaber eine Frist von drei
Jahren (ab dem Eintrag in den KbS), innerhalb der er eine Vorunter-
suchung durchftihren muss. Soll auf prioritar untersuchungsbedurfti-
gen Standorten vor Ablauf der dreijghrigen Frist ein Bauvorhaben rea-
lisiert werden, muss die Voruntersuchung bereits zum Zeitpunkt der
Baueingabe vorliegen.

In der Voruntersuchung werden die Ursachen fir die Belastung und
die fur die Beurteilung der Uberwachungs- und Sanierungsbediirftig-
keit erforderlichen Angaben ermittelt. Sie zeigt die Freisetzungsmog-
lichkeiten von Schadstoffen und die Bedeutung der betroffenen Um-
weltbereiche. Auf Basis dieser Informationen werden die moglichen
Gefahrdungen der Umwelt bewertet (Gefahrdungsabschatzung).

Eine Ausnahme bilden Schiessanlagen. Liegt ein Kugelfang im Ein-
flussbereich von Grund- oder Oberflachengewassern, muss eine Vor-
untersuchung durchgefihrt oder der Kugelfang sofort saniert wer-
den. Eine sofortige Sanierung ohne vorgdngige Voruntersuchung ist
in jedem Fall erforderlich, wenn ein Kugelfang in einer Grundwasser-
schutzzone liegt. Ist das Schutzgut Boden betroffen, sind die Schad-
stoffe und deren Lage in der Regel hinreichend bekannt. In diesen
Fallen kann auf eine Voruntersuchung verzichtet und direkt ein Sanie-
rungsprojekt erstellt werden. Dieses ist dem AWEL im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens einzureichen.

Details zur technischen Untersuchung von belasteten Standorten bie-
tet die Vollzugshilfe , Pflichtenheft fir die technische Untersuchung
von belasteten Standorten”. Sie kann auf der Website des BAFU her-
untergeladen werden: www.bafu.admin.ch — Publikationen.
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Verfahren

Der Standortinhaber beauftragt einen Altlastenberater mit der Vorun-
tersuchung. Dieser erstellt zuerst ein Pflichtenheft und reicht es beim
AWEL zur Genehmigung ein. Danach fuhrt der Altlastenberater die
Voruntersuchung gemass Pflichtenheft durch und reicht den entspre-
chenden Bericht beim AWEL ein.

Das AWEL beurteilt die Belastungssituation anhand der Kriterien aus § Art. 8 bis 12 AltlV
der Altlasten-Verordnung. Anschliessend teilt es dem Standortinhaber

das Resultat in Form einer Verfigung mit. Hierflr benttigt das AWEL

in der Regel zwei Monate.

Stellt sich im Rahmen der Voruntersuchung heraus, dass vom Stand-
ort keine Emissionen ausgehen, wird der Standort im KbS neu als
weder Uberwachungs- noch sanierungsbedrftig eingetragen.

Stellt sich der Standort als Gberwachungsbedurftig heraus, fordert §Art. 13 Abs.1 AltlV
das AWEL den Inhaber auf, innerhalb von drei Monaten ein Uberwa-
chungskonzept einzureichen.

Stellt sich der Standort als sanierungsbedtrftig heraus, fordert das § Art. 13 Abs. 2 AltlV
AWEL den Inhaber auf, innerhalb von sechs Monaten eine Detailun-
tersuchung einzureichen.

Rechte und Pflichten

Gegen die Verfligung zur Voruntersuchung kann der Standortinhaber
beim Regierungsrat Rekurs einlegen.

Reicht der Standortinhaber die Voruntersuchung nicht fristgerecht
ein, wird das AWEL nach zweimaliger Aufforderung rechtliche Mass-
nahmen ergreifen. Fehlt die Voruntersuchung im Zusammenhang mit
einem Bauvorhaben, wird die Zustimmung zur Baubewilligung ver-
weigert.

2.3.2 Uberwachungskonzept

Grundsétzliches

Ein Uberwachungsbedurftiger belasteter Standort weist ein erhdhtes
Gefdhrdungspotenzial auf, ohne dass er momentan sanierungsbe-
durftig ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er infolge von
Veranderungen im belasteten Material oder im Umfeld sanierungs-

bedurftig wird.
Deshalb mssen solche Standorte so Uberwacht werden, dass ein al- $§ Art. 7 bis 10 AltlV
lenfalls eintretender Sanierungsbedarf so frih wie moglich erkannt § Art. 13 AltlV

wird. Hierfur wird — basierend auf den Resultaten der Voruntersu-
chung - ein Uberwachungskonzept erarbeitet. Die Rahmenbedin-
gungen fir die Uberwachung sind in der Altlasten-Verordnung detail-
liert vorgegeben.
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Das Uberwachungskonzept legt fest, welche Schadstoffe an welchen
Orten und wie haufig gemessen werden. Dabei berlcksichtigt es alle
betroffenen Schutzguter.

Verfahren

Der Standortinhaber lasst von einem Altlastenberater ein Uberwa-
chungskonzept ausarbeiten. Dieses reicht er innerhalb der gegebenen
Frist beim AWEL zur Genehmigung ein.

Das AWEL pruft das Konzept und genehmigt es. Damit legt es die er-
forderlichen Uberwachungsmassnahmen verbindlich fest.

Rechte und Pflichten

Gegen die Verfugung zum Uberwachungskonzept kann der Stand-
ortinhaber beim Regierungsrat Rekurs einlegen.

Reicht der Standortinhaber das Uberwachungskonzept nicht fristge-
recht ein, wird das AWEL nach zweimaliger Aufforderung rechtliche
Massnahmen ergreifen.

2.3.3  Uberwachung und Dokumentation

Grundsatzliches

Der Standort wird Gberwacht. Der vom Standortinhaber beauftragte
Altlastenberater erfasst die Uberwachungsdaten im Altlasten-
Monitoring-Informationssystem ALMIS. Hier kann die Behérde die Re-
sultate einsehen. Sie beurteilt nun, wie mit dem Standort weiter zu
verfahren ist.

Verfahren

Im Auftrag des Standortinhabers fuhrt der Altlastenberater die ange-
ordneten Uberwachungsmassnahmen durch. Die Resultate werden
protokolliert und in ALMIS erfasst. Hier kann ein Uberwachungsbe-
richt erstellt werden, den das AWEL pruft.

Das AWEL beurteilt den Standort anhand der Uberwachungsresulta- § At 13 AltlV
te. Dabei entscheidet es, ob der Standort

+ weiter Uberwachungsbedurftig,
* sanierungsbedurftig oder
« kunftig weder Uberwachungs- noch sanierungsbedurftig ist.

Der Befund wird dem Standortinhaber in Form einer Verfigung er-
offnet.

Ist der Standort weiter Uberwachungsbedurftig, fordert das AWEL § Art. 13 Abs. 1 AltlV
den Standortinhaber auf, die Uberwachungsmassnahmen fortzuset-
zen. Unter gewissen Bedingungen kann trotz der Beurteilung als
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Uberwachungsbedurftiger belasteter Standort auf Uberwachungs-
massnahmen verzichtet werden.

Ist der Standort mittlerweile sanierungsbedurftig geworden, fordert $§ Art. 13 Abs. 2 AltlV
das AWEL den Inhaber auf, innerhalb von 6 Monaten eine Detailun-
tersuchung durchzufihren.

Ist der Standort weder Uberwachungs- noch sanierungsbedurftig,
wird er im KbS neu als weder Gberwachungs- noch sanierungsbe-
durftiger belasteter Standort eingetragen (Rickstufung).

Rechte und Pflichten

Gegen die Verfiigung zu den Resultaten der Uberwachung kann der
Standortinhaber beim Regierungsrat Rekurs einlegen.

Reicht der Standortinhaber das Uberwachungskonzept nicht fristge-
recht ein, wird das AWEL nach zweimaliger Aufforderung rechtliche
Massnahmen ergreifen.

2.3.4 Detailuntersuchung

Grundsétzliches

Hat die Voruntersuchung gezeigt, dass ein Standort sanierungsbe- $§ Art. 14 und 24 AltlV
dirftig ist, ist als nachster Schritt eine Detailuntersuchung erforder-

lich. Sie dient dazu, die Resultate aus der Voruntersuchung bezuglich

Belastung und Gefahrdung zu verfeinern und zu Gberprifen. Hierzu

gehort die quantitative Ermittlung

« der tatsachlich vorhandenen Schadstoffe (Schadstoffpotenzial) und
deren rdumliche Abgrenzung,

der tatsachlichen und der méglichen Emissionen (Freisetzungspo-
tenzial),

der Stofftransporte entlang den Wirkungspfaden und

der Einwirkungen auf die Schutzgtter im Einzelnen

Diese Informationen bilden die Basis fir die genaue Gefahrdungsab-
schatzung und die abschliessende Beurteilung eines Standorts. Die
Gefahrdungsabschatzung wiederum schafft Klarheit beziglich Ziel
und Dringlichkeit der Sanierung. Sie dient als Grundlage far das Sa-
nierungsprojekt.

Bei Schiessanlagen reichen die — allenfalls im Rahmen einer Vorunter- M, Altlastenbearbei-
suchung gewonnenen — Erkenntnisse in der Regel bereits aus, um tung bei Schiessanla-
Aussagen Uber Ziele und Dringlichkeit einer Sanierung zu machen. gen

Das Ziel der Sanierung ist im Normalfall die Beseitigung der Einwir-

kungen durch Dekontamination, die Dringlichkeit der Sanierung ist

abhangig vom gefdhrdeten Schutzgut, Gewasser oder Boden. In den

meisten Fallen kann deshalb auf die Durchfihrung einer Detailunter-

suchung verzichtet und direkt ein Sanierungsprojekt erstellt werden.
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Verfahren
Weitere Hinweise zur Detailuntersuchung liefert das Leporello , Mit M ,Mit Abfall belaste-
Abfall belasteter Standort: Was mUssen Grundeigentiimer und Bau- ter Standort: Was mds-

sen Grundeigentiimer

N 7”
herren wissen?”. und Bauherren wissen?”

Verfahren

Der Standortinhaber beauftragt einen Altlastenberater mit der Detail-
untersuchung des Standorts. Den Bericht dazu reicht er innerhalb der
gesetzten Frist beim AWEL ein.

Das AWEL beurteilt das Schadstoff- und Freisetzungspotenzial sowie
die Gefahrdungssituation anhand der Kriterien aus der Altlasten-
Verordnung. Dabei entscheidet es, ob der Standort

« weiterhin als sanierungsbeddrftig,

« als Uberwachungsbedurftig oder

« als weder Uberwachungs- noch sanierungsbedurftig eingestuft
wird.

Den Befund teilt das AWEL dem Standortinhaber in Form einer Ver-
fligung mit.

Ist der Standort sanierungsbedurftig, fordert das AWEL den Inhaber
auf, innerhalb einer bestimmten Frist ein Sanierungsprojekt einzurei-
chen. Die Frist richtet sich dabei nach der Dringlichkeit der Sanierung,
wie sie aus der Gefahrdungsabschatzung hervorgeht.

Stellt sich der Standort nach der Detailuntersuchung als lediglich
Uberwachungsbedurftig heraus, fordert das AWEL den Inhaber auf,
innerhalb von 3 Monaten ein Uberwachungskonzept einzureichen.

Rechte und Pflichten

Gegen die Verfigung zur Detailuntersuchung kann der Standortin-
haber beim Regierungsrat Rekurs einlegen.

Reicht der Standortinhaber die Detailuntersuchung nicht fristgerecht
ein, wird das AWEL nach zweimaliger Aufforderung rechtliche Mass-
nahmen ergreifen.

2.3.5 Sanierungsprojekt

Grundsétzliches

Das Sanierungsprojekt baut auf den Ergebnissen der Detailuntersu-
chung auf. Im Rahmen einer Variantenstudie und eines Evaluations-
verfahrens definiert es insbesondere:

« die Sanierungs- und Uberwachungsmassnahmen,

« die Massnahmen zur Entsorgung von Abfallen,

« die Wirksamkeit der Massnahmen, die Erfolgskontrolle und den
Zeitbedarf,
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Verfahren

« die Auswirkungen der vorgesehenen Massnahmen auf die Umwelt,

« die nach der Sanierung verbleibende Umweltgefédhrdung,

« die Anteile an der Verursachung der Altlast, wenn eine Kostenver-
teilung verlangt wird.

Bei Schiessanlagen missen nicht verschiedene Sanierungsvarianten M, Altlastenbearbei-
abgewogen werden, weil das Ausbaggern und Entsorgen des stark tung bei Schiessanla-
belasteten Materials (Unterbindung der schadlichen Einwirkungen auf ~ 9¢"

Schutzguter durch Quellenstopp) klar am effizientesten ist. Deshalb

beschrankt sich das Sanierungsprojekt auf die Festlegung der Ziele

und des Vorgehens im konkreten Einzelfall (Triage, Entsorgung, Er-

folgskontrolle, Fristen, Schatzung Sanierungskosten, allenfalls ergan-

zende Massnahmen).

Weitere Informationen zu den Anforderungen an Sanierungsprojekte M ,Mit Abfall belaste-

liefert das Leporello ,Mit Abfall belasteter Standort: Was missen ter Standort: Was mUs-

Grundeigentiimer und Bauherren wissen?”. Detaillierte Vorgaben Zi’é%;ﬂi‘?'rgi”ﬁg;?“
sind in der BAFU-Vollzugshilfe , Erstellung von Sanierungsprojekten '

fur Altlasten” zu finden. Sie kann auf der Website des BAFU herun-

tergeladen werden: www.bafu.admin.ch — Publikationen.

Verfahren

Der Standortinhaber beauftragt den Altlastenberater, das Sanie-
rungsprojekt zu verfassen. Er reicht es fristgerecht beim AWEL zur
Genehmigung ein.

Das AWEL prift das Sanierungsprojekt und legt die Massnahmen § Art. 18 AltlV
sowie die Methoden zur Erfolgskontrolle verbindlich fest. Der Ent-
scheid wird dem Standortinhaber in Form einer Verfligung eroffnet.

Rechte und Pflichten

Gegen die Verfigung zum Sanierungsprojekt kann der Standortinha-
ber beim Regierungsrat Rekurs einlegen.

Reicht der Standortinhaber die Detailuntersuchung nicht fristgerecht
ein, wird das AWEL nach zweimaliger Aufforderung rechtliche Mass-
nahmen ergreifen.

2.3.6 Sanierung, Dekontamination, Sicherung

Grundsétzliches

Auf Basis des genehmigten Sanierungsprojekts setzt der Standortin-
haber nun die Sanierungsmassnahmen um.

Verfahren

Die Bauherrschaft veranlasst die Sanierung und beauftragt den Altlas-
tenberater mit der Begleitung und Uberwachung der Arbeiten. Er
sorgt auf der Baustelle fir gesetzeskonforme Ablaufe und den kor-
rekten Umgang mit belasteten Materialien. Zudem protokolliert er
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Verfahren

Menge und Qualitat der anfallenden und entsorgten Materialien.
Wahrend der Sanierungsarbeiten kontrolliert das AWEL je nach Be-
darf die Situation vor Ort.

Der Altlastenberater tragt die entsorgten Abfélle (Glterflussdaten) M Norgehen bei der
gemass Sanierungsprojekt bzw. Entsorgungskonzept im Altlasten- Entsorgung von belaste-
Informationssystem ALIS des Kantons Zurich ein ten Bauabfallen”
(https://Awww.alis.zh.ch/alisgueterfluss/login).

Das AWEL prUft die Daten bezlglich der belasteten Bauabfélle in sei-
ner Datenbank.

Rechte und Pflichten

Weichen die Daten vom Sanierungsprojekt ab oder treten Unklarhei-
ten auf, fordert das AWEL weitere Informationen an.

2.3.7 Sanierungsbericht

Grundsatzliches

Nach Ende der Sanierungsarbeiten und der Erfolgskontrolle verfasst § Art. 19 AltlV
der Standortinhaber den Sanierungsbericht und reicht ihn dem AWEL

ein. Ziel dieses Dokuments ist es, dem AWEL die abschliessende Beur-

teilung des Standorts in altlastenrechtlicher Hinsicht zu ermoglichen.

Dies ist die Voraussetzung fur die Beurteilung des weiteren Vorge-

hens und fur die Nachftihrung des KbS.

Der Sanierungsbericht gibt insbesondere Auskunft Gber

« die durchgefiihrten Massnahmen,

« allenfalls verbleibende Restbelastungen,

« die Entsorgung der belasteten Bauabfalle,

 unerwartete Vorkommnisse und die in diesem Zusammenhang ge-
troffenen Vorkehrungen,

« getroffene altlastenrechtliche Vor- und Nachsorgemassnahmen,

« die Ergebnisse der Erfolgskontrolle,

« das weitere Vorgehen, falls notwendig.

Im Hinblick auf eine Kostenverteilung sollte der Sanierungsbericht Ka
auch Angaben Uber die angefallenen Kosten und Regelungen zur
Vorfinanzierung nachvollziehbar dokumentieren.

Wurde ein Standort im Rahmen der Bauarbeiten vollstandig dekon- §Art. 21 Altlv
taminiert (= ,total saniert”), kann der Sanierungsbericht auch einen

Antrag auf Ldschung des Eintrags im KbS enthalten. Teil des Sanie-

rungsberichts ist auch das Formular fur die Berichterstattung an das

BAFU.

Bei Schiessanlagen und Siedlungsabfalldeponien sind zusammen mit K4
dem Sanierungsbericht zusatzlich die fur das VASA-Abgeltungsver-
fahren notwendigen Dokumente einzureichen.
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Verfahren
Details zum Verfassen von Sanierungsberichten finden Sie im AWEL- M ,Vorgehen bei der
Merkblatt ,Vorgehen bei der Entsorgung von belasteten Bauabfal- Entsorgung von belaste-
len”. ten Bauabfallen”
Verfahren

Spatestens sechs Monate nach Abschluss der Sanierungsarbeiten
reicht der Standortinhaber den Sanierungsbericht beim AWEL ein.

Rechte und Pflichten

Reicht der Standortinhaber den Sanierungsbericht nicht fristgerecht
ein, wird das AWEL nach zweimaliger Aufforderung rechtliche Mass-
nahmen ergreifen.

2.3.8 Neubeurteilung des Standorts, Meldung an das BAFU

Grundsétzliches

Anhand des Sanierungsberichts beurteilt das AWEL die altlastenrecht-
liche Situation auf dem Standort neu. Wurden die Sanierungsziele er-
reicht, ist die Sanierung abgeschlossen. Wurden sie nicht erreicht,
sind weitere Massnahmen erforderlich. Ein Standort, der im Rahmen
der Sanierung vollstandig dekontaminiert wurde, wird aus dem KbS
geldscht.

Verfahren

Das AWEL beurteilt den sanierten Standort neu. Das Ergebnis teilt es $Art. 1und 21 AltlV
dem Standortinhaber in Form einer Verfigung mit. Entsprechend den

Vorschriften der Altlasten-Verordnung meldet das AWEL dem BAFU

die sanierten Standorte.

FUr statistische und planerische Zwecke erfasst das AWEL Daten zur
Entsorgung der belasteten Bauabfalle und zum Flédchenrecycling. Un-
ter Flachenrecycling wird die Um- oder Neunutzung von Flachen (In-
dustrieareale, Verkehrsflachen) bzw. deren Wiederverwertung ver-
standen.

Je nach Ergebnis der Neubeurteilung stuft das AWEL den Standort im
KbS zurlck oder verlangt weitere Massnahmen. Wurde der Standort
vollstdndig dekontaminiert, 16scht es ihn aus dem KbS. Die Ergebnisse
der Beurteilung werden dem Standortinhaber in Form einer Verfa-
gung mitgeteilt.

Rechte und Pflichten

Gegen die Verfligung zur Neubeurteilung des Standorts kann der In-
haber beim Regierungsrat Rekurs einlegen.
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2.4 Haufig gestellte Fragen

Weshalb muss ich das Grundsttick sanieren und nicht der frihere Ei-
gentUmer, der die Belastung verursacht hat?

Es wird unterschieden zwischen der Realleistungspflicht und der
Pflicht zur Kostentragung. Erstere trifft den heutigen Standortinhaber
und bedeutet, dass er die erforderlichen Massnahmen zur Sanierung
des belasteten Standortes durchfiihren muss. Ziel ist die rasche Behe-
bung des umweltgefahrdenden Zustandes, die am besten durch den
heutigen Standortinhaber wahrgenommen werden kann. Die Frage
der Kostentragung wird davon abgekoppelt und separat behandelt,
da dies meist mit langwierigen Auseinandersetzungen verbunden ist.

Vor einigen Jahren habe ich ein Grundstlick gekauft, das nun saniert
werden muss. Die Belastung wurde nicht von mir verursacht. Kann
ich die entstehenden Kosten vom Verkaufer zurlickverlangen?

Ja, diese Moglichkeit besteht. Voraussetzung ist allerdings, dass der
Verkaufer noch existiert und zahlungsfahig ist. Fur die Rickforderung
der Sanierungskosten gibt es zwei verschiedene Verfahren: das pri-
vatrechtliche und das 6ffentlich-rechtliche:

Das privatrechtliche Verfahren beruht auf dem damaligen Kaufver-
trag, in dem der Kaufpreis abgemacht wurde. Hier lohnt es sich zu
prifen, ob im Vertrag eine Aussage Uber die Belastungssituation ge-
macht wurde und ob daraus allenfalls ein Anspruch zur Minderung
des Kaufpreises besteht. Es gelten die Regeln des Obligationenrechts,
insbesondere zur Gewahrleistung.

Zu den 6ffentlich-rechtlichen Regeln gehért das Umweltschutzgesetz.
Danach kann der Standortinhaber die Kosten einer Sanierung vom
Verursacher zurtickfordern. In diesem Fall muss gepriift werden, ob
der Verkaufer als Verursacher des belasteten Standortes gilt und
wenn ja, ob gegen ihn ein entsprechender Anspruch besteht.

Zahlt der Bund Beitrdge an die Sanierung eines belasteten Standor-
tes?

Der Bund hat einen Fonds eingerichtet, aus dem unter bestimmten
Voraussetzungen Beitrage an die Sanierung von Altlasten bezahlt
werden. Diese Voraussetzungen sind in der Verordnung Uber die Ab-
gabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) zu finden. Die Abgeltungen
des Bundes betragen hdchstens 40 Prozent der anrechenbaren Sanie-
rungskosten.

Darf auf einem sanierungsbedrftigen belasteten Standort gebaut
werden?

Ja. Sie mUssen aber im Rahmen des Bauvorhabens den Standort so-
weit sanieren, dass von ihm keine schadlichen oder lastigen Einwir-
kungen auf die Umwelt mehr ausgehen (Art. 3 der Altlasten-
Verordnung).
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Welche Unterlagen missen einem Baugesuch beigelegt werden, falls
das Bauvorhaben einen untersuchungs- oder sanierungsbedurftigen
belasteten Standort betrifft?

Bei einem untersuchungsbedurftigen belasteten Standort benétigen
Sie eine Voruntersuchung, die nachweisen soll, dass der Standort
nicht sanierungsbeddrftig ist und durch das Bauvorhaben eine spate-
re Sanierung nicht wesentlich erschwert wird.

Bei einem sanierungsbedirftigen belasteten Standort bendtigen Sie
zusatzlich noch eine Detailuntersuchung und ein Sanierungsprojekt.
Die Detailuntersuchung ermittelt unter anderem die Dringlichkeit der
Sanierung. Das Sanierungsprojekt definiert die Sanierungsziele und
weist nach, dass fur die anfallenden, schadstoffbelasteten Bauabfalle
Entsorgungsmaglichkeiten vorhanden sind.

Welchen Altlastenberater kdnnen Sie empfehlen?

Die Behorde darf aus Wettbewerbsgrinden keine Empfehlungen ab-
geben. Sie kénnen sich aber beim Aushub-, Abbruch- und Recycling-
Verband Schweiz (ARV) beraten lassen. Dort erhalten Sie auch die Lis-
te mit Adressen von Altlastenberatungsfirmen; Tel. 044 813 76 56
oder www.arv.ch — Altlasten — Altlastenberater.

Ich muss eine Voruntersuchung durchfiihren — wie gehe ich vor?
Nehmen Sie mit dem AWEL Kontakt auf, um die auf Ihren Standort
abgestimmten Anforderungen zu besprechen. Verlangen Sie an-
schliessend Offerten von Altlastenberatern. Es lohnt sich, mindestens
zwei Altlastenberater fir eine Begehung einzuladen.
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Untersuchen, Uberwachen, Sanieren 2.5
Informationen und Kontakte

2.5 Informationen und Kontakte

2.5.1 Kanton Zirich

Ausknfte zum Untersuchen, Uberwachen und Sanieren

AWEL Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
Sektion Altlasten

Weinbergstrasse 34, Postfach

8090 Zirich

Tel. 043 259 39 73, Fax 043 259 39 33
info.altlasten@bd.zh.ch, www.altlasten.zh.ch

Auskunfte zu Bodenbelastungen

ALN Amt fUr Landschaft und Natur
Fachstelle Bodenschutz

Walcheplatz 2, Postfach

8090 Zurich

Tel. 043 259 32 78, Fax 043 259 51 29
bodenschutz@bd.zh.ch, www.boden.zh.ch

AuskUnfte zu Neobiota

AWEL Amt far Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
Sektion Biosicherheit

Walcheplatz 2, Postfach

8090 Zurich

Tel. 043 259 32 62, Fax 043 259 39 80
neobiota@bd.zh.ch, www.neobiota.zh.ch

Kataster der belasteten Standorte im Web
www.gis.zh.ch

Gesetzestexte Kanton Ztrich
www.zhlex.zh.ch

2.5.2 Bund

Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
www.bafu.admin.ch — Themen — Altlasten

Gesetzestexte Bund
www.admin.ch — Bundesrecht — Systematische Sammlung
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Untersuchen, Uberwachen, Sanieren 2.5
Informationen und Kontakte

2.5.3 Unterstitzung Standortinhaber

Altlastenberater

Eine Liste von Firmen, die Beratungen im Bereich Altlasten anbieten,
kann bezogen werden beim

Aushub-, Riickbau- und Recycling-Verband Schweiz ARV
Gerbegasse 10

8302 Kloten

Tel. 044 813 76 56, Fax 044 813 76 70

info@arv.ch, www.arv.ch

Die Liste kann auch von www.arv.ch — Altlasten — Altlastenberater
heruntergeladen werden.

Befugte Altlastenberater gemadss Privater Kontrolle

Bauvorhaben, die im Rahmen der Privaten Kontrolle bearbeitet wer-
den, missen von einem durch die Baudirektion befugten Altlastenbe-
rater begleitet werden. Ab Mitte 2011 kann eine Liste der befugten
Altlastenberater unter www.altlasten.zh.ch = Bauen und Entsorgen
- Private Kontrolle heruntergeladen werden.

Spezialisierte Rechtsanwalte

Auskiinfte zu Rechtsanwalten, die auf Altlasten spezialisiert sind, gibt
das

Sekretariat Zurcher Anwaltsverband

Bahnhofstrasse 61

Postfach 2392

8022 Zurich

Tel. 044 211 51 81, Fax 044 211 51 82

sekretariat@zav.ch, www.zav.ch

Unter www.zav.ch finden Sie ein Werkzeug, das bei der Suche nach
einem geeigneten Anwalt hilft.
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Bauen und Entsorgen

3 BAUEN UND ENTSORGEN

Eine kurze Ubersicht: Was ist besonders am Bauen auf be-
lasteten Standorten?

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen

Die Verfahrensschritte einzeln erklart: Grundsatzliches,
Ablauf, Rechte und Pflichten

Haufig gestellte Fragen

Wichtige und hilfreiche Adressen und Informationsquellen
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Bauen und Entsorgen

3.1

Ubersicht
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Bild 3-1: Ablaufdiagramm zum Verfahren beim Bauen auf belasteten Standorten
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Bauen und Entsorgen 3.1
Ubersicht

3.1.1 Was ist besonders am Bauen auf belasteten Standorten?

Immer, wenn auf einem belasteten Standort gebaut wird, besteht die
Gefahr, dass Mensch oder Umwelt geschadigt werden. So kénnen
beispielsweise durch bauliche Eingriffe Schadstoffe freigesetzt wer-
den oder belastete Bauabfalle in die Umwelt gelangen. Um dem vor-
zubeugen, wurden spezielle Verfahren und Ablaufe entwickelt, die
sich teilweise erheblich von denen bei unbelasteten Standorten un-
terscheiden.

Bauvorhaben auf ,nur” belasteten Standorten

Bei Bauvorhaben auf ,nur” belasteten Standorten (belastete Standor- & Art. 5 Abs. 4 lit. a AltlV
te ohne schéadliche oder lastige Einwirkungen und weder Uberwa- $§ Art. 8 Abs. 2 lit. c AltlV
chungs- noch sanierungsbedirftige belastete Standorte) gilt es vor al-

lem abfallrechtliche Rahmenbedingungen zu bertcksichtigen. Solche

Bauvorhaben werden ab Mitte 2011 durch von der Baudirektion an-

erkannte und befugte Altlastenberater im Rahmen der Privaten Kon-

trolle (PK) begleitet.

Die friher notwendigen Beurteilungen durch das AWEL (Genehmi-
gung des Entsorgungskonzepts, Genehmigung der Abnahmegaran-
tien) entfallen, der von der Bauherrschaft gewahlte befugte Alt-
lastenberater birgt fur die Einhaltung der entsprechenden Gesetze,
Regeln und Auflagen und ist dafiir zustandig, dass das Bauvorhaben
korrekt ausgefuhrt wird. Er informiert das AWEL regelmassig Gber
den Fortschritt der Arbeiten und erstellt nach deren Abschluss einen
zusammenfassenden Schlussbericht zuhanden des AWEL.

Eine Liste der befugten Altlastenberater finden Sie ab Mitte 2011 auf
der Website der Sektion Altlasten (www.altlasten.zh.ch — Bauen und
Entsorgen — Private Kontrolle)

Bauvorhaben auf untersuchungsbedurftigen belasteten Standorten

Bei Bauvorhaben auf untersuchungsbeddrftigen belasteten Standor- K2
ten muss vor Beginn der Bauarbeiten mit einer Voruntersuchung ab-

geklart werden, ob der betroffene belastete Standort Gberwachungs-

oder sanierungsbeddrftig ist. Dieses Verfahren wird nach wie vor

durch die Sektion Altlasten betreut und richtet sich nach dem Kapitel
,Untersuchen, Uberwachen, Sanieren”.
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Bauen und Entsorgen
Rechtliche Grundlagen

3.2

3.2 Rechtliche Grundlagen

3.2.1

Vorgaben des Bundes

Gemass Umweltschutzgesetz und der Altlasten-Verordnung sind die
Kantone verpflichtet, einen KbS zu erstellen und zu fthren. Dort
werden Standorte eingetragen, bei denen feststeht oder mit grosser
Wabhrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie belastet sind.

Entsorgung von belasteten Bauabfallen

Die grundlegenden Vorschriften fiir den Umgang mit belasteten Bau-
abfallen sind im Umweltschutzgesetz, im Gewasserschutzgesetz und
in der Technischen Verordnung tber Abfalle enthalten. Fur besonders
hoch belastete und gefahrliche Materialien ist zudem die Verordnung
Uber den Verkehr mit Abfallen massgebend. Sie regelt die Abgabe,
den Transport, die Entgegennahme und die Annahme von Sonderab-
fallen und anderen kontrollpflichtigen Abfallen.

In der Verordnung Uber Belastungen des Bodens sind die besonderen
Aspekte des Bodenaushubs festgeschrieben. Die VBBo definiert ins-
besondere die Verwertungsmoglichkeiten fir unterschiedlich stark
belastete Boden.

Die Verordnung tber den Umgang mit Organismen in der Umwelt
(Freisetzungsverordnung, FrSV) regelt den Umgang mit Neobiota.

Insbesondere muss Bodenaushub, der mit invasiven Neophyten be-
lastet ist, am Entnahmeort verwertet oder korrekt entsorgt werden.

Vermischungsverbot

Wie bei allen Ubrigen Abfallen gilt bei Bauabfallen das Vermischungs-

verbot. Abfalle durfen demnach nicht mit anderen Abféllen oder Zu-

schlagstoffen vermischt werden, um den Schadstoffgehalt durch

Verdinnen herabzusetzen. Dieser Grundsatz wirkt sich auf die Ver-

wertung von belasteten Bauabfallen aus.

In Sinne einer nachhaltigen Abfallbewirtschaftung muissen Bauabfalle

verwertet werden, wenn

« dies technisch moglich und wirtschaftlich tragbar ist,

« dies die Umwelt weniger belastet als die Beseitigung und Neupro-
duktion.

Die Abfallbehandlungsanlagen entsprechen dem Stand der Technik,
damit eine moglichst hohe Verwertungseffizienz bei der Entsorgung
von belasteten Bauabfallen gewahrleistet ist.

Im Zusammenhang mit der Entsorgung von Bauabfallen gibt es er-
ganzend zu den erwdhnten Rechtsgrundlagen verschiedene Voll-
zugshilfen — beispielsweise in Form von Richtlinien, Weisungen, Nor-
men und Merkblattern. Auf die relevanten Dokumente wird an den
entsprechenden Stellen des Texts verwiesen.

Handbuch der belasteten Standorte
Ausgabe Marz 2011

$§ Art. 32¢ USG

& Art. 2, 5und 6 AltlV

§ Anhang 1 und 2 VBBo

§ Art. 15 Frsv

§Art. 10 TVA

$ Art. 12 TVA

Seite 46



http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/index.html�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.680.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.12.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.911.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.600.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.600.de.pdf�

Bauen und Entsorgen
Rechtliche Grundlagen

3.2

3.2.2

Vorgaben des Kantons

Die Grundséatze fur den Planungs- und Bauprozess auf belasteten
Standorten sind im Planungs- und Baugesetz sowie in der Bauverfah-
rensverordnung festgelegt. Dort sind insbesondere auch die Behand-
lungsfristen fur Baubewilligungen vorgegeben.

Die Delegation von Vollzugsaufgaben an externe private Fachleute im
Rahmen der Privaten Kontrolle wird in der Besonderen Bauverord-
nung | (BBV I) geregelt.

Mit der Richtlinie ,Verwertungsregel fur die Entsorgung von belaste-
ten Bauabfallen” vom Mai 2005 werden Verwertungsquoten in Ab-
hangigkeit von der Abfallqualitat (tolerierbare Qualitat und Inert-
stoffqualitat) festgelegt. Bei Reststoff- und Reaktorqualitat wird eine
vollstandige Verwertung gefordert, soweit dies technisch méglich ist.

Die Merkblatter ,Vorgehen bei der Entsorgung von belasteten Bau-

abfallen” vom Mai 2005 und "Verwertung von schwach belastetem

Aushub im Untergrund" vom Marz 2010 geben erganzend Auskunft
Uber die entsprechenden Anforderungen.

Das Merkblatt ,,Regelung fur die Entsorgung von belastetem Kugel-
fangmaterial im Kanton Zurich” vom Oktober 2009 beschreibt das
Vorgehen bei der Behandlung und Entsorgung von Kugelfangmateri-
al bei der Sanierung von Schiessanlagen. Hier geht es in erster Linie
um die Blei-Entfrachtung des belasteten Materials.
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3.3 Verfahren beim Bauen auf belasteten Standorten

3.3.1 Grundlagen

Grundsatzliches

Damit die Gemeinde fur ein Bauvorhaben auf einem belasteten M Mit Abfall belaste-
Standort die Baubewilligung erteilen kann, benétigt sie die Zustim- ter Standort: Was mUs-
mung des AWEL. sen Grundeigentimer

und Bauherren wissen?”

Ab 2011 muss im Kanton Zurich bei Bauvorhaben, bei denen eine
biologische Belastung des Bodens mit invasiven Neobiota (derzeit:
Asiatischer Staudenknéterich, Essigbaum) vorliegt, zusatzlich zum
kommunalen Baugesuchsformular das Zusatzformular , Belastete
Standorte und Altlasten (inkl. mit Neobiota belastete Standorte)” bei
der Baubehdrde eingereicht und ein Altlastenberater beigezogen
werden.

Invasive Neobiota sind gebietsfremde Pflanzen (Neophyten) oder Tie- § Art. 15 Frsv
re (Neozoen). Sie breiten sich auf Kosten einheimischer Arten effi-

zient aus, sind nur sehr schwer unter Kontrolle zu bringen und verur-

sachen in zunehmendem Masse naturschitzerische, gesundheitliche

oder wirtschaftliche Schaden. Erdverschiebungen sind ein wesentli-

cher Faktor fir die Verbreitung von Neophyten. Aushubmaterial, das

solche Pflanzen oder deren Wurzeln enthalt, gilt als biologisch be-

lastet und muss gemass Freisetzungsverordnung korrekt entsorgt

werden.

Private Kontrolle

Bauvorhaben auf ,,nur” belasteten Standorten (belastete Standorte §548BVI
ohne schadliche oder lastige Einwirkungen und weder Uberwa-

chungs- noch sanierungsbedtirftige belastete Standorte) und Bauvor-

haben auf mit Neobiota belasteten Standorten werden ab Mitte 2011

im Rahmen der Privaten Kontrolle (PK) bearbeitet. Die Bauherrschaft

muss einen durch die Baudirektion befugten Altlastenberater beauf-

tragen, der das Bauvorhaben begleitet und fur die Einhaltung der

entsprechenden Gesetze, Regeln und Auflagen burgt.

Bauvorhaben auf untersuchungs-, Gberwachungs- oder sanierungs-
bedurftigen belasteten Standorten

Bauvorhaben auf untersuchungs-, Gberwachungs- oder sanierungs- K2
bedurftigen belasteten Standorten werden nach wie vor durch die
Sektion Altlasten betreut.

Bei Bauvorhaben auf untersuchungsbediirftigen belasteten Standor-
ten muss vor der Erteilung der Baubewilligung in der Regel zuerst ei-
ne Voruntersuchung durchgeftihrt werden.
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Bei Bauvorhaben auf Gberwachungs- oder sanierungsbedirftigen be-
lasteten Standorten bendtigt das AWEL fir die Beurteilung des Bau-
vorhabens einen Bericht mit dem Nachweis, dass Art. 3 der Altlasten-
Verordnung eingehalten ist und welche Art und welchen Umfang die
vorhandenen Belastungen aufweisen.

Dieser Bericht muss von einem Altlastenberater erstellt werden. Fach-
lich einwandfreie Untersuchungen liefern oft die Voraussetzungen fiir
Optimierungen am Projekt und fur betrachtliche Einsparungen bei
den Planungs-, Entsorgungs- oder Sanierungskosten. Zudem sollten
sie bereits in einem maglichst frihen Planungsstadium durchgefthrt
werden. Dies vermeidet Verzogerungen im Bewilligungsverfahren.

Altlastenrechtliches Verfahren ,kurz”

Das Durchlaufen des ordentlichen altlastenrechtlichen Verfahrens
kann unter Umstanden mehrere Jahre beanspruchen. Unter bestimm-
ten Bedingungen besteht die Moglichkeit, vom ordentlichen alt-
lastenrechtlichen Verfahren abzuweichen und ein abgekirztes Ver-
fahren durchzufiihren, welches nur wenige Monate beansprucht. Bei
diesem tragt der Bauherr alle Kosten selbst, kann sein Vorhaben aber
schneller umsetzen.

Das Gesuch auf ein abgekirztes Verfahren muss Folgendes beinhal-

ten:

« Antrag, auf das altlastenrechtliche Verfahren zu verzichten,

 Nachweis, dass die Anforderungen an Art. 3 der Altlasten-
Verordnung eingehalten werden,

« abfallrechtliche Untersuchungen,

« Verzicht auf Kostenverteilung,

« Zusicherung, alle Kosten zu Ubernehmen.

Das AWEL pruft das Gesuch und entscheidet, ob das abgekirzte Be-
willigungsverfahren méglich ist. Wenn belastete Bauabfalle anfallen,
ist in jedem Fall ein Entsorgungskonzept erforderlich.

Verfahren

Bei Bauvorhaben, die im Rahmen der Privaten Kontrolle abgewickelt §54BBVI
werden, mussen die Ublichen Baugesuchsunterlagen zusammen mit

dem Zusatzformular ,Belastete Standorte und Altlasten (inkl. mit Ne-

obiota belastete Standorte)” bei der kommunalen Baubehdérde (Bau-

amt der Gemeinde) eingereicht werden.

Bei allen anderen Bauvorhaben werden zusatzlich zu den oben ge- K2
nannten Unterlagen die notwendigen Berichte (Voruntersuchung,
Detailuntersuchung, Sanierungsprojekt oder Nachweis Einhaltung

Art. 3 der Altlasten-Verordnung) beim Bauamt der Gemeinde einge-

reicht.

Die kommunale Baubehérde leitet die Unterlagen via kantonale Leit-
stelle fur Baubewilligungen an das AWEL weiter. Die Leitstelle fur
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Verfahren

Baubewilligungen gehort zum Generalsekretariat der kantonalen
Baudirektion. Sie halt unter www.baugesuche.zh.ch nutzliche Infor-
mationen fur Bauherrschaften bereit.

Das AWEL pruft die eingereichten Unterlagen. Sind sie vollstéandig
und nachvollziehbar, erhalt die Bauherrschaft innerhalb der vorgege-
benen Fristen eine Stellungnahme. Sofern das Vorhaben genehmi-
gungsfahig ist, stimmt das AWEL gleichzeitig dem Bauvorhaben zu.
Falls erganzende Abklarungen / Untersuchungen notwendig sind,
wird das Bauvorhaben sistiert und erst bei Aktenerganzung wieder
aufgenommen. Die Gemeinde kann dann im Anschluss die Baubewil-
ligung erteilen.

Rechte und Pflichten

Gegen den Entscheid des AWEL bezlglich der Baubewilligung kann
bei der Baurekurskommission respektive beim Regierungsrat Rekurs
erhoben werden.

3.3.2 Das Entsorgungskonzept

Grundsatzliches

Beim Bauen auf belasteten Standorten fallen in der Regel Abfalle an,
die mit Schadstoffen belastet sind. Sie gilt es korrekt zu handhaben
und zu entsorgen. Die Bauherrschaft muss dies in Form eines Entsor-
gungskonzepts und entsprechender Abnahmegarantien fur die be-
lasteten Materialien nachweisen.

Das Entsorgungskonzept dokumentiert insbesondere,

« welche Mengen und Qualitdten von belasteten Bauabfallen anfal-
len,

 wie mit ihnen umgegangen wird (Entsorgungswege und Verwer-
tungsquoten),

« wer woflr verantwortlich ist.

Das Entsorgungskonzept muss durch einen Altlastenberater erarbei- M Norgehen bei der
tet werden. Detaillierte Informationen zum Erarbeiten eines Entsor- Entsorgung von belaste-
gungskonzepts liefert das AWEL-Merkblatt ,Vorgehen bei der Ent- ten Bauabfallen”
sorgung belasteter Bauabfalle”.

Mengen und Qualitaten

Im Rahmen des Entsorgungskonzepts werden Materialart, Schad-

stoffbelastung und Menge der zu erwartenden belasteten Bauabfélle

ermittelt und dokumentiert. Bauabfélle werden im Wesentlichen ein-

geteilt in

« Bodenaushub,

 Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial,

* mineralische Bauabfille,

* brennbare Abfalle wie Bauholz, Kunststoffbodenbeldage, Dammma-
terialien aus Kunststoff, Verpackungsmaterial,
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* spezielle Materialien wie Eisenbahnschotter oder Fugendichtungen,
und
* mit Neobiota belastetes Aushubmaterial.

Bauabfalle enthalten oft Fremd- und/oder Schadstoffe. Je nach Art § Anhang 1 TVA
des Materials und Schadstoffgehalt wird nach folgenden Qualitaten § Aushubrichtlinie
unterschieden:

» unverschmutztes Material,

* tolerierbares Material (leicht belastet),

* Inertstoff,

 Reststoff,

» Reaktorstoff,

« auf Schlackenkompartimenten zugelassene Abfalle und

» Sonderabfalle.

Bodenaushub wird geméass BAFU-Wegleitung , Verwertung von aus-
gehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub)” eingeteilt in die Ka-
tegorien

* unbelasteter Boden,

 schwach belasteter Boden oder

* stark belasteter Boden.

Verwertungspflicht

Belastete Bauabfalle mUssen nach bestimmten Vorschriften gehand- S Art. 12TVA

habt und entsorgt werden. Der Entsorgungsweg wird neben der Ma-

terialart durch den Schadstoffgehalt bestimmt. Auch fur belastete

Bauabfalle gilt: Sie sollen — wenn technisch machbar und wirtschaft-

lich tragbar — verwertet statt deponiert werden. Im Kanton Zurich

sind die Grundsatze der Verwertung von belasteten Bauabfallen in M Nerwertungsregel
der AWEL-Richtlinie , Verwertungsregel fur die Entsorgung von be- fiir die Entsorgung von
lasteten Bauabfallen” festgehalten. Dort ist fur die verschiedenen belasteten Bauabfallen”
Materialkategorien festgeschrieben, wie gross der verwertete Anteil

bei einzelnen Materialkategorien und -qualitaten sein muss.

Erganzend zur Richtlinie wurden die Merkblatter ,Vorgehen bei der M ,Vorgehen bei der
Entsorgung von belasteten Bauabfallen”, "Verwertung von schwach Entsorgung von belaste-
belastetem Aushub im Untergrund” und ,Regelung fur die Entsor- ten Bauabfallen
gung von belastetem Kugelfangmaterial im Kanton Zdrich” heraus- M v

. - . ,Verwertung von
gegeben. Sie erkldren das Vorgehen bei der Verwertung und Entsor- schwach belastetem
gung von belasteten Bauabfallen respektive belastetem Aushub im Untergrund”
Kugelfangmaterial im Detail.

Bautechnische Informationen zur Verwertung von Bauabfallen bietet
der Aushub-, Riickbau- und Recycling-Verband ARV an. Sie sind unter
www.arv.ch — Merkblatter zu finden oder kénnen unter Tel. 044
813 76 56 bestellt werden.

Verfahren

Der von der Bauherrschaft beauftragte Altlastenberater verfasst ein
Entsorgungskonzept.
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Bei Bauvorhaben, welche nicht im Rahmen der Privaten Kontrolle ab-
gewickelt werden kdnnen, muss das Entsorgungskonzept dem AWEL
zur Genehmigung eingereicht werden. Das AWEL prift es auf Voll-
standigkeit, Nachvollziehbarkeit und auf Konformitat mit der Verwer-
tungsregel. Sind alle Anforderungen erfullt, wird das Entsorgungs-
konzept vom AWEL normalerweise innerhalb von vier Wochen
genehmigt. Damit verbunden ist die Zustimmung zur Baufreigabe.

Bei Bauvorhaben, die im Rahmen der Privaten Kontrolle abgewickelt
werden, muss das Konzept vom AWEL nicht genehmigt werden. Es
ist jedoch vor Baubeginn durch den beauftragten Altlastenberater zu
erstellen und auf der Baustelle jederzeit griffbereit zu halten. Der Alt-
lastenberater ist fir die Angaben im Konzept sowie die Umsetzung
auf der Baustelle verantwortlich. Das AWEL fiihrt Stichproben durch
und kontrolliert dabei unter anderem das Entsorgungskonzept.

Rechte und Pflichten

Gegen die Beurteilung des Entsorgungskonzepts durch das AWEL
kann beim Regierungsrat Rekurs erhoben werden.

3.3.3 Entsorgung von Bauabfallen

Grundsatzliches

Fur die korrekte Handhabung und Entsorgung von belasteten Abfal-
len ist die Bauherrschaft verantwortlich. Sie muss nachweisen, dass
die korrekte Entsorgung gesichert ist. Hierfir benotigt sie Abnahme-
garantien der beauftragten Entsorgungsfirmen.

Zu den Pflichten der Bauherrschaft gehort auch, Gber die entsorgten
Materialien und Entsorgungswege Buch zu fihren und dem AWEL
darUber zu berichten. Normalerweise werden diese Aufgaben vom
beauftragten Altlastenberater erledigt.

Abnahmegarantien

Bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, missen die Ent-
sorgungswege flr belastete Bauabfalle verbindlich geregelt sein. Bei
grosseren Bauvorhaben wird das im Rahmen des Ausschreibungsver-
fahrens geschehen.

Als Nachweis fur die Entsorgungswege lasst sich die Bauherrschaft M ,Vorgehen bei der
Abnahmegarantien der Empfangerbetriebe ausstellen. Das sind Do- Entsorgung von belaste-
kumente, mit denen der Entsorgungsbetrieb (Deponiebetreiber, Ze- ten Bauabfallen”
mentwerk, Kehrichtverbrennungsanlage etc.) nachweist, dass er be-

fugt und willens ist, die jeweiligen belasteten Bauabfalle entgegen-

zunehmen und zu verwerten beziehungsweise zu entsorgen. Uber

die erforderlichen Angaben in Abnahmegarantien gibt das Merkblatt

.Vorgehen bei der Entsorgung von belasteten Bauabfallen” Aus-

kunft.
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Verfahren

Entsorgung

Waéhrend der Bauarbeiten beaufsichtigt der beauftragte Altlastenbe-
rater den Umgang mit belasteten Bauabfallen. Er ist daflr verant-
wortlich, dass das Entsorgungskonzept korrekt umgesetzt wird und
beurteilt, wenn nétig in Absprache mit dem AWEL, das Vorgehen bei
unerwarteten Situationen.

Erfassung Guterflussdaten

Der beauftragte Altlastenberater erfasst die anfallenden und entsorg-
ten Materialien. Dazu erhalt der Altlastenberater eine Zugriffsberech-
tigung zum Altlasten-Informationssystem ALIS des Kantons Zirich
(https://www.alis.zh.ch/alisgueterfluss/login). In ALIS werden die GU-
terflussdaten online eingegeben, die unter anderem Auskunft geben
Uber

« die insgesamt angefallenen Mengen,

« die abgeflhrten und/oder wieder eingebauten Materialien,

« allenfalls aufgetretene Differenzen zum Entsorgungskonzept, und
« die effektiv erreichten Verwertungsquoten.

Eine vollstandige Aufstellung der erforderlichen Informationen ent- M Norgehen bei der
halt das AWEL-Merkblatt ,Vorgehen bei der Entsorgung von belaste-  Entsorgung von belaste-
ten Bauabfallen”. Das AWEL kann die Guterflussdaten jederzeit in ten Bauabfallen”

ALIS einsehen und bei Bedarf die betroffene Fachperson kontaktie-

ren.

Im Rahmen der Erfassung der GUterflussdaten werden vom Altlas-
tenberater auch die in den Abféllen enthaltenen Schadstoffe und de-
ren Durchschnittsgehalte im Feststoff in ALIS erfasst. Aus den Durch-
schnittsgehalten und den Abfallmengen errechnen sich die
Schadstoffmengen pro Bauvorhaben, die der Umwelt nachhaltig ent-
zogen werden.

Verfahren

Die Abnahmegarantien reicht die Bauherrschaft vor Beginn der Bau-
arbeiten beim AWEL zur Genehmigung ein. Fir deren Prifung mus-
sen ein bis zwei Arbeitstage veranschlagt werden. Voraussetzung fur
die Genehmigung ist, dass die Abnahmegarantien konform mit dem
Entsorgungskonzept, dem Abfallrecht und der Verwertungsregel
sind. Sobald die Genehmigung vorliegt, kann mit den Bauarbeiten
begonnen werden. Ohne Genehmigung der beantragten Entsor-
gungswege darf kein belastetes Material von der Baustelle abgefuhrt
werden.

Die genehmigten Konzepte und Entsorgungswege sind fir die Bau-
herrschaft verbindlich. Wird vom dort beschriebenen Vorgehen ohne
Zustimmung des AWEL abgewichen, hat dies Sanktionen zur Folge.

Bei Bauvorhaben, die im Rahmen der Privaten Kontrolle abgewickelt
werden, mussen die Abnahmegarantien vom AWEL nicht genehmigt
werden. Der beauftragte Altlastenberater ist jedoch verpflichtet, diese
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Dokumente bei den Entsorgungsbetrieben einzuholen und muss sie
dem AWEL auf Verlangen vorweisen kénnen. Er Ubernimmt die Ver-
antwortung fur die korrekte Entsorgung des belasteten Materials.

In jedem Fall mussen innerhalb von vier Wochen nach Ende der rele-
vanten Bauarbeiten die tatsachlichen Guterflussdaten vom Bauvorha-
ben im ALIS eingegeben sein.

Die Guterflussdaten benétigt das AWEL, um die Materialflisse zu
kontrollieren und zu analysieren sowie zum Beurteilen der Belas-
tungssituation nach dem Bauvorhaben.

Rechte und Pflichten

Gesetzes- und regelkonforme Abnahmegarantien genehmigt das
AWEL in einem vereinfachten Verfahren (, Stempelverfahren”).

3.3.4 Nachweis der durchgefiihrten Massnahmen

Grundsatzliches

Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, informiert die Bauherr-
schaft das AWEL Uber die durchgefihrten Massnahmen. Hierfur
reicht sie entsprechende Formulare und den Schlussbericht ein. Darin
kann ein Antrag auf Léschung oder Neubeurteilung des Standorts in
altlastenrechtlicher Hinsicht gestellt werden.

Das Ausfullen des Formulars ,Schlussbericht” und das Verfassen des
Schlussberichts erledigt in der Regel der von der Bauherrschaft beauf-
tragte Altlastenberater.

Schlussbericht

Mit dem Schlussbericht beschreibt und dokumentiert die Bauherr-
schaft die durchgefihrten Massnahmen bei der Entsorgung von be-
lasteten Bauabfallen. Er gibt im Wesentlichen Auskunft Gber

« die vor dem Bauvorhaben angetroffene Situation,

« die durchgefthrten Massnahmen,

« die der Umwelt entzogenen Schadstoffmengen und

« allfallige Restbelastungen.

Zudem dokumentiert er unerwartete Vorkommnisse samt den dabei M ,Vorgehen bei der
getroffenen Vorkehrungen (z. B. auch weitergehende Massnahmen). Entsorgung von belaste-
Detaillierte Informationen zum Inhalt von Schlussberichten liefert das ~ ten Bauabfallen”
AWEL-Merkblatt , Vorgehen bei der Entsorgung von belasteten Bau-

abfallen”.

Antrag auf Loschung oder Neubeurteilung des Standortes

Wourde ein Standort im Rahmen der Bauarbeiten vollstandig dekon- § Art. 5 AV
taminiert, kann mit dem Schlussbericht ein Gesuch auf Léschung des
Eintrags im KbS gestellt werden.
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Damit ein Eintrag im KbS gel6scht werden kann, muss im Schlussbe-
richt nachvollziehbar und lickenlos belegt sein, dass der Untergrund
des gesamten Standortes die Anforderungen an unverschmutztes
Aushubmaterial erfullt. Verbleiben Restbelastungen im Untergrund,
werden sie im KbS eingetragen.

Was unter unverschmutztem Aushubmaterial zu verstehen ist, defi- § Anhang 3 TVA
niert die Technische Verordnung tber Abfélle.

Wurden mindestens Teilflachen eines Standorts dekontaminiert, kann
ein Antrag auf Neubeurteilung gestellt werden. In diesem Fall werden
jene Bereiche aus dem KbS entlassen, die nachweislich frei von Belas-
tungen sind.

Soll ein Grundstlck oder Projektbereich zusatzlich aus dem Prufperi-
meter flr Bodenberschiebungen (PBV) entlassen werden, so ist der
Nachweis zu erbringen, dass sémtliches belastete Bodenmaterial ab-
gefUhrt und ausschliesslich unverschmutztes Bodenmaterial zur Re-
kultivierung verwendet wurde.

Verfahren

Den Schlussbericht samt Antrag auf Léschung oder Neubeurteilung
des Standorts reicht die Bauherrschaft spatestens sechs Monate nach
Abschluss der abfallrelevanten Arbeiten beim AWEL ein.

Das AWEL beurteilt die eingereichten Unterlagen und verfasst inner-
halb von vier Monaten eine Stellungnahme zu Handen der Bauherr-
schaft. Darin enthalten ist auch der Entscheid zur Léschung oder
Neubeurteilung des Standorts.

3.3.5 Rechte und Pflichten

Gegen den Entscheid des AWEL bezlglich Léschung oder Neubeur-
teilung eines Standorts kann beim Regierungsrat Rekurs erhoben
werden.
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3.4 Haufig gestellte Fragen

Darf auf belasteten Standorten gebaut werden?

Ja. In der Regel mussen unter Neubauten liegende, umweltgefahr-

dende Schadstoffherde jedoch entfernt werden. Gegebenenfalls sind
basierend auf den Ergebnissen der Voruntersuchung auch weitere K2
Massnahmen erforderlich, beispielsweise eine Sanierung, wenn es

sich um einen sanierungsbedurftigen Standort (=Altlast) handelt.

Mein Grundstiick ist im KbS eingetragen. Die Verschmutzung er-
streckt sich aber nur auf einen kleinen Teil der Parzelle. Darf ich im
unbelasteten Teil ohne weitere Vorkehrungen bauen?

Ja. Der Eintrag im KbS bezieht sich nur auf die effektiv belastete Fla-
che, nicht auf das ganze Grundstlck. Eventuelle Einschrankungen
gelten deshalb nur fur Bauvorhaben, die einen belasteten Standort
direkt betreffen.

Welche Unterlagen missen einem Baugesuch beigelegt werden, falls
das Bauvorhaben einen belasteten Standort betrifft?

Bauvorhaben auf ,nur” belasteten Standorten (belastete Standorte
ohne schadliche oder lastige Einwirkungen und weder Uberwa-
chungs- noch sanierungsbedtirftige belastete Standorte) werden ab
Mitte 2011 im Rahmen der Privaten Kontrolle (PK) bearbeitet. Bei
solchen Bauvorhaben werden die Ublichen Baugesuchsunterlagen zu-
sammen mit dem Zusatzformular zum kommunalen Baugesuchsfor-
mular , Belastete Standorte und Altlasten (inkl. Mit Neobiota belaste-
te Standorte)” beim Bauamt der Gemeinde eingereicht.

Bei Bauvorhaben auf untersuchungsbedurftigen belasteten Standor-
ten muss vor der Erteilung der Baubewilligung in der Regel zuerst ei-
ne Voruntersuchung durchgefiihrt werden.

Bei Bauvorhaben auf Gberwachungs- oder sanierungsbedurftigen be-
lasteten Standorten benétigt das AWEL fur die Beurteilung des Bau-
vorhabens ein Uberwachungskonzept, eine Detailuntersuchung oder
ein Sanierungsprojekt respektive einen Bericht mit dem Nachweis,
dass Art. 3 der Altlasten-Verordnung eingehalten ist und welche Art
und welchen Umfang die vorhandenen Belastungen aufweisen.

In diesen Fallen missen zusatzlich zu den Ublichen Baugesuchsunter-
lagen und dem Zusatzformular zum kommunalen Baugesuchsformu-
lar ,Belastete Standorte und Altlasten (inkl. Mit Neobiota belastete
Standorte)” die oben genannten Berichte (Voruntersuchung oder
Nachweis Einhaltung Art. 3 der Altlasten-Verordnung) beim Bauamt
der Gemeinde oder direkt beim AWEL eingereicht werden. Im Laufe
des Verfahrens muss zudem ein Entsorgungskonzept erstellt und dem
AWEL zur Genehmigung eingereicht werden.
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Welchen Altlastenberater kdnnen Sie empfehlen?

Die Behorde darf aus Wettbewerbsgrinden keine Empfehlungen ab-
geben. Empfehlungen kénnen Sie beim Aushub-, Abbruch- und Re-
cycling-Verband Schweiz (ARV) einholen. Dort erhalten Sie auch die
Liste mit Adressen von Altlastenberatungsfirmen; Tel. 044 813 76 56
oder www.arv.ch — Altlasten — Altlastenberater.

Bauvorhaben, die im Rahmen der Privaten Kontrolle bearbeitet wer-
den, missen von einem durch die Baudirektion befugten Altlastenbe-
rater begleitet werden. Ab Mitte 2011 kann eine Liste der befugten
Altlastenberater unter www.altlasten.zh.ch — Bauen und Entsorgen
— Private Kontrolle heruntergeladen werden.

Die Belastungen auf meinem Grundstlick stammen noch von meinem

Vorganger. Wer kommt fiir den zusatzlichen Aufwand bei der Ent-

sorgung von belastetem Aushubmaterial auf?

Wenn es sich bei dem auf Ihrem Grundstiick verzeichneten Standort § Art. 32b™% USG
um einen belasteten Standort ohne Uberwachungs- und Sanierungs-

bedarf handelt, tragen Sie als Bauherr die zusatzlichen Kosten. Unter

bestimmten Bedingungen kénnen gemass Umweltschutzgesetz zwei

Drittel der Mehrkosten Uber den zivilrechtlichen Weg vom Verursa-

cher zurtickgefordert werden. Eine Ausnahme bilden tatsachliche Alt-

lasten, das heisst sanierungsbedrftige Standorte im Sinne des Altlas- & Art. 32d USG
tenrechts. In solchen Fallen kann ein Teil der Zusatzkosten an den

Verursacher oder, falls dieser nicht mehr existiert oder zahlungsunfa-

hig ist, an den Staat Uberwalzt werden.

Mein Baugesuch umfasst nur innere Umbauten und eine Fassadensa-
nierung ohne Aushub; was fur Abklarungen braucht es?

Im Regelfall ist keine abfall- und altlastenrechtliche Stellungnahme
vom AWEL notwendig. Falls der Standort untersuchungsbedurftig ist,
entscheidet das AWEL, ob weitergehende Massnahmen notwendig
sind.
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3.5 Informationen und Kontakte

3.5.1 Kanton Zirich

AuskUnfte zum Bauen auf belasteten Standorten

AWEL Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
Sektion Altlasten

Weinbergstrasse 34, Postfach

8090 Zirich

Tel. 043 259 39 73, Fax 043 259 39 33
info.altlasten@bd.zh.ch, www.altlasten.zh.ch

Auskunfte zu Bodenbelastungen

ALN Amt fUr Landschaft und Natur
Fachstelle Bodenschutz

Walcheplatz 2, Postfach

8090 Zurich

Tel. 043 259 32 78, Fax 043 259 51 29
bodenschutz@bd.zh.ch, www.boden.zh.ch

AuskUnfte zu Neobiota

AWEL Amt far Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
Sektion Biosicherheit

Walcheplatz 2, Postfach

8090 Zurich

Tel. 043 259 32 62, Fax 043 259 39 80
neobiota@bd.zh.ch, www.neobiota.zh.ch

Auskinfte zum Baubewilligungsverfahren

Baudirektion Kanton Zurich

BAKU / Leitstelle fr Baubewilligungen
Stampfenbachstrasse 14, Postfach

8090 Zurich

Tel. 043 259 30 64, Fax 043 259 51 26
leitstelle@bd.zh.ch, www.baugesuche.zh.ch

Kataster der belasteten Standorte im Web
www.gis.zh.ch

Gesetzestexte Kanton Ztrich
www.zhlex.zh.ch
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3.5.2 Bund

Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
www.bafu.admin.ch — Themen — Altlasten

Gesetzestexte Bund
www.admin.ch — Bundesrecht — Systematische Sammlung

3.5.3 Unterstiitzung Standortinhaber

Altlastenberater

Eine Liste von Firmen, die Beratungen im Bereich Altlasten anbieten,
kann bezogen werden beim

Aushub-, Rickbau- und Recycling-Verband Schweiz ARV
Gerbegasse 10

8302 Kloten

Tel. 044 813 76 56, Fax 044 813 76 70

info@arv.ch, www.arv.ch

Die Liste kann auch von www.arv.ch — Altlasten — Altlastenberater
heruntergeladen werden.

Befugte Altlastenberater gemass Privater Kontrolle

Bauvorhaben, die im Rahmen der Privaten Kontrolle bearbeitet wer-
den, missen von einem durch die Baudirektion befugten Altlastenbe-
rater begleitet werden. Ab Mitte 2011 kann eine Liste der befugten
Altlastenberater unter www.altlasten.zh.ch — Bauen und Entsorgen
— Private Kontrolle heruntergeladen werden.
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Kosten

4 KOSTEN

Eine kurze Ubersicht: Wann kénnen Kosten fir notwen-
dige altlastenrechtliche Massnahmen auf andere Beteilig-
te verteilt werden? Welche Verfahren zur Kostenvertei-
lung gibt es?

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen

Die Verfahrensschritte im Einzelnen: Grundsatzliches, Ab-
lauf, Rechte und Pflichten

Haufig gestellte Fragen

Wichtige und hilfreiche Adressen und Informationsquellen

Handbuch der belasteten Standorte
Ausgabe Marz 2011

K4

K4.2

K4.3

K4.4

K4.5

Seite 60




Kosten 4.1
Ubersicht

4.1 Ubersicht

Entscheid

Vorgang
Zustand

Standortinhaber
AWEL
Eintrag im KbS

o0 00O

* Bericht mit Schatzung der
Massnahmekosten (und
Angabe der Verursacher,
falls fir das Verfahren
notwendig)

Bild 4-1: Ablaufdiagramm zum Verfahren bei Kostenverteilungen
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4.1.1 Varianten der Kostenverteilung

Altlasten verursachen Kosten, die vorerst der Standortinhaber, in der § Art. 20 AltlV
Regel der Grundeigentimer tragt. Nach Umweltrecht ist er grund-

satzlich verpflichtet, die notwendigen Untersuchungs-, Uberwa-

chungs- und Sanierungsmassnahmen durchzuftihren (Realleistungs-

pflicht). Oft hat aber nicht er die Belastung urspriinglich verursacht,

sondern Andere. Damit stellt sich die Frage, wer dem Realleistungs-

pflichtigen die angefallenen Kosten wie ersetzt.

Um seine Ersatzanspriiche durchzusetzen, stehen dem Realleistenden
verschiedene Verfahren zur Verfigung. Sie lassen sich grob in fol-
gende Gruppen einteilen:

« privatrechtliche Verfahren

« offentlichrechtliche Verfahren

4.1.2 Privatrechtliche Verfahren zur Verteilung der Kosten

Privatrecht
Im privatrechtlichen Verfahren gelangt der Standortinhaber an ein Zi- ~ § Art. 41 ff OR
vilgericht, um die angefallen Kosten zu verteilen. Bei solchen Verfah- & Art. 197 ff OR

ren ist vor allem der Schadensausgleich nach Obligationenrecht (OR)
relevant. Der Standortinhaber kann gegen eine andere Person vor
Gericht einen Ersatzanspruch geltend machen, wenn sie ihn gescha-
digt hat. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Ver-
kaufer einer Liegenschaft vorhandene Belastungen verschwiegen hat.

Mediation / private Vereinbarung

Unter Mediation versteht man ein Verfahren, bei dem die Parteien
durch Verhandlungen eine private Vereinbarung tber die Kostenver-
teilung aushandeln. Die Sitzungen werden von einem allseits akzep-
tierten Mediator geleitet. Das Mediationsverfahren lauft vollkommen
auf freiwilliger Basis und kann von jeder beteiligten Partei jederzeit
abgebrochen werden. Die Wahrscheinlichkeit, mittels Mediation eine
Einigung zu erzielen, ist in aller Regel gross.

Die Parteien kénnen sich auch ohne Mediator im Rahmen einer Ver-
einbarung Uber die Verteilung der Kosten einigen.

Schiedsgericht

Ziel eines Schiedsgerichtsverfahrens ist die Kostenverteilung durch ein
privat organisiertes Gericht. Das Gericht konstituiert sich aus je einem
Richter, der von den Parteien ernannt wird, und aus dem Prasidenten.
Die Richter mussen keine Juristen oder Anwalte sein, in vielen Fallen
empfiehlt es sich aber, juristisch versierte Personen zu wahlen. Im
Lauf des Verfahrens pladieren die Parteien vor dem Gericht fir ihren
Standpunkt. Am Ende erarbeitet das Gericht einen Schiedsspruch. Im
Unterschied zum Mediationsverfahren wird die Kostenteilung also
hier nicht von den Parteien gemeinsam entwickelt. Der Schiedsge-
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richtsentscheid ist bindend und kann nur vor Bundesgericht ange-
fochten werden, wenn Verfahrensfehler geltend gemacht werden.
Schiedsgerichte erzielen zwar meist rasch Ergebnisse, sie sind aber
teuer.

4.1.3 Kostenverteilungsverfahren nach Art. 32d des Umweltschutz-
gesetzes

Kostenverteilung nach Umweltschutzgesetz

Jeder Verursacher kann bei der zustdndigen Behorde ein Gesuch ein-
reichen um Verteilung der Kosten nach Art. 32d des Umweltschutz-
gesetzes. Basis flr das Kostenverteilungsverfahren bildet das Verursa-
cherprinzip nach Umweltschutzgesetz. Im Rahmen dieses Verfahrens
wird zunachst das sogenannte Verhandlungsverfahren durchgefahrt.
Falls dieses nicht zum Ziel fuhrt, kommt das behordliche Kostenvertei-
lungsverfahren zum Tragen.

Verhandlungsverfahren

Das behordliche Kostenverteilungsverfahren ist oft ein zeitintensives M, Kostenverteilungs-

und teures Verfahren. Deshalb strebt die zustandige Behérde im Vor-  verfahren nach Art. 32d

feld eines solchen Verfahrens stets eine Verhandlungslésung an, bei USG insbesondere |
. : . . ; . Verhandlungsverfahren

dem sich die Parteien untereinander auf eine Vereinbarung zur Ver-

teilung der Kosten einigen. Dieses Vorgehen wird als Verhandlungs-

verfahren bezeichnet.

Um dies zu ermdglichen, setzt die zustandige Behdrde mit dem Ein-

verstandnis aller Beteiligten gleich zu Beginn das Kostenverteilungs-

verfahren zeitweilig aus (es sistiert es). Ein behérdeninterner Verhand-

lungsleiter unterstiitzt dann die Beteiligten bei der Erarbeitung einer

einvernehmlichen Lésung. Gelingt dies, treffen die Parteien unterein-

ander eine verbindliche Vereinbarung tber die Kostenverteilung.

Ein erfolgreiches Verhandlungsverfahren, das mit einer Vereinbarung
endet, hat Vorteile fur alle Beteiligten. Insbesondere sind Lésungen
im Rahmen von Verhandlungsverfahren in der Regel kostengunstiger,
nachhaltiger und schneller als behordliche Kostenverteilungsverfu-
gungen. Zudem koénnen im Verhandlungsverfahren gleichzeitig wei-
tere gegenseitige Anspriiche nach 6ffentlichem und privatem Recht
geregelt werden.

Scheitert das Verhandlungsverfahren definitiv, nimmt die zustandige
Behorde das behdrdliche Verfahren auf und verteilt die Kosten nach
Vorgabe des Umweltschutzgesetzes.

Behordliches Kostenverteilungsverfahren

Es verleiht dem Standortinhaber bzw. Realleistenden einen &ffentlich-
rechtlichen Anspruch gegenlber demjenigen, der die Belastung
(mit)verursacht hat. Der Gesuchsteller kann fir die Kosten, die ihm
aus notwendigen altlastenrechtlichen Massnahmen entstanden sind,
eine Kostenverteilung durch die Vollzugsbehérde verlangen.
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4.2

4.2 Rechtliche Grundlagen

4.2.1

Bundesrecht

Im Umweltschutzgesetz ist das so genannte Verursacherprinzip ver-
ankert. Danach tragt grundsétzlich der Verursacher die Kosten fur
umweltrechtliche Massnahmen, das gilt gemass Art. 32d des Um-
weltschutzgesetzes insbesondere fir Untersuchungen, Uberwachun-
gen und Sanierungen von belasteten Standorten. Sind mehrere Ver-
ursacher beteiligt, tragen sie die Kosten entsprechend ihren Anteilen
an der Verursachung. In erster Linie tragt die Kosten, wer die altlas-
tenrechtlichen Massnahmen durch sein Verhalten verursacht hat
(Verhaltensstorer). Wer lediglich als Inhaber eines Standorts beteiligt
ist (Zustandsstorer), tragt keine Kosten, wenn er bei Anwendung der
gebotenen Sorgfalt von der Belastung keine Kenntnis haben konnte.

Das Kostenverteilungsverfahren kann ausgeldst werden, wenn

« ein Verursacher dies verlangt und das Verhandlungsverfahren nicht
zum Tragen kommt oder abgebrochen wurde. Dann erlasst die zu-
standige Behdrde eine Kostenverteilungsverfigung.

+ die Behorde altlastenrechtliche Massnahmen als Ersatzvornahme
durchgefihrt hat. Dann erlasst sie eine Kostenverteilungsverfiigung
von Amtes wegen.

Zu den verteilbaren Kosten fr notwendige altlastenrechtliche Mass-

nahmen im Sinne des Umweltschutzgesetzes und der Altlasten-

Verordnung gehoren:

 Voruntersuchung (historische und technische Untersuchung, Ge-
fahrdungsabschatzung)

¢ Detailuntersuchung

 Ausarbeitung des Sanierungsprojekts, Evaluation, Optimierung

« Pilotversuche (falls fiir konkreten Sanierungsfall notwendig)

+ Uberwachung vor der Sanierung

* Projektmanagement, Bauleitung

» Sofortmassnahmen, Arbeits- und Emissionsschutz

* Erschliessungen, Baueinrichtungen, Lager

¢ Probenahme und Analytik wahrend Sanierung

* Bauarbeiten, Transporte und Einrichtungen zur eigentlichen Sanie-
rung

* Behandlung des Materials (in-situ, vor Ort, ausserhalb)

 Erstmalige Erstellung von Anlagen zur Behandlung von Abwasser
und/oder Abluft

» Erstmalige Erstellung von Einrichtungen ftr Kontrollen und Lang-
zeitberwachung

* Erfolgskontrollen, Abnahmemessungen

Handbuch der belasteten Standorte
Ausgabe Marz 2011

& Art. 2 USG
& Art. 32d USG

& Art. 32d USG
& Art. 7 ff AltlvV
& Art. 12, 13 VASA

Seite 64



http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.680.de.pdf�
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.681.de.pdf�

Kosten 4.2
Rechtliche Grundlagen

Wesentliche nicht anrechenbare Kosten:

* Projektierungs- und Erstellungskosten, die nicht direkt dem Zweck
einer notwendigen altlastenrechtlichen Massnahme dienen

 Untersuchungskosten, die ausschliesslich dazu dienen, im Sinne
von Art. 3 der Altlasten-Verordnung nachzuweisen, dass ein Bau-
vorhaben auf einem belasteten Standort realisiert werden kann

« Kosten fiir Sanierungsmassnahmen, die Uber das gesetzlich gebo-
tene Minimum hinausgehen, beispielsweise die alleinige Entsor-
gung von belastetem Aushubmaterial

* Katasteraufnahme

« Freiwillige Standortabklarungen im Zusammenhang mit der Eintra-
gung von Standorten in den KbS (Art. 5 Abs. 2 lit. 1 der Altlasten-
Verordnung)

« Standortdokumentation als Basis fur die Kostenverteilung

* Landerwerb, Minderwerte von Grundsticken

 Anpassungen von Richt- und Nutzungsplanungen

« Schaffung von Organisationsstrukturen

+ Information der Offentlichkeit

* Massnahmen zur Folgenutzung laut Planung

* Periodische Kontrollen und Langzeitiberwachung

+ Betrieb und Unterhalt technischer Systeme zur Uberwachung und
Behandlung von Abluft und/oder Abwasser

 Kapitalkosten

* Juristische Abkldarungen und Gerichtskosten

* Versicherungen

Kann der Verursacher einer Altlast nicht mehr ermittelt werden oder § Art. 32d USG
ist er zahlungsunfahig, entstehen Ausfallkosten. Diese tragt der Kan- § Art. 32e USG
ton. Der Bund leistet Abgeltungen an die Untersuchung, Uberwa-

chung und Sanierung von Standorten, falls nach dem 1. Februar

1996 keine Abfalle mehr abgelagert worden sind und auf den Stand-

ort zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfalle abgelagert worden

sind.

Bei Schiessanlagen leistet der Bund Abgeltungen an die Untersu- § Art. 32e USG
chung, Uberwachung und Sanierung (ausgenommen sind Schiessan-

lagen mit einem Uberwiegend gewerblichen Zweck), falls die Schiess-

anlagen in Gewasserschutzzonen bis Ende 2012 und alle Gbrigen

Anlagen bis Ende 2020 mit klnstlichen Kugelfangsystemen ausgeris-

tet sind.

Die Abgeltungen werden nur geleistet, wenn die getroffenen Mass- § Art. 32e USG
nahmen umweltvertraglich und wirtschaftlich sind und dem Stand

der Technik entsprechen. Sie betragen 40 % der anrechenbaren Kos-

ten beziehungsweise Fr. 8000 pro Scheibe bei 300-m-Schiessanlagen.

Im Rahmen eines Bauvorhabens kann ein Grossteil der Mehrkosten $§ Art. 32b ™ USG
flr die Untersuchung und Entsorgung von so genannten ,Bauher-

renaltlasten” (belastetes Aushubmaterial, von dem keine schadlichen

oder lastigen Einwirkungen zu erwarten sind) unter bestimmten Be-
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Kosten 4.2
Rechtliche Grundlagen

dingungen auf die Verursacher und die friheren Inhaber verteilt wer-
den. Fir solche Verfahren sind die Zivilgerichte zustandig.

4.2.2 Kantonales Recht

Die formelle Behandlung von Kostenverteilungsgesuchen durch die §§51fVRG
Behorde richtet sich nach dem kantonalen Verwaltungsrechtspflege-

gesetz. Den Beteiligten steht es aber frei, ein laufendes Kostenvertei-
lungsverfahren zu sistieren, um im so genannten Verhandlungsver-

fahren Kostenregelungen einvernehmlich (vertraglich) zu treffen. Die

Durchfihrung des Verhandlungsverfahrens widerspricht dem Recht

nicht, solange es auf Freiwilligkeit aufbaut und den Vollzug des mate-

riellen Umweltschutzrechtes nicht behindert.

Die Zustandigkeit fur Kostenverteilungsverfahren liegt gemass Abfall-  § § 6 AbfG
gesetz bei der Baudirektion. Innerhalb der Baudirektion ist die Sektion

Altlasten im AWEL zustandig (hier als , zustandige Behorde” bezeich-

net).
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Kosten
Verfahren

4.3

4.3 Das Verfahren zur Kostenverteilung

4.3.1

Gesuch um Kostenverteilung

Grundsatzliches

In der Regel fallen die Kosten altlastenrechtlicher Massnahmen zu-
nachst beim Standortinhaber (Realleistungspflichtiger) an. Die Durch-
fuhrung der Untersuchung, Uberwachung oder Sanierung des be-
lasteten Standorts bedingt auch deren Vorfinanzierung.

Ist der Realleistungspflichtige nicht der (alleinige) Verursacher der Be-
lastung, wird er die Umverteilung der Kosten auf weitere Verursacher
anstreben. Hierflr kann er, aber auch jeder andere Verursacher, ein
entsprechendes Gesuch bei der zustandigen Behorde einreichen.

Sobald ein Projekt fur eine notwendige altlastenrechtliche Massnah-
me vorliegt, kann grundsatzlich ein Kostenverteilungsgesuch gestellt
werden. Da die Kosten noch nicht angefallen sind, enthélt eine erste
Kostenverteilungsverfiigung zunachst nur den Verteilerschlissel. In
einer zweiten Verfligung werden die anrechenbaren Kosten dann be-
tragsmassig verteilt.

Das Verfahren

Bevor der Standortinhaber ein Gesuch zur Kostenverteilung stellt,
priift er, ob in seinem Fall die Anforderungen erfullt sind. Hierzu ge-
hort, dass

« das Projekt fUr eine notwendige altlastenrechtlicher Massnahme
vorliegt, oder

« die Kosten fir notwendige altlastenrechtliche Massnahmen ange-
fallen und bekannt sind (etwa in Form von detaillierten Abrech-
nungen fur die altlastenrechtlichen Massnahmen sowie die Entsor-
gung von belastetem Material),

« die Belastung durch andere verursacht oder mitverursacht wurde,
und

« die Verjédhrungsfrist von 5 Jahren nach Durchfhrung der Mass-
nahmen nicht abgelaufen ist.

Sind die Voraussetzungen erfillt, reicht der Verursacher das Gesuch
schriftlich bei der zustandigen Behérde ein.

Die alleinige Verteilung von Untersuchungskosten ist nur méglich,
falls nicht weitergehende altlastenrechtliche Massnahmen anstehen.

Rechte und Pflichten

Bereits im Zusammenhang mit dem Gesuch um Kostenverteilung ist
der Gesuchsteller verpflichtet, der zustandigen Behorde alle ihm vor-
liegenden und mit verhaltnismassigem Aufwand von ihm beschaffba-
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ren Informationen zur Verfigung zu stellen. Halt er wesentliche In-
formationen zurtck, riskiert er, eine Bestrafung gemass Umwelt-
schutzgesetz und eine spatere Revision der Kostenverteilungsverfu-

gung.

4.3.2 Grobbeurteilung

Grundsétzliches

Tritt die zustandige Behdrde auf das Gesuch ein, wird der Gesuchstel-  § Art. 32d USG
ler aufgefordert eine Standortdokumentation einzureichen. Tritt die

zustandige Behorde nicht auf das Gesuch ein, er6ffnet sie dies dem

Gesuchsteller mit einer Nichteintretensverfligung. Rechtsbehelf da-

gegen ist der Rekurs beim Regierungsrat.

Verfahren
Nach Eingang unterzieht die zustédndige Behdrde das Gesuch einer § Art. 32c USG
Grobbeurteilung. Hierbei prift sie als Erstes, ob der Gesuchsteller le- § Art. 7 ff AltlV

gitimiert ist, eine Kostenverteilung zu verlangen. Ist dies der Fall, wird
geprift, ob der Standort belastet war und die kostenverursachenden
Massnahmen notwendig im Sinne des Umweltschutzgesetzes waren.
Falls n6tig, weist die zustandige Behdrde das Gesuch zur Erganzung
oder Verbesserung an den Gesuchsteller zurlck.

Die zustandige Behorde entscheidet, ob auf das Gesuch eingetreten
werden kann oder ob es zurlickgewiesen werden muss (Nichteintre-
tensverfigung). Dies teilt es dem Gesuchssteller schriftlich mit.

Standortdokumentation
Tritt die zustandige Behorde auf das Gesuch ein, wird der Gesuchstel- M, Anleitung zur
ler aufgefordert eine Standortdokumentation einzureichen. Diese hat  Erstellung einer Stand-

maglichst folgende Informationen und Unterlagen zu enthalten: ortdokumentation im
Hinblick auf eine Kos-

« die Beschreibung der altlastenrechtlichen Situation gemass bisheri- tenverteilung”
gen Untersuchungen, hierzu gehdren die genaue Beschreibung der
festgestellten Belastungen und ihrer Ursachen; es soll auch nach-
vollziehbar gezeigt werden, auf welche Weise die Schadstoffe in
die Umwelt gelangen konnten, welche Auswirkungen sie auf die
Umwelt haben beziehungsweise hatten, usw.;

« die Liegenschaftsgeschichte mit samtlichen bisherigen Nutzungen
und Inhabern inklusive Adressen der im Kostenverteilungsverfahren
beteiligten Parteien und Begriindung der Verursachungsanteile;

« einen Situationsplan, der einerseits die aktuellen Verhaltnisse zeigt
und andererseits die Verhaltnisse zum Zeitpunkt, als die Belastung
entstand;

« falls die Kosten bereits angefallen sind, eine detaillierte Kostenzu-
sammenstellung inkl. Belegen, wie Rechnungen und Zahlungsbes-
tatigungen. Hierzu gehdrt der Nachweis, dass die Massnahmen im
altlastenrechtlichen Sinn notwendig waren oder sind. Die Zusam-
menstellung ist in folgende Kategorien aufzuteilen:
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« altlastenrechtliche Untersuchungs-, Uberwachungs- und Sanie-
rungskosten,

« abfallrechtliche Entsorgungskosten und

» baubedingte Kosten;

In der Standortdokumentation ist ausdricklich zu bestatigen, dass die
Dokumentation mit der gebotenen Sorgfalt recherchiert sowie der
Sachverhalt entsprechend der Aktenlage richtig und vollstandig dar-
gestellt wurde. Die Standortdokumentation darf nur Fakten, keine
Mutmassungen enthalten.

Startsitzung zum Verhandlungsverfahren

Sobald die Standortdokumentation vorliegt und erste bilaterale Be-
sprechungen ergeben haben, dass alle bekannten Parteien einem
Verhandlungsverfahren grundsatzlich positiv gegenlber stehen, ladt
sie der behordeninterne Verhandlungsleiter zur Startsitzung ein. Den
Parteien wird das Kostenverteilungsverfahren und das Verhandlungs-
verfahren mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen vorgestellt
und die Standortdokumentation ausgehandigt. Auch tUber Bundes-
abgeltungen wird informiert. Falls die Parteien das Verhandlungsver-
fahren akzeptieren, wird das behordliche Kostenverteilungsverfahren
sistiert.

Falls sich die Parteien fur eine privatrechtliche Einigung ausserhalb
des angebotenen Verhandlungsverfahrens entscheiden, haben sie bei
der zustandigen Behdrde ein Gesuch zur Sistierung des Kostenvertei-
lungsverfahrens einzureichen.

Die Frist zwischen Einreichung der Standortdokumentation und dem
Start der Verhandlungsphase betragt hdchstens zwei Monate.

Rechte und Pflichten

Gegen die Nichteintretensverfligung der zustandige Behoérde kdnnen
die Beteiligten beim Regierungsrat Rekurs erheben. Sind die Parteien
mit dem vorgeschlagenen Verhandlungsleiter nicht einverstanden,
kdnnen sie eine Alternative verlangen.

4.3.3 Verhandlungen

Grundsatzliches

Die Organisation des Verhandlungsverfahrens liegt beim Verhand-
lungsleiter. Bei den Verhandlungen wird zunachst versucht, sich tber
die Fakten in der Standortdokumentation einig zu werden, dann Gber
die Anrechenbarkeit der Kosten und erst dann Uber die Verteilung
dieser Kosten und eventuell Uber andere gegenseitige Ansprlche,
insbesondere solche gemass Art. 32b™ des Umweltschutzgesetzes.
Kommt eine Vereinbarung zustande, wird sie auf Wunsch der Partei-
en in der Abschreibungsverfigung zur Kenntnis genommen. Kommt
keine Vereinbarung zustande, entscheidet die zustandige Behdrde im
behordlichen Kostenverteilungsverfahren.
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Der Verhandlungsleiter

Der behérdeninterne Verhandlungsleiter unterstiitzt die Parteien bei
der Suche nach einer Vereinbarung. Er

« vereinbart die Termine fur Verhandlungen,

* leitet die Besprechungen,

« sorgt fur die Einhaltung der Fristen,

« leistet Motivationsarbeit,

« versucht, wenn erforderlich, zwischen den Parteien zu vermitteln,
« schreibt die Protokolle der Verhandlungen.

Falls erwiinscht konnen die Parteien, auf der Suche nach einer Eini-
gung, auch durch den Abteilungsjuristen und den zusténdigen Sach-
bearbeiter unterstitzt werden.

Falls der Kanton Partei ist, kdnnen die Parteien den Verhandlungslei-
ter als Vertreter des Kantons akzeptieren. Ansonsten ist das Verhand-
lungsverfahren in diesem Fall ausgeschlossen.

Verfahren

1. Einladung

Der Verhandlungsleiter vereinbart mit allen Parteien (soweit bekannt)
einen ersten Besprechungstermin so rasch wie moglich nach der
Startsitzung. Um effizient und zielgerichtet verhandeln zu kénnen,
sollen die Betroffenen selber an den Sitzungen teilnehmen und die
Anzahl der Sitzungsteilnehmer so gering wie méglich gehalten wer-
den. Die Einladung fr eine Verhandlungssitzung hat mindestens
zwei Wochen im Voraus zu erfolgen.

2. Informationsbeschaffung

Die Parteien werden mit der Einladung aufgefordert, die vorhande-
nen Informationen zuhanden der ersten Verhandlungssitzung bereit-
zustellen. Allféllige Anderungen der Standortdokumentation sollen
aufgrund der entsprechenden Belege an der ersten Verhandlungssit-
zung vorgenommen werden kénnen.

3. Verhandlungssitzungen

Die vom Verhandlungsleiter vorbereiteten Regeln sind von den Par-
teien im Rahmen der ersten Verhandlungssitzung schriftlich anzuer-
kennen. Die Parteien missen entscheiden, welche Verursacher sich
an den Kosten beteiligen sollen. Dann ist zu klaren, welche Kosten zu
verteilen sind bzw. der Betrag festzulegen. Einerseits sind die anre-
chenbaren Kosten festzulegen und anderseits andere gegenseitige
Anspriche zu beziffern. Schliesslich ist ein Kostenverteiler zu entwi-
ckeln, den die Parteien akzeptieren kénnen.

4. Entscheidungen

Am Ende jeder Verhandlung entscheiden die Parteien, ob eine trag-
fahige Vereinbarung erzielt worden ist. Falls nicht, beschliessen sie,
ob und wann die nachste Verhandlung stattfinden soll. Solche Be-
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schlUsse erfordern Einstimmigkeit unter den Parteien. Ist keine Ver-
einbarung zustande gekommen und soll keine weitere Verhandlung
stattfinden, kann der Gesuchsteller verlangen, dass das behordliche
Kostenverteilungsverfahren durchgefihrt werden soll. Ist eine Ver-
einbarung zustande gekommen, wird sie durch den Verhandlungslei-
ter protokollarisch festgehalten. Die privatrechtliche Vereinbarung
wird von den Parteien erarbeitet und der zustandigen Behérde zuge-
stellt, falls diese in der Abschreibungsverfligung zur Kenntnis ge-
nommen werden soll.

Die Verhandlungsphase hat innerhalb von sechs Monaten und drei
Sitzungen zu einer Vereinbarung zu fuhren. Bei Nichteinhalten dieser
Vorgaben, wird sie grundsatzlich abgebrochen und das behordliche
Kostenverteilungsverfahren aufgenommen.

Rechte und Pflichten

« Aufgrund der Mitteilungs- und Auskunftspflicht gemaéss Verwal- §57VRG
tungsrechtspflegegesetz und Umweltschutzgesetz sind die Parteien  §Art. 46 USG
sowohl wahrend der Verhandlungsphase als auch im behérdlichen
Kostenverteilungsverfahren zur Kooperation angehalten.

« FUr das Verhandlungsverfahren fallen grundsatzlich keine Gebuh-
ren an. Die Kosten fur die Abkldrungen der Parteien, den allfalligen
Beizug von Rechtsvertretern und die aufgewendete Zeit fur die
Verhandlungen gehen zulasten der Parteien. Verursacht eine Partei
der Behorde ungerechtfertigterweise Mehraufwand, so werden ihr
diese Kosten auferlegt. In geringem Mass fallen Staatskosten fur
die Abschreibungsverfligung an.

« Jede Partei kann das Verhandlungsverfahren abbrechen, indem sie
ihre Entscheidung dem Verhandlungsleiter mitteilt.

« Es ist von Vorteil in der Vereinbarung einen Passus einzubringen,
der es den Parteien verbietet ein neues Kostenverteilungsgesuch fur
dieselben Kosten zu stellen. Um dies abzusichern, kénnen bei-
spielsweise Konventionalstrafen fir die Zuwiderhandelnden verein-
bart werden.

4.3.4 Verfligung

Grundsétzliches

Liegt die von den Parteien unterzeichnete privatrechtliche Vereinba-
rung vor, wird das Kostenverteilungsverfahren durch eine Abschrei-
bungsverfligung beendet. Damit wird verhindert, dass eine Partei
spater das offentlich-rechtliche Kostenverteilungsverfahren in dersel-
ben Angelegenheit wieder anstdsst. Die Parteien kdnnen in der Ver-
einbarung einen Verzicht auf Rechtsmittel vereinbaren. Mit der Ab-
schreibungsverfliigung werden auch die Voraussetzungen beziiglich
VASA-Abgeltungen bei Ausfallkosten geschaffen.
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Verfahren

Liegt der zustandigen Behdrde eine unterschriebene Vereinbarung & Art. 2 und 32d USG
vor, erldsst sie eine Abschreibungsverfigung. Das Kostenverteilungs-

verfahren wird als erledigt abgeschrieben und die privatrechtliche

Vereinbarung wird zur Kenntnis genommen. Die von der zustandigen

Behorde festgelegten Ausfallkosten werden in der Abschreibungsver-

flgung im Sinne des Verursacherprinzips und Art. 32d Abs. 3 des

Umweltschutzgesetzes begriindet.

Bereits im Rahmen der Verhandlungen kénnen die Parteien um
Kenntnisnahme der privatrechtlichen Vereinbarung in der Abschrei-
bungsverfigung ersuchen. Das Gesuch kann durch den Verhand-
lungsleiter entgegen genommen und protokollarisch festgehalten
werden.

Die Abschreibungsverfigung wird in der Regel innert einem Monat
nach Eingang der von den Parteien unterzeichneten Vereinbarung er-
lassen.

Rechte und Pflichten

Der Aufwand der Behorde fur die Verfigung und allfallige Abklarun-
gen wird den Parteien in Rechnung gestellt. Mangels anderweitiger
Regelung wird der Aufwand der Behorde gemdss dem vereinbarten
Kostenteiler auferlegt. VASA-Abgeltungen bei Siedlungsabfalldepo-
nien und Schiessanlagen werden, falls keine Ausfallkosten entstan-
den sind, nach demselben Verteiler weiter geleitet, falls die Parteien
diesbezlglich keine andere Verteilung vorgesehen haben.

4.3.5 Behordliches Kostenverteilungsverfahren

Grundsatzliches

Kénnen sich die Parteien tber die Verteilung der Kosten nicht eini-
gen, nimmt die zustandige Behorde auf entsprechendes Gesuch das
behordliche Kostenverteilungsverfahren wieder auf. Dieses Verfahren
wird mit einer Kostenverteilungsverfligung abgeschlossen.

Verfahren

Wourde das Verhandlungsverfahren durch die Parteien abgebrochen
oder konnte innerhalb der Frist keine Vereinbarung erreicht werden,
nimmt die zustandige Behdrde das behordliche Kostenverteilungsver-
fahren auf. Das Vorgehen hierbei unterliegt den Bestimmungen des
kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes.

Aufgrund der Daten aus der Standortdokumentation und weiteren
fur die Begrtindung der einzelnen Verursacheranteile nétigen Infor-
mationen erlasst die zustandige Behérde die Kostenverteilungsverfi-
gung. Um die fehlenden Daten zu ermitteln, hat die zustéandige Be-
horde folgende Maoglichkeiten:
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* Befragen von Beteiligten und Dritten, §§7VRG

« Einfordern weiterer Unterlagen, § Art. 46 USG
» Auswerten von Amtsberichten und anderen Urkunden,

* Beiziehen von Sachverstandigen,

 Augenschein vor Ort,

« weitere geeignete Erkundigungen.

Den Verfugungsentwurf stellt die zustandige Behorde allen Beteilig-
ten zur Stellungnahme zu (rechtliches Gehor).

Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist arbeitet die zustandige Behor-
de die definitive Verfligung aus. Dabei beriicksichtigt sie die Stel-
lungnahmen in gebthrendem Mass. Die Verfigung wird den Parteien
eroffnet.

Das offentlichrechtliche Kostenverteilungsverfahren unterliegt keinen
Fristen. Je nach Komplexitdt des Falles beziehungsweise dem damit
verbundenen Arbeitsaufwand ist die Bearbeitungsdauer nicht vorher-
sehbar.

Rechte und Pflichten

Im Rahmen der Abklarungen fur die Kostenverteilung sind die Betei- § Art. 46 USG
ligten gegenlber der zustandigen Behorde auskunftspflichtig. Ver- $ Art. 61 USG
weigern sie die Zusammenarbeit, wird sich die zustdndige Behorde

bei der Kostenverteilung auf die vorhandenen Informationen abstit-

zen. Dabei besteht naturgemass das Risiko, dass sich mangelnde Ar-

gumente zu Ungunsten der verweigernden Partei auswirken. In kras-

sen Fallen kann das Verweigern der Mitwirkung mit Strafen belegt

werden.

Zum Entwurf der Kostenverteilung kénnen alle Beteiligten Stellung
nehmen.

Gegen die Verfligung zur Kostenverteilung kénnen die Beteiligten
beim Regierungsrat Rekurs erheben. Dann ist der Weiterzug an das
kantonale Verwaltungsgericht und danach an die Bundesgerichte
maoglich.

4.3.6 VASA-Abgeltungen

Grundsatzliches

Gestitzt auf Art. 32e des Umweltschutzgesetzes leistet der Bund Ab-  § Art. 32e USG
geltungen an:

1. die Untersuchung, Uberwachung und Sanierung von belasteten
Standorten, auf die seit dem 1. Februar 1996 keine Abfélle mehr
gelangt sind, wenn:

» der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder
« zahlungsunfahig ist, oder
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Verfahren

 auf den Standort zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfalle
abgelagert worden sind,;

2. die Untersuchung, Uberwachung und Sanierung von belasteten
Standorten bei Schiessanlagen (ausgenommen sind Schiessanla-
gen mit einem Uberwiegend gewerblichen Zweck), wenn:
 auf Standorte in Grundwasserschutzzonen nach dem 31. De-

zember 2012, und
» auf die Ubrigen Standorte nach dem 31. Dezember 2020 keine
Abfalle mehr gelangt sind.

3. die Untersuchung von Standorten, die sich als nicht belastet er- M Erstattung von
weisen. Untersuchungskosten
bei im Kataster der
belasteten Standorte
Verfahren (KbS) eingetragenen

Bei Schiessanlagen und Siedlungsabfalldeponien sind dem AWEL Standorten, die sich als
nach Abschluss der altlastenrechtlichen Massnahmen (Untersuchung, "Mt belastet erweisen
Uberwachung, Sanierung) folgende Dokumente einzureichen (Vorla-
gen koénnen unter www.altlasten.zh.ch — Kosten heruntergeladen
werden):
 Kostenzusammenstellung
» Rechnungskopien inkl. Zahlungsnachweise
» Formular ,,Generelle Angaben zum belasteten Standort bzw. zur
Altlast”

Nach Prifung der Unterlagen stellt das AWEL beim BAFU ein ent-
sprechendes Auszahlungsgesuch. Die definitive Entscheidung betref-
fend die Anrechenbarkeit der Kosten fiir die altlastenrechtlichen
Massnahmen liegt beim BAFU. Vom BAFU zugesicherte VASA-
Abgeltungen werden vom AWEL in der Regel dem Realleistungs-
pflichtigen weitergeleitet.

Rechte und Pflichten

Die Abgeltungen werden nur geleistet, wenn die getroffenen Mass- § Art. 32e USG
nahmen umweltvertraglich und wirtschaftlich sind und dem Stand

der Technik entsprechen. Sie werden den Kantonen nach Massgabe

des Aufwandes ausbezahlt und betragen 40 Prozent der anrechenba-

ren Kosten beziehungsweise Fr. 8000 pro Scheibe bei 300-m-

Schiessanlagen. Der Kanton verwendet die Abgeltungen objektbezo-

gen.
Forderungen, die mehr als finf Jahre nach Durchfihrung der Mass- § Art. 32 Abs. 1 5uG
nahmen gestellt werden, gelten gemass Subventionsgesetz als ver-
jahrt.
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Kosten 4.4
Haufig gestellte Fragen

4.4 Haufig gestellte Fragen

Wer kann bei der Sektion Altlasten ein Kostenverteilungsgesuch ein-
reichen?

Jeder Verursacher (Zustandsstorer oder Verhaltensstorer) kann ein
Kostenverteilungsgesuch bei der zustandigen Behoérde einreichen.
gemass Abfallgesetz ist dies im Kanton Zrich die Baudirektion. In-
nerhalb der Baudirektion ist die Sektion Altlasten im AWEL zustandig.

Welche Bedingungen mussen erfillt sein, damit ein Kostenvertei-

lungsgesuch eingereicht werden kann?

Bevor ein Standortinhaber ein Gesuch zur Kostenverteilung stellt,

prift er, ob in seinem Fall die Anforderungen erfillt sind. Hierzu ge-

hort, dass

« ein Projekt fur notwendige altlastenrechtliche Massnahmen vor-
liegt, oder

« die Kosten fir notwendige altlastenrechtliche Massnahmen ange-
fallen und bekannt sind (etwa in Form von detaillierten Abrech-
nungen fur die altlastenrechtlichen Massnahmen sowie die Entsor-
gung von belastetem Material), und

« die Belastung durch andere verursacht oder mitverursacht wurde.

Sind die Voraussetzungen erfullt, reicht der Verursacher das Gesuch
schriftlich bei der zustandigen Behérde ein.

Welches sind die Vorteile und Moglichkeiten des Verhandlungsver-

fahrens?

Im Verhandlungsverfahren einigen sich die Parteien auf einen Vertei-

lerschlissel. Dabei werden sie durch einen behdrdeninternen Ver-

handlungsleiter unterstitzt. Mit dem Verhandlungsverfahren kann

unter anderem

« gleichzeitig fur altlastenrechtliche und privatrechtliche gegenseitige
Anspriiche eine Losung gefunden werden (insbesondere Mehrkos-
ten fir die Untersuchung und Entsorgung von belastetem Aus-
hubmaterial bei Bauvorhaben),

« die Dauer des Verfahrens wesentlich verkiirzt werden,

« die Hohe der Verfahrenskosten minimiert werden und

* esist davon auszugehen, dass die durch die Mitwirkung der Partei-
en optimierte Vereinbarung keinen Instanzenzug nach sich ziehen
wird.

Die Einigung der Parteien wird in einer das Kostenverteilungsverfah-
ren abschliessenden Verflgung zur Kenntnis genommen. Der An-
spruch auf Abgeltungen des Bundes bleibt beim Verhandlungsverfah-
ren bestehen.
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Kann fir die alleinige Entsorgung von belastetem Aushubmaterial ein
Kostenverteilungsgesuch eingereicht werden?

Bei einem Bauvorhaben auf einem belasteten Standort ohne schadli-
che oder lastige Einwirkungen kann der Bauherr unter bestimmten
Voraussetzungen eine Zivilklage erheben, um eine Verteilung der
Mehrkosten fur die Untersuchung und Entsorgung des belasteten
Aushubmaterials (,,Bauherrenaltlast”) zu bewirken. In der Regel wer-
den zwei Drittel der Mehrkosten auf die Verursacher und die frihe-
ren Inhaber verteilt. Fir zivilrechtliche Anspriiche gemass Art. 32b™
des Umweltschutzgesetzes leistet der Bund keine Abgeltungen, zu-
dem besteht kein Anspruch auf Ausfallkosten.

Weshalb muss ich das Grundsttick sanieren und nicht der frihere Ei-
gentlmer, der die Belastung schliesslich verursacht hat?

Es wird unterschieden zwischen der Realleistungspflicht und der
Pflicht zur Kostentragung. Erstere trifft den heutigen Inhaber und be-
deutet, dass er die erforderlichen Massnahmen zur Sanierung des be-
lasteten Standortes durchfihren muss. Ziel ist die rasche Behebung
des umweltgefahrdenden Zustandes, die am besten durch den heuti-
gen Inhaber wahrgenommen werden kann. Die Frage der Kostentra-
gung wird davon abgekoppelt und separat behandelt, da dies meist
mit langwierigen Auseinandersetzungen verbunden ist.

Im Kostenverteilungsverfahren wurde als Verursacher eine Firma ge-
funden, die die Sanierungskosten ibernehmen musste. Nun existiert
sie aber nicht mehr. Wer Ubernimmt ihren Kostenanteil?

Gemass am 1. November 2006 in Kraft getretenem revidiertem Um-
weltschutzgesetz Ubernimmt das zustandige Gemeinwesen (im Kan-
ton ZUrich der Kanton) diese so genannten Ausfallkosten. Fir die
Anwendung des revidierten Rechts ist der Zeitpunkt massgebend, da
die Kosten angefallen sind, das heisst, die Massnahmen durchgefihrt
wurden.

Vor einigen Jahren habe ich ein Grundstlick gekauft, das nun saniert
werden muss. Die Belastung wurde nicht von mir verursacht. Kann
ich die entstehenden Kosten vom Verkaufer zurlickverlangen?

Ja, einerseits ist der privatrechtliche Weg grundsatzlich gangbar. Es
gelten die Regeln des Obligationenrechts, insbesondere zur Gewahr-
leistung. Voraussetzung ist unter anderem, dass der Verkaufer noch
existiert, zahlungsfahig ist, der Kaufvertrag keine entgegenstehenden
Klauseln enthalt und die absolute Verjahrung von zehn Jahren noch
nicht abgelaufen ist.

Anderseits ist gemass Umweltschutzgesetz auch der 6ffentlichrecht-
liche Weg maoglich. Danach kann derjenige, der die notwendige alt-
lastenrechtliche Massnahme durchgefuhrt hat, die Kosten vom Verur-
sacher zurlickfordern. Verursacher kann der Verkaufer sein, aber
auch Dritte.
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Zahlt der Bund Beitrége an die Untersuchung, Uberwachung und Sa-
nierung eines belasteten Standortes?

Der Bund verwaltet einen Fonds, aus dem unter bestimmten Voraus-
setzungen, unter anderem bei Schiessanlagen und Siedlungsabfallde-
ponien, Beitrage an die Untersuchung, Uberwachung und Sanierung
von belasteten Standorten gemadss Art. 32¢ des Umweltschutzgeset-
zes bezahlt werden. Diese Voraussetzungen sind in der Verordnung
Uber die Abgabe zur Sanierung von Altlasten zu finden. Die Abgel-
tungen des Bundes betragen in der Regel héchstens 40 Prozent der
anrechenbaren Untersuchungs-, Uberwachungs- und Sanierungskos-
ten.

Brauche ich bei einem Kostenverteilungsverfahren die Unterstitzung
eines Anwalts oder einer Juristin?

Der Beizug eines Anwalts oder einer Juristin kann zur Beratung und
Unterstiitzung in komplexen Rechtsfragen gerechtfertigt sein. Dazu
kann auch die Frage nach der Kostentragung bei belasteten Standor-
ten gehdren. Es liegt im Ermessen des Betroffenen, mit einer Fach-
person Kontakt aufzunehmen. Im Abschnitt ,Kontakte und Informa-
tionen” dieses Kapitels finden Sie eine Auskunftsstelle, die Ihnen bei
der Suche nach einem geeigneten Anwalt hilft.
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4.5 Informationen und Kontakte

45.1 Kanton Zurich

Auskunfte zum Kostenverteilungs- und Verhandlungsverfahren

AWEL Amt far Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
Sektion Altlasten

Weinbergstrasse 34, Postfach

8090 Zirich

Tel. 043 259 39 73, Fax 043 259 39 33
info.altlasten@bd.zh.ch, www.altlasten.zh.ch

Gesetzestexte Kanton ZUrich
www.zhlex.zh.ch

4.5.2 Bund

Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
www.bafu.admin.ch — Themen — Altlasten

Gesetzestexte Bund
www.admin.ch — Bundesrecht — Systematische Sammlung

4.5.3 Unterstlitzung Standortinhaber

Altlastenberater

Eine Liste von Firmen, die Beratungen im Bereich Altlasten anbieten,
kann bezogen werden beim

Aushub-, Riickbau- und Recycling-Verband Schweiz ARV
Gerbegasse 10

8302 Kloten

Tel. 044 813 76 56, Fax 044 813 76 70

info@arv.ch, www.arv.ch

Die Liste kann auch von www.arv.ch — Altlasten — Altlastenberater
heruntergeladen werden.
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Spezialisierte Rechtsanwalte

Auskinfte zu Rechtsanwalten, die auf Altlasten spezialisiert sind, gibt
das

Sekretariat Zircher Anwaltsverband

Bahnhofstrasse 61

Postfach 2392

8022 Zurich

Tel. 044 211 51 81, Fax 044 211 51 82

sekretariat@zav.ch, www.zav.ch

Unter www.zav.ch finden Sie ein Werkzeug, das bei der Suche nach
einem geeigneten Anwalt hilft.
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Glossar

5 GLOSSAR

Hier finden Sie die wesentlichen Begriffe alphabetisch geordnet und
erklart.

Abklarung (KbS)

Mit den Abklarungen kénnen auf Verdachtsflachen bzw. belasteten
Standorten Art und Umfang der Belastungen und allféllige Beeinflus-
sungen durch ein Vorhaben herausgefunden werden. Die Behorde
gibt den Standortinhabern im Rahmen der Erstellung des KbS Gele-
genheit, zum Eintrag in den KbS Stellung zu nehmen und Abklarun-
gen durchzufihren.

Abfalle

Bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigen will oder deren
Verwertung, Unschadlichmachung oder Beseitigung im 6ffentlichen
Interesse geboten ist (Art. 7 Abs. 6 des Umweltschutzgesetzes).

Ablagerungsstandort

Ablagerungsstandorte sind stillgelegte oder noch in Betrieb stehende
Deponien oder andere Abfallablagerungen (im Kanton Zurich friher

auch als Deponiestandort bezeichnet); ausgenommen sind Standorte,
an die ausschliesslich unverschmutztes Aushub-, Ausbruch- oder Ab-
raummaterial gelangt ist.

Abraummaterial
Siehe Aushubmaterial.

Altlast

Die Altlasten-Verordnung definiert Altlasten in Art. 2 Abs. 3 als “sa-
nierungsbedurftige belastete Standorte”. Alle nicht sanierungsbe-
durftigen belasteten Standorte sind also im rechtlichen Sinn keine
Altlasten.

Altlastenbearbeitung

Bearbeitung einer grossen Zahl von belasteten Standorten bzw. Alt-
lasten nach einem stufenweisen Vorgehen:
* Erfassung

* Erstbeurteilung

« Voruntersuchung
 Zwischenbeurteilung

e Detailuntersuchung

« abschliessende Beurteilung

* Sanierungsprojekt

e Sanierung

» Nachkontrolle
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Altlastenverdachtsflachen-Kataster (VFK)
Verzeichnis von Standorten, die tatsachlich oder potenziell belastet
sind. Wird durch den bundesrechtlich vorgeschriebenen KbS ersetzt.

Anthropogen
Durch menschliche Einwirkungen verursacht.

Ausbruchmaterial
Siehe Aushubmaterial.

Ausfallkosten

Ausfallkosten fallen an, wenn ein oder mehrere Verursacher nicht zur
Kostentragung verpflichtet werden kénnen, weil sie zahlungsunfahig
sind oder nicht mehr existieren.

Aushubmaterial

Aushub, Abraum- und Ausbruchmaterial. Es handelt sich um Materi-

al, das bei Hoch- und Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Kavernen- und Stol-

lenbauten anfallt. Es umfasst:

« Lockergestein, wie Kies, Sand, Silt oder Ton und Gemische davon,

 gebrochenen Fels,

+ Material, das von friiheren Bautatigkeiten oder belasteten Standor-
ten stammt (z. B. Abfallablagerungen, Schadstoffversickerungen
von Betrieben oder Unfallstandorten).

Je nach Schadstoffgehalt wird Aushubmaterial als unverschmutzt, to-
lerierbar und verschmutzt bezeichnet.

Bauabfille

Zu den Bauabfallen zahlen Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial,
mineralische Bauabfalle wie Ausbauasphalt, Strassenaufbruch, Be-
tonabbruch und Mischabbruch, brennbare Bauabfille (z. B. Holz) so-
wie andere Bauabfalle. Sie kbnnen unverschmutzt oder mit Schad-
stoffen belastet sein.

Behandlung

Als Behandlung von Abfallen gilt deren Verwertung, Unschadlichma-
chung oder Beseitigung. Als Behandlung gilt auch jede physikalische,
chemische oder biologische Verdnderung der Abfélle.

Belasteter Standort

Ort, welcher eine beschrankte Ausdehnung hat, und dessen Belas-
tung von Abfallen stammt (unabhangig von Grundstlcksgrenzen).
Ein Eintrag im KbS erfolgt, wenn feststeht oder mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie belastet sind. Belastete Stand-
orte lassen sich von ihrer Entstehung her einteilen in Ablagerungs-,
Betriebs- und Unfallstandorte.

Diffus durch Lufteintrag, Tatigkeiten der Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft oder Gartnerei belastete Béden gelten nicht als belastete
Standorte im Sinne der Altlasten-Verordnung.
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Belasteter Standort, nicht untersuchungsbedurftig
Ort, der schadstoffbelastete Materialien enthalt, deren Entsorgung
bei einem Bauvorhaben vor Baubeginn zu regeln ist.

Belasteter Standort, untersuchungsbedurftig

Ein belasteter Standort wird zunachst als (lediglich) belasteter Stand-
ort oder als untersuchungsbeddrftiger belasteter Standort eingeteilt
(Art. 5 Abs. 4 der Altlasten-Verordnung). Die Baudirektion ordnet bei
den untersuchungsbedurftigen belasteten Standorten je nach Priori-
tat eine Voruntersuchung (Art. 7 der Altlasten-Verordnung) an. Sie
soll zeigen, ob der Standort Uberwachungs- oder sanierungsbedirftig
ist.

Belasteter Standort, Gberwachungsbeddrftig

Ein Uberwachungsbedurftiger belasteter Standort weist ein hohes Ge-
fahrdungspotenzial auf, ohne dass er momentan sanierungsbeddrftig
ist. Solche Standorte sind so zu Uberwachen, dass ein allfélliger kunf-
tiger Sanierungsbedarf so frih wie maglich erkannt werden kann.

Belasteter Standort, sanierungsbedurftig

(= Altlast im rechtlichen Sinn) Dies ist ein belasteter Standort, der zu
schadlichen oder lastigen Einwirkungen auf die Umwelt fuhrt oder
bei dem die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen ent-
stehen. Solche Standorte mussen innerhalb einer angemessenen Frist
nach den Vorgaben des Umweltschutzgesetzes (Art. 32c Abs. 1) und
der Altlasten-Verordnung (Art. 13 ff) saniert werden.

Belasteter Standort, weder Uberwachungs- noch sanierungsbediirftig
Siehe: belasteter Standort, nicht untersuchungsbedrftig

Betriebsareal

Gesamte zusammenhangende Flache eines Betriebes. Ein Unterneh-
men kann Uber mehrere Betriebe verfligen. , Betriebsareale” mussen
nicht zwangslaufig Belastungen im Sinne der Altlasten-Verordnung
aufweisen. Ein Betriebsareal ist unabhédngig von Parzellen definiert. Es
kann also mehrere Parzellen oder auch nur Teile davon umfassen.

Betriebsstandort

Begrenzte Flache, deren Belastung von stillgelegten oder noch in Be-
trieb stehenden Anlagen und Betrieben stammt, in denen mit um-
weltgefahrdenden Stoffen umgegangen worden ist. Der Betriebs-
standort umfasst alle Prozessstandorte auf einem Betriebsareal.

Beurteilung (KbS)

Die Beurteilung einer Flache mit Verdacht auf Belastungen im Rah-
men der Erstellung des KbS entspricht der Vorbereitung zur ,Eintei-
lung” eines Standortes gemass Art. 5 Abs. 4 der Altlasten-
Verordnung durch die Behoérde. Eine Beurteilung hat nichts mit der
.Bewertung” durch Finanzinstitute zu tun (Einschatzung des mate-
riellen Werts).
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Beurteilung, abschliessende

Umfassende, detaillierte Beurteilung der bereits eingetretenen und
der durch zukUnftige Freisetzung von Schadstoffen noch zu erwar-
tenden Einwirkungen der Belastung auf die Schutzguter. Grundlage
ist eine Detailuntersuchung. Zur abschliessenden Beurteilung gehort
auch der Entscheid, wie die relevanten SchutzgUter durch Sanie-
rungsmassnahmen vor Einwirkungen geschiitzt werden missen (Fest-
legen von Sanierungsmassnahmen). Zudem wird festgelegt, wie
dringlich diese Massnahmen sind (Fristen).

Boden

Die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen kén-
nen (Art. 7 Abs. 4bis des Umweltschutzgesetzes). Diese Schicht um-
fasst den Oberboden (A-Horizont, haufig als Humus bezeichnet) und
den Unterboden (B-Horizont).

Als Untergrund (C-Horizont) wird die darunter liegende Schicht be-
zeichnet. Der Begriff Boden/Untergrund ist nicht zu verwechseln mit
versiegelten Boden/Untergrundflachen wie z. B. einem Betonboden.

Boden
B-Horizont

(Unterboden)

C-Horizont

Untergrund %

S
Grafik 4-1: Aufbau von Boden und Untergrund (Quelle BUWAL).

Boden, belastet

Boden, dessen Fruchtbarkeit durch chemische, physikalische oder bio-
logische Einwirkungen beeintrachtigt ist oder langfristig beeintrach-
tigt werden kann.

Bodenaushub

Darunter versteht man den abgeschalten und ausgehobenen Boden.
Als Boden wird die oberste Erdschicht bezeichnet, in der Pflanzen
wachsen konnen. Diese Schicht umfasst den Oberboden (A-Horizont,
haufig als Humus bezeichnet) und den Unterboden (B-Horizont).
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Dekontamination

Massnahmen zur Beseitigung oder Reduktion der Schadstoffe auf ei-
nem belasteten Standort oder einer Altlast (Beseitigung der Emissi-
onsquelle).

Detailuntersuchung

Quantitative Ermittlung des ganzen Ausmasses tatsachlicher und
moglicher Emissionen, Stofftransporte entlang den Wirkungspfaden
und Einwirkungen auf die Schutzguter im Einzelnen.

Entsorgung

Die Entsorgung von Abféllen umfasst ihre Verwertung oder Ablage-
rung sowie die Vorstufen Sammlung, Beférderung, Zwischenlagerung
und Behandlung.

Entsorgungskonzept

Wenn beim Bauvorhaben mit belasteten Bauabféllen gerechnet wer-
den muss, ist fir die Zustimmung des AWEL zur Baufreigabe ein Ent-
sorgungskonzept erforderlich. Es dokumentiert vollstandig und nach-
vollziehbar, welche Mengen und Qualitdten von belasteten Bauab-
fallen anfallen, wie diese entsorgt werden und wer woflr verant-
wortlich ist.

Erfassung

Lokalisieren von belasteten Standorten und Erheben zugénglicher
schriftlicher und mandlicher Informationen Uber den Standort wie:
geografische Lage und Abgrenzung, Besitzverhaltnisse, behordliche
Verfigungen, Art und Spezifizierung des Standortes, ehemalige, ak-
tuelle und zuklnftige Nutzungen, Art und Menge abgelagerter oder
versickerter Stoffe, betroffene Schutzguter, Vorkommnisse, durchge-
fuhrte Umweltschutzmassnahmen, verwendete Informationsquellen
etc.

Ersatzvornahme

Behordliche Pflicht, die notwendigen dringlichen Massnahmen zur
Behebung eines polizeiwidrigen Zustandes zu treffen, wenn der Zu-
stands- und/oder Verhaltensstorer dies nicht tun kann oder will.

Flachenrecycling

Unter Flachenrecycling wird die Um- oder Neunutzung von Flachen
(Industrieareale, Verkehrsflachen etc.) bzw. deren Wiederverwertung
verstanden. Hierunter fallt beispielsweise der Riickbau eines Indust-
rieareals mit anschliessendem Neubau eines Wohn- und Gewerbe-
komplexes (z. B. Zentrum Zurich-Nord).

Freisetzungspotenzial
Madglichkeit des Transports von Schadstoffen aus einem belasteten
Standort zu einem Schutzgut wie Grund- oder Oberflachenwasser.

Handbuch der belasteten Standorte Seite 84
Ausgabe Marz 2011




Glossar

Gefahr

(Auch als abstrakte Gefahr bezeichnet). Eine Sachlage, die zwar eine
Gefahrdung verursacht, deren Eintretenswahrscheinlichkeit aber nicht
hoch ist.

Gefahr, konkrete

Sachlage, die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge friiher oder
spater mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einer Beeintrachtigung der
Umwelt fahrt.

Gefahrdung
Eine nach Art, Richtung und Zeit bestimmte Gefahr.

Geféhrdung, akute
Zustand, der schon Schaden bzw. Beeintrachtigungen der Schutzgi-
ter verursacht hat oder konkret verursachen wird.

Gefahrenpotenzial

Gesamtheit der schadlichen oder lastigen Einwirkungen, die infolge
der Mengen, Eigenschaften der Stoffe, Erzeugnisse, Gegenstande,

Folgeprodukte, Abfélle, Mikroorganismen oder gefahrlichen Guter

entstehen kénnen (Art. 2 Abs. 3 der Storverfall-Verordnung).

Grundeigentlmer

Derjenige, der als Eigentiimer eines Grundsticks im Grundbuch ein-
getragen ist. Er wird im Rahmen der Standorterfassung befragt (Art.
5 Abs. 2 der Altlasten-Verordnung).

Grundstiick

Grundstlcke im Sinne des Gesetzes sind unbewegliche Sachen wie
Liegenschaften und Bergwerke. Weiter sind es in das Grundbuch
aufgenommene selbststandige und dauernde Rechte (z. B. Baurechte)
und Miteigentumsteile an Grundsttcken. Jedes Grundstlck wird im
Grundbuch mit einem eigenen Blatt und eigener Nummer eingetra-
gen.

Guterflussdaten

Guterflussdaten geben Auskunft Gber die entsorgten Bauabfalle (Art,
Qualitat, Menge, Schadstoffgehalte und -menge), Gber die Einhal-
tung der Verwertungsregel und Differenzen zum Entsorgungskon-
zept. Die Guterflussdaten werden direkt im Altlasten-
Informationssystem ALIS des Kantons Zirich erfasst
(https://Awww.alis.zh.ch/alisgueterfluss/login).

Inertstoffe

Abfélle, die erwiesenermassen zu mehr als 95 % aus gesteinsahnli-
chen Bestandteilen bestehen, die sich schlecht in Wasser auflosen
und deren l6sliche Bestandteile bei Eluattests verschiedene Grenzwer-
te fur Schwermetalle nicht Gbersteigen. Sie durfen in Inertstoffdepo-
nien abgelagert werden (Anh. 1 Ziff. 1 der Technischen Verordnung
Uber Abfélle).
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Kataster der belasteten Standorte (KbS)

Gemass Art. 32c Abs. 2 des Umweltschutzgesetzes und Art. 5 der
Altlasten-Verordnung erstellen die Kantone einen 6ffentlich zugangli-
chen Kataster der Deponien und der anderen durch Abfalle belaste-
ten Standorte.

Kostenverteilungsverfahren, behoérdlich

Die Behorde erarbeitet und erlésst eine Kostenverteilungsverfigung
gemass Art. 32d des Umweltschutzgesetzes, wenn ein Verursacher

dies verlangt und diese sich nicht Uber die Verteilung der Kosten alt-
lastenrechtlicher Massnahmen einigen kénnen oder die Behérde die
Sanierung selber vornimmt.

Kosten, anrechenbar

Darunter fallen die Kosten, die fur eine wirtschaftliche Durchfihrung

der folgenden Massnahmen notwendig sind:

« Voruntersuchung und Detailuntersuchung

 Ausarbeitung eines Sanierungsprojekts

 Dekontamination, einschliesslich Entsorgung von Abféllen

« erstmalige Erstellung von Anlagen und Einrichtungen zur langfristi-
gen Verhinderung und Uberwachung der Ausbreitung umweltge-
fahrdender Stoffe

« erstmalige Erstellung von Anlagen und Einrichtungen, die bei Bo-
denbelastungen fur die Durchsetzung von Nutzungseinschrankun-
gen erforderlich sind.

Liegenschaft

Als Liegenschaft gilt ein abgegrenzter Teil der Erdoberflache samt
seinen Bestandteilen wie Bauten, Pflanzen und Quellen. Eine Liegen-
schaft dehnt sich beschrankt in der Flache, der Hohe und der Tiefe
aus.

Massnahmen, altlastenrechtlich i
Notwendige Massnahmen zur Untersuchung, Uberwachung und Sa-
nierung belasteter Standorte.

Massnahmenpflichtiger
Siehe Realleistungspflichtiger

Nachkontrolle
Periodische Uberprifung, ob durch die Sanierungsmassnahmen die
im Einzelfall festgelegten Sanierungsziele dauerhaft erreicht wurden.

Nachsorgemassnahmen (bei Altlastensanierungen)
Massnahmen, um nachzuweisen, dass die Sanierungsziele erreicht
wurden.
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Neobiota (Neophyten, Neozoen)

Invasive Neobiota sind gebietsfremde, also nach der Entdeckung
Amerikas 1492 beabsichtigt oder unbeabsichtigt nach Europa einge-
fuhrte Pflanzen (Neophyten) oder Tiere (Neozoen). Sie breiten sich
auf Kosten einheimischer Arten effizient aus, sind nur sehr schwer
unter Kontrolle zu bringen und verursachen in zunehmendem Masse
naturschitzerische, gesundheitliche oder wirtschaftliche Schaden.
Nur ein kleiner Teil der gebietsfremden Pflanzen und Tiere verhalt
sich invasiv und fuhrt zu Schaden. Viele dieser Arten verschwinden
schnell wieder oder fligen sich einigermassen problemlos in die lokale
Pflanzen- und Tierwelt ein.

Parzelle

Eine Parzelle (Grundbuchparzelle, Liegenschaft im grundbuchtechni-
schen Sinn) ist eine im Grundbuch eingetragene Liegenschaft und
wird durch eine Planzeichnung dargestellt.

Private Kontrolle

Bauvorhaben auf ,nur” belasteten Standorten (belastete Standorte
ohne schadliche oder lastige Einwirkungen und weder Uberwa-
chungs- noch sanierungsbedtirftige belastete Standorte) werden ab
Mitte 2011 im Rahmen der Privaten Kontrolle (PK) bearbeitet. Die
Bauherrschaft muss einen durch die Baudirektion befugten Altlasten-
berater beauftragen, der das Bauvorhaben begleitet und fur die Ein-
haltung der entsprechenden Gesetze, Regeln und Auflagen burgt.

Reststoffe

Abfélle, deren chemische Zusammensetzung zu 95 Prozent bekannt
sein muss, die nur eine beschrankte Wasserléslichkeit aufweisen dir-
fen und nicht mit Wasser oder Luft zu Gasen und leicht wasserlosli-
chen Stoffen reagieren. Die I6slichen Bestandteile durfen bei Eluat-
tests bestimmte Grenzwerte nicht Gberschreiten. Auf Reststoff-
deponien durfen nur Reststoffe abgelagert werden (Anh. 1 Ziff. 2 der
Technischen Verordnung Uber Abfalle).

Realleistungspflicht
Siehe Realleistungs-/Massnahmepflichtiger

Realleistungs-/Massnahmenpflichtiger

Eine natdrliche oder juristische Person, die auf Grund einer behordli-
chen Anordnung verpflichtet wird, altlastenrechtliche Massnahmen
durchzuftihren (Art. 20 der Altlasten-Verordnung).

Reaktorstoffe

Abfalle, bei denen aufgrund des vorhandenen organischen Materials
mikrobiologische Abbauprozesse stattfinden kénnen (Gasbildung)
oder die aufgrund ihrer Zusammensetzung mit anderen Stoffen che-
misch reagieren kdnnen (z. B. Schlacke).

Abfélle, die nur auf einer Reaktordeponie abgelagert werden dirfen
(Anh. 1 Ziff. 3 der Technischen Verordnung Gber Abfalle).
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Risiko

In Beziehung gesetzte Aussage Uber die Moglichkeit der Freisetzung
von Schadstoffen aus einem Standort in die Umwelt und dem Aus-
mass der schadlichen oder lastigen Einwirkungen dieser Schadstoffe
auf die Schutzguter (bei Altlasten).

Sanierung

(Im engeren, technischen Sinn.) Durchfihrung von Dekontaminati-
ons- oder gleichwertigen Sicherungsmassnahmen, durch die sicher-
gestellt wird, dass danach von der Altlast auch langfristig keine Ge-
fahren fur die Umwelt ausgehen.

Sanierungsbedurftig
Siehe: belasteter Standort, sanierungsbedurftig

Sanierungsbericht

Dokument, das nach Abschluss einer Altlastensanierung beim AWEL
eingereicht wird. Es enthalt dieselben Angaben sie der Schlussbericht,
der nach Bauvorhaben auf belasteten Standorten eingereicht wird.
Zusatzlich beschreibt der Sanierungsbericht auch noch die getroffe-
nen altlastenrechtlichen Vorsorge- bzw. Nachsorgemassnahmen.

Sanierungsprojekt

Im Sanierungsprojekt werden die Okobilanz, die technische Mach-
barkeit der verschiedenen Sanierungsverfahren und ihrer Kombinati-
onen, die MaterialflUsse, die Kosten-Nutzen-Abwagung sowie Mass-
nahmen zum Arbeitsschutz, der Miteinbezug Betroffener etc.
ausgearbeitet und dargestellt. Diese Arbeiten bilden die Grundlage
far einen definitiven Entscheid Uber die quantitativen Sanierungsziele.

Sanierungsziel
Auf den Einzelfall bezogene, von den Schutzzielen abgeleitete Vor-
gaben fur das Resultat einer Sanierung

Schadstoffpotenzial
Art, Lage, Menge und Konzentration der an einem belasteten Stand-
ort vorhandenen umweltgefahrdenden Stoffe.

Schlussbericht

Dokument, das im Anschluss an ein Bauvorhaben auf einem belaste-
ten Standort beim AWEL eingereicht wird. Es gibt Auskunft Gber die
vor dem Bauvorhaben angetroffene Situation, die durchgefiihrten
Massnahmen und Uber allenfalls verbleibende Restbelastungen. Zu-
dem dokumentiert es unerwartete Vorkommnisse und die in diesem
Zusammenhang getroffenen Vorkehrungen. Ziel des Schlussberichtes
ist es, dem AWEL eine abschliessende altlastenrechtliche Standortbe-
urteilung zu ermoglichen.

Schutzgut
Ein Objekt oder ein Erscheinungsbild, dessen Bewahrung und Erhal-
tung Gegenstand von 6ffentlichem Interesse ist, wie

Handbuch der belasteten Standorte Seite 88
Ausgabe Marz 2011




Glossar

die Gesundheit des Menschen, die Umweltmedien Wasser, Boden,
Untergrund, Luft, pflanzliche und tierische Lebewesen mit ihren Oko-
systemen, Sachguter wie Bauwerke oder Ver- und Entsorgungslei-
tungen, Ortsbild, Freizeitanlagen, Kinderspielplatze etc.

Schutzziel

Ziele von Bestrebungen zur nachhaltigen Nutzung beziehungsweise
der Wirkung, Erhaltung oder Wiederherstellung von Schutzgutern. In
Bereichen, in denen die Schutzziele nicht durch gesetzliche Vorschrif-
ten oder Grenzwerte festgelegt sind, kénnen sie erst durch eine Kon-
sensfindung Uber das tragbare Mass einer Umweltbelastung gefun-
den werden (in Anlehnung an UVP-Handbuch des BAFU, September
1990).

Sicherungsmassnahme

Massnahmen zur dauerhaften Unterbrechung des Stofftransportes
zwischen einer Altlast und der Umwelt (Beseitigung der Transmissi-
on).

Sonderabfille

Alle Abfalle, deren Entsorgung besondere Massnahmen erfordert und
die nicht mit dem Hausmuill entsorgt werden durfen. In der Schweiz
gelten die in Anhang 2 der Verordnung Gber den Verkehr mit Son-
derabfallen (VVS) aufgefiihrten Abfalle als Sonderabfélle (Art. 3 Abs.
2 der Technischen Verordnung tber Abfélle).

Standortabklarung

Standortinhaber oder Bauherren kénnen auf Verdachtsflachen bzw.
belasteten Standorten Abklarungen durchfihren (lassen), um Art und
Umfang der Belastungen und allfallige Beeinflussungen durch ein
Vorhaben herauszufinden. Fur einen belasteten Standort, der weder
Uberwachungs- noch sanierungsbedurftig ist, bildet die Standortab-
klarung die Voraussetzung fur die Zustimmung zum Bauvorhaben.

Standortinhaber

Derjenige, der die tatsachliche oder rechtliche Verfigungsgewalt
Uber ein Grundstlck hat. Diese Eigenschaft kann ausser dem Eigen-
timer auch dem Mieter, Pachter, Verwalter oder Beauftragten usw.
zukommen. Im Stérerrecht spricht man in diesem Zusammenhang
vom s0g. Zustandsstorer. Er gilt gemass Art. 32d des Umweltschutz-
gesetzes auch als Verursacher.

Stoff

Chemische Elemente und Verbindungen, die direkt oder indirekt eine
biologische Wirkung hervorrufen. Ihnen gleichgestellt sind Gemische
und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten (Art. 7 Abs. 5 des
Umweltschutzgesetzes).

Stofftransport
Ausbreitung von Staub, Gas, wasserldslichen und wasserunléslichen
Stoffen in Luft, Boden, Untergrund und Wasser.
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Stérerprinzip

Nach dem Stérerprinzip haben sich Massnahmen einer Behérde ge-
gen diejenigen Person zu richten, die die Gefahr oder den ordnungs-
widrigen Zustand veranlasst hat. Das Storerprinzip ergibt sich aus
dem Grundsatz der Verhaltnismassigkeit, an den die Behérden ge-
bunden sind: Eine Massnahme darf nicht Gber das Erforderliche hi-
nausgehen. Es wird zwischen dem Verhaltensstérer, dem Zustands-
storer und dem Storer als Zweckveranlasser unterschieden.

Im Zusammenhang mit belasteten Standorten heisst dies: Massnah-
men im Zusammenhang mit belasteten Standorten sind nach Art. 20
der Altlasten-Verordnung in erster Linie durch den Inhaber als Zu-
standsstorer zu ergreifen.

Uberwachung
Periodische Beobachtung des Stofftransports zwischen Emissionsquel-
le und Umwelt mittels naturwissenschaftlich-technischer Methoden.

Uberwachungsbedirftig
Siehe: belasteter Standort, Gberwachungsbeddrftig

Uberwachungskonzept

(Bei Uberwachungsbedurftigen belasteten Standorten, wahrend oder
nach der Sanierung) Dokument, das festlegt, wie der Stofftransport
zwischen belastetem Standort und der Umwelt mittels naturwissen-
schaftlich-technischer Methoden periodisch gemessen wird.

Unfallstandort
Standorte, die wegen ausserordentlichen Ereignissen, einschliesslich
Betriebsstérungen, belastet sind.

Untergrund
Gesamtheit von Locker- und Festgesteinen unterhalb der Boden-
schicht, wir auch als C-Horizont bezeichnet.

Untersuchung, historische

Umfassende Erhebung schriftlicher und mundlicher historischer Daten
zur Geschichte eines Standorts. Hierbei missen Informationen zu den
Eigentumsverhaltnissen, zu den baulichen Aktivitaten, zur Nutzung
und zu den aufgetretenen Storfallen gesammelt werden.

Untersuchung, technische

Abklarung der aktuellen und potenziellen Wechselwirkungen zwi-
schen einem belasteten Standort bzw. einer Altlast und dessen/deren
Umfeld mittels naturwissenschaftlich-technischer Methoden.

Untersuchungsbedrftig
Siehe: belasteter Standort, untersuchungsbedurftig
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VASA-Abgeltungen

Gestltzt auf Art. 32e des Umweltschutzgesetzes leistet der Bund Ab-

geltungen an:

1. die Untersuchung, Uberwachung und Sanierung von belasteten
Standorten, auf die seit dem 1. Februar 1996 keine Abfélle mehr
gelangt sind, wenn:

e der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder zahlungsun-
fahig ist, oder

« auf den Standort zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfalle
abgelagert worden sind;

2. die Untersuchung, Uberwachung und Sanierung von belasteten
Standorten bei Schiessanlagen (ausgenommen sind Schiessanla-
gen mit einem Uberwiegend gewerblichen Zweck), wenn:

« auf Standorte in Grundwasserschutzzonen nach dem 31. De-
zember 2012, und

« auf die Ubrigen Standorte nach dem 31. Dezember 2020 keine
Abfélle mehr gelangt sind.

3. die Untersuchung von Standorten, die sich als nicht belastet er-
weisen.

Verhaltensstorer

Storer, der durch sein eigenes Verhalten oder dasjenige Dritter, das
unter seiner Verantwortung erfolgt, unmittelbar eine polizeiwidrige
Gefahr oder Stérung verursacht. Unter Verhalten wird das Tun oder
das Unterlassen verstanden. Bei Unterlassungen besteht nur dann ei-
ne Verhaltenshaftung, wenn eine besondere Rechtspflicht zu si-
cherheits- und ordnungswahrendem Handeln besteht. Die Definition
eines Storer setzt weder eine Schuldfdhigkeit noch ein konkretes (pri-
vat- oder strafrechtliches) Verschulden voraus.

Verursacher

Person, die als Verhaltens- oder Zustandsstorer zur Tragung von Kos-
ten einer Massnahme verpflichtet ist (vgl. Art. 32d des Umwelt-
schutzgesetzes).

Verursacherprinzip
Das Umweltschutzgesetz verlangt, dass derjenige, der umweltrechtli-
che Massnahmen verursacht, auch die Kosten dafur tragt.

Vorsorgemassnahmen

Vorsorgemassnahmen dienen der Vermeidung oder Verminderung
von umweltrelevanten Emissionen, damit keine Standorte mit schad-
lichen oder lastigen Einwirkungen entstehen. Vorsorgemassnahmen
sind z. B. Versiegelung, fachgerechte Handhabung von Stoffen. Sol-
che Massnahmen entsprechen dem Vorsorgeprinzip — sie bezwecken
die die Begrenzung einer Umweltbelastung, nicht deren Beseitung.
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Verwertung

Als Verwertung gilt die Rickfihrung von Abfallen in die industriellen
oder naturlichen Stoffkreislaufe. Je nach Material und Art der Ver-
wertung ist vorgangig eine entsprechende Behandlung der Abfalle
erforderlich.

Voruntersuchung

Fur untersuchungsbedurftige belastete Standorte hat die Behorde
gemass Art. 8 der Altlasten-Verordnung zu beurteilen, ob sie Uber-
wachungs- oder sanierungsbedurftig (Altlasten) sind. Die Voruntersu-
chung gemaéss Art. 7 der Altlasten-Verordnung liefert die hierfur be-
notigten Angaben. Sie umfasst im Allgemeinen eine historische und
eine technische Untersuchung. Auf Grund der historischen Untersu-
chung wird im Bedarfsfall ein Pflichtenheft Gber Gegenstand, Um-
fang und Methoden der technischen Untersuchung erstellt und der
Behorde (AWEL) zur Stellungnahme vorgelegt.

Wabhrscheinlichkeit, grosse

Die Definition der grossen Wahrscheinlichkeit geméass Art. 5 Abs. 3
der Altlasten-Verordnung ist eine politische Grosse, d. h., sie ist durch
die Vollzugsbehorde festzulegen.

FUr Prozesse mit hohem Schadenspotenzial wird eine Schwellenwahr-
scheinlichkeit von 10 % festgelegt. Fir Prozesse mit einem tiefen
Schadenspotenzial gilt die Schwellenwahrscheinlichkeit von 80 %.

Wirkungspfad

Maoglicher oder tatsachlicher Weg, den ein umweltgefdhrdender Stoff
aus einem belasteten Standort bis zur Einwirkung auf ein Schutzgut
und zu dem Ort einer méglichen Wirkung zuricklegt. Dabei zahlen
sowohl der Standort als auch das Schutzgut zum Wirkungspfad.

Zustandsanderung (eines Standorts)
Darunter fallen z. B. Bauvorhaben, Nutzungsanderungen oder Entsie-
gelungen.

Zustandsstorer

Storer, der fir die Beseitigung von Gefahren und Stérungen, die sich
unmittelbar aus dem polizeiwidrigen Zustand der Sache ergeben,
verantwortlich ist. Dabei wird weder eine Schuldfahigkeit noch ein
konkretes (privat- oder strafrechtliches) Verschulden vorausgesetzt.
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6 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Bundesrecht

Bundesgesetz betreffend die Ergédnzung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches (Funfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. Marz 1911

Bundesgesetz Giber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG)
vom 7. Oktober 1983

Bundesgesetz Uber Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsge-
setz, SuG) vom 5. Oktober 1990

Technische Verordnung Gber Abfélle (TVA) vom 10. Dezember 1990
Verordnung Uber Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998

Verordnung Uber den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Frei-
setzungsverordnung, FrSV) vom 10. September 2008

Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVA) vom 22. Juni
2005

Verordnung Uber die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA)
vom 26. September 2008

Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-
Verordnung, AltlV) vom 26. August 1998

Kantonsrecht

Abfallgesetz (AbfG) vom 25. September 1994
Bauverfahrensverordnung (BVV) vom 3. Dezember 1997

Gesetz Uber die Raumplanung und das 6ffentliche Baurecht (Pla-
nungs- und Baugesetz) vom 7. September 1975

Verordnung Uber die ordentlichen technischen und tbrigen Anforde-
rungen an Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Ausrtstungen (Be-
sondere Bauverordnung I; BBV I) vom 6. Mai 1981

Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) vom 24. Mai 1959
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Bauen und Entsorgen

Regelung fir die Entsorgung von belastetem Kugelfangmaterial im
Kanton ZUrich (AWEL 2010)

Richtlinie fur die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aus-
hub-, Abraum- und Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie) (BUWAL
1999)

Verwertung von schwach belastetem Aushub im Untergrund (AWEL
2010)

Verwertungsregel fir die Entsorgung von belasteten Bauabfallen
(AWEL 2005)

Vorgehen bei der Entsorgung von belasteten Bauabféllen (AWEL
2005)

Kosten

Anleitung zur Erstellung einer Standortdokumentation im Hinblick
auf eine Kostenverteilung (AWEL 2008)

Kostenverteilungsverfahren nach Art. 32d USG insbesondere Ver-
handlungsverfahren (AWEL 2007)
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A

Ablagerungsstandort 13, 15, 80, 81

Abnahmegarantie 50, 52, 53, 54

Altlast 12, 21, 26, 36, 39, 56, 57, 62, 65, 80, 82, 84, 88, 89, 90, 92

Altlastenberater, Beizug von 17, 28, 40

Altlastenverdachtsflachen-Kataster 12, 13, 17, 20, 21, 81

Antrag auf Léschung (KbS/VFK) 37, 54, 55

ARV siehe

Aushub-, Rickbau- und Recycling-Verband Schweiz 17, 22, 28, 40, 42, 51,
57,59, 78

Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial 50, 80, 81

Aushub-, Rickbau- und Recycling-Verband Schweiz 17, 22, 28, 40, 42, 51,
57,59, 78

Aushubmaterial, unverschmutztes 51, 55, 80, 81

B

Bauabfalle 45, 46, 49, 50, 51, 81, 84

Bauabfalle, Entsorgung 16, 20, 29, 30, 37, 38, 40, 46, 51, 52, 53, 54, 85
Bauabfalle, mineralische 50, 81

Baubewilligung 30, 32, 47, 48, 49, 50, 56

Bauen auf belasteten Standorten 36, 45, 48, 50, 56

Bauen auf untersuchungsbedurftigen belasteten Standorten 16, 28
Baugesuch, Unterlagen 40, 56, 57

Belastungssituation, Beurteilung 15, 16, 21, 26, 32, 39, 54
Betriebsinhaber 15

Betriebsstandort 13, 15, 81, 82

Beurteilung, abschliessende 34, 37, 80, 83, 88

Boden, belasteter 51

Bodenaushub 30, 46, 50, 51, 83

D

Dekontamination 34, 84, 86, 88
Deponie siehe Ablagerungsstandort 80, 84
Detailuntersuchung 27, 32, 34, 35, 36, 40, 80, 83, 84, 86

E

Einwirkungen, schadliche oder lastige 12, 16, 26, 29
Entsorgungskonzept 37, 49, 50, 51, 52, 53, 84, 85
Entsorgungsweg 27, 50, 51, 52, 53

Ersatzvornahme 15, 64, 84

Feststellungsverfugung 18, 20
Flachenrecycling 13, 38, 84
Fragebogen A 15

Fragebogen B 15, 20
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G

Gefahr, konkrete 16, 26, 29, 82, 85
Gefahrdungsabschatzung 31, 34, 35, 64
Grundstuck, Einschatzung 21, 82
Guterflussdaten 37, 53, 54, 85

Inertstoff 47, 51, 85

K

Kataster der belasteten Standorte 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 29, 31,
32, 34, 37, 38, 46, 86

KbS siehe

Kataster der belasteten Standorte 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 29, 31,
32, 34, 37, 38, 46, 54, 80, 81, 82, 86

Kosten, anrechenbare 39, 77, 86

Kugelfang 31, 47, 51, 65

Material, tolerierbares 47, 51, 81
Mitwirkung 15, 19, 73, 75

Neobiota 46, 48, 51, 87

Neophyten 46, 48, 87

Neozoen 48, 87

Neubeurteilung eines Standorts 21, 38, 54, 55

P

PBG siehe

Planungs- und Baugesetz 28, 30, 47
Planungs- und Baugesetz 28, 30, 47
Private Kontrolle 45, 48, 49, 52, 53, 56

R

Reaktorstoff 47, 51, 87

Realleistungspflicht 39, 62, 63, 67, 76, 86, 87
Rechtliches Gehor 17, 18, 21, 73

Reststoff 47, 51, 87

S

Sanierung 14, 21, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 56, 64, 65, 67, 76,
77, 80, 86, 88, 90

Sanierungsbeddrftig 14, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40,
56, 57, 80, 82, 88, 92

Sanierungsbericht 27, 37, 38, 88

Sanierungskosten 39, 49, 69, 76
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Sanierungsprojekt 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 64, 80, 86, 88

Schiessanlage 31, 34, 36, 47, 65, 72

Schlussbericht 37, 54, 55, 88

Schutzgut 16, 31, 33, 34, 36, 83, 84, 85, 88, 89, 92

Sicherung 88, 89

Sonderabfall 29, 46, 51, 89

Standort, belasteter, bei Zustandsanderung untersuchungsbedurftig 16, 21,
26, 31, 57

Standort, belasteter, nicht untersuchungsbedurftig 14, 26, 82

Standort, belasteter, ohne schadliche oder lastige Einwirkungen 16, 76

Standort, belasteter, prioritar untersuchungsbedurftig 16, 20, 26, 31

Standort, belasteter, sanierungsbedurftig 14, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32,
34, 35, 39, 40, 56, 57, 80, 82, 88, 92

Standort, belasteter, Uberwachungsbedurftig 14, 16, 26, 28, 29, 32, 33, 34,
35, 82, 90, 92

Standort, belasteter, untersuchungsbedurftig 14, 16, 21, 26, 28, 31, 40, 48,
56, 82, 90, 92

Standort, belasteter, weder Gberwachungs- noch sanierungsbedurftig 26,
32, 33, 34, 35, 82, 89

Standortabklarung 65, 89

Standortbeurteilung 16, 17, 19, 20, 38, 80, 82, 89

Standortinhaber 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 75, 76, 80, 89, 90

Standorttyp 13, 15, 17

U

Uberwachungsbeduirftig 14, 16, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 82, 90, 92
Uberwachungskonzept 26, 28, 32, 33, 34, 35, 90
Uberwachungsmassnahmen 26, 27, 33, 35

Unfallstandort 13, 15, 81, 90

Untersuchungskosten, Ruckerstattung 14, 18, 19

\Y

VASA 27,28, 37,39,71,72,73, 74, 91

Verwertungspflicht 46, 47, 51

VFK siehe

Altlastenverdachtsflachen-Kataster 12, 13, 17, 20, 21, 81

Voruntersuchung 16, 20, 21, 26, 31, 32, 34, 40, 48, 56, 64, 80, 82, 86, 92

W
Wirkungspfad 34, 84
Wirtschaftlich tragbar 29, 46, 51
yA
Zustandsanderung 16, 26, 31, 92
Handbuch der belasteten Standorte Seite 97

Ausgabe Marz 2011




	0 EINSTIEG INS HANDBUCH
	0.1 Vorwort
	0.2 Aufbau des Handbuchs
	0.3 Orientierungshilfen

	1 KATASTER DER BELASTETEN STANDORTE
	1.1 Übersicht
	1.1.1 Belastete Standorte
	1.1.2 Mit System zum KbS XE "KbS siehe: Kataster der belasteten Standorte"  XE "Kataster der belasteten Standorte" 
	Kategorien von belasteten Standorten
	Kosten

	1.1.3 Wozu ein KbS?

	1.2 Rechtliche Grundlagen
	1.2.1 Vorgaben des Bundes
	1.2.2 Vorgaben des Kantons

	1.3 Verfahren zur Erstellung des KbS XE "KbS siehe: Kataster der belasteten Standorte"  XE "Kataster der belasteten Standorte" 
	1.3.1 Informationsbeschaffung
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	1.3.2 Beurteilung der Standorte
	Grundsätzliches
	Verfahren

	1.3.3 Mitteilung an den Standortinhaber
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	1.3.4 Erstattung von Untersuchungskosten bei Standorten, die sich als nicht belastet erweisen
	Grundsätzliches
	Verfahren


	1.4 Häufig gestellte Fragen
	1.5 Informationen und Kontakte
	1.5.1 Kanton Zürich
	Auskünfte zum Kataster der belasteten Standorte
	Kataster der belasteten Standorte im Web
	Gesetzestexte Kanton Zürich

	1.5.2 Bund
	Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
	Gesetzestexte Bund

	1.5.3 Unterstützung Standortinhaber
	Altlastenberater
	Befugte Altlastenberater gemäss Privater Kontrolle
	Spezialisierte Rechtsanwälte



	2 UNTERSUCHEN, ÜBERWACHEN, SANIEREN
	2.1 Übersicht
	2.1.1 Untersuchungsbedürftige belastete Standorte
	2.1.2 Überwachungsbedürftige belastete Standorte
	2.1.3 Sanierungsbedürftige belastete Standorte
	2.1.4 Dokumente und Verfahrensschritte
	2.1.5 Bauvorhaben auf untersuchungsbedürftigen belasteten Standorten XE "Standort, belasteter, untersuchungsbedürftig"  XE "Bauen auf untersuchungsbedürftigen belasteten Standorten" 
	2.1.6 Beizug von Altlastenberatern  XE "Altlastenberater, Beizug von" 

	2.2 Rechtliche Grundlagen
	2.2.1 Vorgaben des Bundes
	2.2.2 Vorgaben des Kantons

	2.3 Verfahren beim Untersuchen, Überwachen und Sanieren 
	2.3.1 Voruntersuchung XE "Voruntersuchung" 
	Grundsätzliches 
	Verfahren 
	Rechte und Pflichten

	2.3.2 Überwachungskonzept XE "Überwachungskonzept" 
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	2.3.3 Überwachung und Dokumentation
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	2.3.4 Detailuntersuchung XE "Detailuntersuchung" 
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	2.3.5 Sanierungsprojekt XE "Sanierungsprojekt" 
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	2.3.6 Sanierung, Dekontamination, Sicherung 
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	2.3.7 Sanierungsbericht XE "Sanierungsbericht" 
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	2.3.8 Neubeurteilung XE "Neubeurteilung eines Standorts"  des Standorts, Meldung an das BAFU
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten


	2.4 Häufig gestellte Fragen
	2.5 Informationen und Kontakte
	2.5.1 Kanton Zürich
	Auskünfte zum Untersuchen, Überwachen und Sanieren
	Auskünfte zu Bodenbelastungen
	Auskünfte zu Neobiota
	Kataster der belasteten Standorte im Web
	Gesetzestexte Kanton Zürich

	2.5.2 Bund
	Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
	Gesetzestexte Bund

	2.5.3 Unterstützung Standortinhaber
	Altlastenberater
	Befugte Altlastenberater gemäss Privater Kontrolle
	Spezialisierte Rechtsanwälte



	3 BAUEN UND ENTSORGEN
	3.1 Übersicht
	3.1.1 Was ist besonders am Bauen auf belasteten Standorten XE "Bauen auf belasteten Standorten" ?
	Bauvorhaben auf „nur“ belasteten Standorten
	Bauvorhaben auf untersuchungsbedürftigen belasteten Standorten


	3.2 Rechtliche Grundlagen
	3.2.1 Vorgaben des Bundes
	Entsorgung von belasteten Bauabfällen XE "Bauabfälle, Entsorgung" 

	3.2.2 Vorgaben des Kantons

	3.3 Verfahren beim Bauen auf belasteten Standorten XE "Bauen auf belasteten Standorten" 
	3.3.1 Grundlagen
	Grundsätzliches
	Private Kontrolle XE "Private Kontrolle" 
	Bauvorhaben auf untersuchungs-, überwachungs- oder sanierungsbedürftigen belasteten Standorten
	Altlastenrechtliches Verfahren „kurz“
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	3.3.2 Das Entsorgungskonzept XE "Entsorgungskonzept"  
	Grundsätzliches
	Mengen und Qualitäten 
	Verwertungspflicht XE "Verwertungspflicht" 
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	3.3.3 Entsorgung von Bauabfällen XE "Bauabfälle, Entsorgung" 
	Grundsätzliches
	Abnahmegarantien XE "Abnahmegarantie" 
	Entsorgung
	Erfassung Güterflussdaten XE "Güterflussdaten" 
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	3.3.4 Nachweis der durchgeführten Massnahmen
	Grundsätzliches
	Schlussbericht XE "Schlussbericht" 
	Antrag auf Löschung XE "Antrag auf Löschung (KbS/VFK)"  oder Neubeurteilung XE "Neubeurteilung eines Standorts"  des Standortes
	Verfahren

	3.3.5 Rechte und Pflichten

	3.4 Häufig gestellte Fragen
	3.5 Informationen und Kontakte
	3.5.1 Kanton Zürich
	Auskünfte zum Bauen auf belasteten Standorten
	Auskünfte zu Bodenbelastungen
	Auskünfte zu Neobiota
	Auskünfte zum Baubewilligungsverfahren
	Kataster der belasteten Standorte im Web
	Gesetzestexte Kanton Zürich

	3.5.2 Bund
	Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
	Gesetzestexte Bund

	3.5.3 Unterstützung Standortinhaber XE "Standortinhaber" 
	Altlastenberater
	Befugte Altlastenberater gemäss Privater Kontrolle



	4 KOSTEN
	4.1 Übersicht
	4.1.1 Varianten der Kostenverteilung
	4.1.2 Privatrechtliche Verfahren zur Verteilung der Kosten
	Privatrecht
	Mediation / private Vereinbarung
	Schiedsgericht

	4.1.3 Kostenverteilungsverfahren nach Art. 32d des Umweltschutz-gesetzes
	Kostenverteilung nach Umweltschutzgesetz
	Verhandlungsverfahren
	Behördliches Kostenverteilungsverfahren


	4.2 Rechtliche Grundlagen
	4.2.1 Bundesrecht
	4.2.2 Kantonales Recht

	4.3 Das Verfahren zur Kostenverteilung
	4.3.1 Gesuch um Kostenverteilung
	Grundsätzliches
	Das Verfahren
	Rechte und Pflichten

	4.3.2 Grobbeurteilung
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	4.3.3 Verhandlungen
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	4.3.4 Verfügung
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	4.3.5 Behördliches Kostenverteilungsverfahren
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten

	4.3.6 VASA-Abgeltungen XE "VASA" 
	Grundsätzliches
	Verfahren
	Rechte und Pflichten


	4.4 Häufig gestellte Fragen
	4.5 Informationen und Kontakte
	4.5.1 Kanton Zürich
	Auskünfte zum Kostenverteilungs- und Verhandlungsverfahren
	Gesetzestexte Kanton Zürich

	4.5.2 Bund
	Informationen zu Altlasten und Abfallrecht
	Gesetzestexte Bund

	4.5.3 Unterstützung Standortinhaber
	Altlastenberater
	Spezialisierte Rechtsanwälte



	5 GLOSSAR
	6 RECHTLICHE GRUNDLAGEN
	Bundesrecht
	Kantonsrecht

	7 LITERATURVERZEICHNIS
	Allgemein
	Kataster der belasteten Standorte (KbS)
	Untersuchen, Überwachen, Sanieren
	Bauen und Entsorgen
	Kosten

	8 SACHVERZEICHNIS

